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Warum Andreas Stögmüller Wert darauf legt, Gülle 
bodennah auszubringen, haben wir auf seinem Hof in 
Payerstetten erfahren. Dazu gab‘s jede Menge Tipps, wie 
Gülle am wirksamsten auf den Boden kommt und so auch 
Silage meisterhaft gelingt. Reportage ab Seite 34.

Optimale Gülletechnik
für Meistersilagen

„Die Landwirtschaft“ hat Ob-
mann Franz Wanzenböck 
und Geschäftsführerin Anita 
Kamptner zum Interview gebe-
ten, um ein Resümee über die  
Vergangenheit zu ziehen, aber 
auch, um  einen Blick in die Zu-
kunft zu werfen. Ab Seite 8

Die InteressenGemeinschaft 
Erdäpfelbau (IGE) wurde 1994 
im Vorfeld des EU-Beitritts ge-
gründet und umfasst derzeit 
rund 550 Betriebe. Der Schwer-
punkt liegt dabei in Niederös-
terreich, liegen doch 80 Pro-
zent der Mitgliedsflächen in 

unserem Bundesland. Die IGE 
versteht sich als Service- und 
Anlaufstelle für alle Fragen 
rund um den Kartoffelanbau. 
Mitgliederservice, Bildung und 
fachlicher wie politischer Dis-
kurs stehen dabei im Vorder-
grund. Die Kammerzeitung 
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Foto: Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ
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Meine Meinung
Liebe Leserin, lieber Leser!

Unsere bäuerlichen Familienbetriebe sind unverzichtbar für eine 
stabile Versorgungssicherheit. Diese sichere Versorgung und un-
sere enorm hohen Qualitätsstandards bei der bäuerlichen Erzeu-
gung von Lebensmitteln sind jedoch keine Selbstverständlich-
keit. Sie haben einen hohen Wert und brauchen ihren Preis. We-
sentlich ist dabei ein fairer Wettbewerb, bei dem Importprodukte 
nicht nur den EU-Produktstandards, sondern vor allem den EU-
Produktionsregeln entsprechen müssen. Auf europäischer Ebene 
brauchen wir hier dringend Lösungen.
Darüber hinaus muss der Fokus beim Import auf jene Produkt-
gruppen gelegt werden, bei denen Europa unterversorgt ist. Was 
wir nicht brauchen, sind unkontrollierte Schleusen für Produkte, 
die in Europa ausreichend vorhanden sind und deren Import un-
sere Märkte destabilisiert und die Erzeugerpreise drückt. Das neue 
AMA-Gütesiegel für Getreide sehen wir hier als Schlüsselinstru-
ment für garantierte kontrollierte Herkunft und Qualität.
Als bäuerliche Interessenvertretung kämpfen wir für solche Lö-
sungen, um Zukunftsperspektiven für unsere bäuerlichen Fami-
lienbetriebe zu schaffen. 

Präsident Johannes Schmuckenschlager

Markt und Invekos SEITE 15

Foto: LK NÖ/Philipp Monihart

Dorfhelferinnen & Dorfhelfer:
Die Hilfe, wenns drauf ankommt
Dorfhelferin Anna Steiner erzählt über ihre Arbeit und 
zeigt, wie Bäuerinnen und Bauern von ihrem Einsatz profi-
tieren. Sie ist dort zu finden, wo es einen Notfall gibt. Hier die Details. 

WEBSTORY DES MONATS
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Höchste Zeit für EU-Importstrategie

Zitat des Monats 

Präsident. Das neue AMA-Gü-
tesiegel für Getreide betrach-
tet er als Schlüsselinstrument, 
das kontrollierte Herkunft und 
Qualität garantiert.
Karner stattete die Kontrollstel-
le mit modernster Technik aus, 
um Verstöße gegen die Lenk- 
und Ruhezeiten zu ahnden. Das 
erhöht die Verkehrssicherheit, 
indem Unfälle durch übermü-
dete Fahrer vermieden werden.

Johannes Schmuckenschlager, 
Präsident der Landwirtschafts-
kammer NÖ betonte abermals, 
dass es höchste Zeit für eine Eu-
ropäische Importstrategie sei. 
Er äußerte diese Forderung 
kürzlich bei einem gemein-
samen Besuch mit Innenmi-
nister Gerhard Karner am Ver-
kehrskontrollplatz Schrick.
Schmuckenschlager forderte 
mehr Transparenz von europäi-
schen Warenströmen und ge-
zielte Maßnahmen im Falle von 
Verwerfungen. Neben einer 
verbesserten Lenkung der Wa-
renströme und der Einführung 
eines lizenzbasierten Getrei-
dehandelssystems sei es not-
wendig, die EU-Lebensmittel-
standards einzuhalten und zu 
kontrollieren. Dies geschieht 
hier an den Kontrollstellen, 
wo auch landwirtschaftliche 
Produkte überprüft werden, 
insbesondere Getreide aus der 
Ukraine. „Künftig müssen Im-
portprodukte nicht nur den 
EU-Produktstandards entspre-
chen, sondern vor allem den 
EU-Produktionsstandards“, so 

Schmuckenschlager. Sonst sei 
kein fairer Wettbewerb mög-
lich. „Auf europäischer Ebe-
ne suchen wir nach Lösungen. 
Unser Fokus liegt darauf, Poten-
tiale zu ermitteln, um jene Pro-
dukte zu importieren, die in Eu-
ropa benötigt werden, aber wir 
wollen keine offenen Schleu-
sen für Waren, die unsere Märk-
te destabilisieren und die Er-
zeugerpreise drücken“, so der 

Neuer Verein: 
WIR für greencare

Der neue gemeinnützige Verein 
„WIR für greencare“ will Green 
Care bekannter machen und die 
öffentliche Diskussion über soziale 
Landwirtschaft anfachen. Bei Green 
Care nutzen qualifizierte Bäuerin-
nen und Bauern die wohltuende 
Wirkung der Natur und ihrer Tiere. 
Sie bieten auf ihren Höfen pädago-
gische, gesundheitsfördernde und 
soziale Angebote in Kooperation 
mit Sozialträgern an. Egal ob Bau-
ernhofkindergärten, tiergestützte 
Therapie oder Betreuungsangebote 
für ältere Menschen – die Angebo-
te der aktuell über 100 zertifizier-
ten Green Care-Betriebe in Öster-
reich sind vielfältig.
Der neue Verein wolle insbeson-
dere Sponsoringpartner aus Wirt-
schaft, Kultur, Medien und Sport 
begeistern, erläutert die Vereinsob-
frau Maria Hötschl, die nach ihren 
beruflichen Erfolgen bei Kelly ihre 
Zeit nun ehrenamtlich der Green 
Care-Idee widmen möchte. Für das 
Jahr 2024 sind die Pläne im Verein 
bereits gemacht. Neben dem Aus-
bau des Personenkomitees und der 
Produktion von Informationsunter-
lagen sind unter anderem zwei 
Charity-Veranstaltungen geplant.

Appell an die Europäische Kommission für eine faire Importpolitik.

Pernkopf bringt Tempo in Wolfsfrage
onore Gewessler an diese ein-
heitliche Länderstellungnah-
me gebunden und muss diese 
Position im EU-Rat unterstüt-
zen und einer Senkung zustim-
men,“ so Pernkopf.
Bereits 2019 sammelte die 
Landwirtschaftskammer NÖ 
gemeinsam mit dem NÖ Bau-
ernbund knapp 60.000 Un-
terschriften zur Senkung des 
Schutzstatutes. Mit dieser Stel-
lungnahme der Länder werden 
diese Stimmen der Bäuerinnen 
und Bauern und aller, die im 
ländlichen Raum leben, gehört 
und berücksichtigt. 

LH-Stv. Stephan Pernkopf 
bringt nun Tempo in Sachen 
Wolfsabschüsse. Dabei schaffte 
er es, alle zuständigen Landes-
räte unter einen Hut zu brin-
gen. Auf seine Initiative hin 
wurde eine sogenannte ein-
heitliche Länderstellungnah-
me auf den Weg gebracht. Da-
rin wird der offizielle Vertre-
ter Österreichs aufgefordert, 
im EU-Rat dem Vorschlag der 
Kommission zuzustimmen, 
den Schutzstatus des Wolfes zu 
senken. „Da die Jagd- und Na-
turschutzagenden Länderkom-
petenz sind, ist Ministerin Le-

Innenminister Gerhard Karner und Kammerpräsident Johannes Schmucken-
schlager betonten beim Besuch des Verkehrskontrollplatzes Schrick auf der 
A 5, dass effiziente Kontrollen Vertrauen schaffen.  Foto: Imre Antal

Zitat des Monats 

Der Wolf muss 
rasch und un-

bürokratisch vergrämt 
oder auch entnommen 
werden dürfen. Denn 
Sicherheit und Schutz 
der Menschen gehen vor.
LH-Stv. Stephan Pernkopf
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Die Nutztierverluste durch den Wolf 
sind von 2021 auf 2022 von 849 
auf 1.780 angestiegen.  Foto: pexels



Aus dem Land

Grafik des Monats 

NÖ Jungbauer peilt 
zweite Amtszeit 
in Brüssel an

Der Großteil der Gesetze und Ver-
ordnungen für die Land- und Forst-
wirtschaft wird in Brüssel gemacht. 
Umso wichtiger ist es, dort eine 
gute Vertretung zu haben. Seit 
2019 vertritt Alexander Bernhuber 
nun schon mit viel Engagement die 
Anliegen der Bäuerinnen und Bau-
ern im EU-Parlament. Dabei hat er 
sich einen guten Ruf als kompeten-
ter Agrarpolitiker erworben. Bei der 
Wahl zum EU-Parlament am 9. Juni 
wird der Niederösterreicher wieder 
kandidieren. Bernhuber weiß, was 
Sache ist und wo der Schuh drückt, 
führt er doch selber einen landwirt-
schaftlichen Betrieb im Mostviertel. 
Er hat am Francisco Josephinum in 
Wieselburg maturiert und ist Absol-
vent der Universität für Bodenkul-
tur. Er ist Praktiker und profunder 
Kenner der Agrarpolitik.

Putenbranche wehrt sich 
gegen importiertes Tierleid

Dietmar Hipp, Obmann der „ARGE Pute Austria“, fordert, die Mehrleistungen 
der heimischen Landwirtschaft auch entsprechend zu honorieren. 

Zwettl, ist verärgert:  „Die Pu-
tenbranche in Österreich hat 
sich für mehr Tierwohl ent-
schieden als das in der EU die 
Regel ist. Die Besatzdichte liegt 
bei 40 kg/m2, während der 
Wert EU-weit mit 70 kg/m2 fast 
doppelt so hoch ist. Deutlich 
höhere Haltungsstandards ha-
ben aber auch ihren Preis, der 
uns Bäuerinnen und Bauern 
abgegolten werden muss.“
Markus Lukas, Obmann der 
Geflügelwirtschaft Österreich, 
und Bauernbund-Präsident 
Georg Strasser wünschen sich 
in diesem Zusammenhang 

Eine Recherche der Plattform 
„oekoreich“ hat aufgedeckt, 
dass in unseren Supermarktre-
galen importiertes Putenfleisch 
von Tieren liegt, deren Krallen 
mit „Toe Trimming“ behandelt 
wurden. Dabei werden die Kral-
len der Küken kurz nach dem 
Schlüpfen weggeschmolzen, 
damit sich diese nicht gegen-
seitig verletzen. In Österreich, 
wo die Besatzdichte in Ställen 
wesentlich geringer ist, ist diese 
Praxis gesetzlich verboten – in 
anderen EU-Ländern hingegen 
nicht. Unsere Landwirte sind 
dem Wunsch nach mehr Tier-
wohl nachgekommen. Nun 
findet heimisches Putenfleisch 
zu wenig Absatz, weil die Be-
reitschaft fehlt, höhere Preise 
zu zahlen. Billigfleisch wird im-
portiert. Damit die österreichi-
schen Putenmästerinnen und 
Putenmäster wettbewerbsfähig 
wirtschaften können, stellte 
die heimische Putenbranche 
nun einen 3-Punkte-Plan auf, 
um die Produktion zu stärken 
und um Tierleid vom Teller zu 
verbannen.
Dietmar Hipp, Obmann der  
ARGE Pute Österreich (APÖ) 
und Kammerobmann der BBK 

In Österreich gelten die strengs-
ten Tierschutzbestimmungen der 
EU, mit bis zu 40 % mehr Platz für 
unsere Puten. Doch es wird auslän-
disches Billigfleisch mit niedrigeren 
Produktionsstandards importiert.

40%
mehr

2 Puten/m2

Platz

 Grafik: LK NÖ

März 2024 LK Aktuell     Die Landwirtschaft 5

vom Handel und von der öf-
fentlichen Hand ein Bekennt-
nis zu den Erzeugnissen unse-
rer Landwirtschaft.
Die Branche fordert daher in ih-
rem 3-Punkte-Plan ein EU-wei-
tes Verbot des „Toe Trimmings“ 
und eine generelle Angleichung 
der Haltungsstandards. Weiters 
ist der Handel gefordert, Produk-
te, die unter derartigen Bedin-
gungen hergestellt wurden, aus-
zulisten und die Herkunft von 
unverpacktem Putenfleisch zu 
kennzeichnen. Drittens müsse 
der Österreich-Anteil in der öf-
fentlichen Beschaffung steigen.
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Geflügelpest: Stallpflicht erweitert
an der Thaya, Waidhofen an 
der Thaya, Dietmanns

Welche vorbeugenden und zu-
sätzlichen Schutzmaßnahmen 
die Betriebe in den betroffe-
nen Gemeinden einzuhalten 
haben, erfahren Sie nach Scan-
nen des QR Codes. 

In 17 Gemeinden im Bezirk 
Amstetten besteht seit Anfang 
Dezember Stallpflicht. Nun ist 
Anfang Februar an der Grenze 
zwischen den Bezirken Horn 
und Waidhofen an der Thaya 
Geflügelpest bei Vögeln in Ge-
fangenschaft ausgebrochen.
Betroffene Gemeinden
	� im Bezirk Horn: Japons, 

Drosendorf-Zissersdorf, 
Langau, Geras, Pernegg, Irn-
fritz-Messern, Weitersfeld
	� im Bezirk Waidhofen an 

der Thaya: Raabs an der 
Thaya, Ludweis-Aigen, 
Groß-Siegharts, Karlstein 

Biosicherheit Geflügel

www.lfi.at

Broschüre unter noe.lko.at in der 
Rubrik „Tiere“ unter dem Reiter 
„Geflügel“ herunterladen.
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Seit fünf Jahren: 
Verein Boden.Leben

Lebenswerke 
Die beiden Bodenexperten 
Georg Dersch (ehemals AGES)
und Herbert Eigner (AGRANA 
Research & Innovation Center  
ARIC) wurden zu Ehrenmit-
gliedern des Vereins ernannt. 
Seit Jahrzehnten setzen sie sich 
für gesunde Böden ein. Sie ga-
ben einen Rückblick auf ihre 
umfangreichen Tätigkeiten.
Eine hohe Nährstoffnutzungs-
effizienz sei laut Dersch ein 
entscheidender Faktor, um die 
Emissionen von Treibhausga-
sen in der Landwirtschaft zu 
senken. Bei den Bemühungen 
den Humusgehalt im Boden zu 
steigern, merkte er an, dass die 
Humusgehalte standortange-
passt sein müssen und dauer-
hafter Maßnahmen bedürfen.
Eigner blickte auf eine mehr als 
30-jährige Erfahrung im Ver-
suchswesen im Bereich  Boden-
bearbeitung und Begrünungen 
zurück und stellte fest, dass 
man dabei die Standortbedin-
gungen berücksichtigt müsse, 
weil es keine Standardrezepte 
in der Bewirtschaftung gebe. 

Was vor fünf Jahren mit ei-
ner Auftaktveranstaltung mit 
150  Besuchern begann, wuchs 
mittlerweile zu einem Verein 
mit 620 Mitgliedern heran. Ih-
nen allen ist der sorgsame Um-
gang und die Verbesserung der 
Ressource Boden ein großes 
Anliegen. 
Lorenz Mayr, Obmann von 
Boden.Leben und Vizepräsi-
dent der LK NÖ, zeigte sich bei 
der Generalversammlung er-
freut, dass die Vereinsmitglieder 
nicht nur aus Österreich, son-
dern auch aus dem benachbar-
ten Ausland kommen. Alle pro-
fitieren dabei vom Erfahrungs- 
und Wissensaustausch. Der vor 
zwei Jahren erstmals durch-
geführte mehrtägige Feldtag 
SoilEvolution hat sich als eine 
optimale Plattform erwie-
sen, bei der die Diskussion un-
ter Praktikern, aber auch mit 
der Wissenschaft stattfinden 
kann. Diese internationale Ko-
operationsveranstaltung der 
drei Vereine „Boden.Leben“, 
„Gesellschaft für konservie-
rende Bodenbearbeitung“ 
(Deutschland) und „Swiss No-
Till“ (Schweiz) bündelt Wissen 
und Kompetenz in Sachen Bo-
denfruchtbarkeit und Boden-
aufbau. 2024 findet die Tagung 
in Österreich statt, und zwar 
von  4.–6. Juni in Umbach (NÖ). 
Infos unter soilevolution.com.

Im Anschluss an die Gene-
ralversammlung fand der 
Boden.Fachtag statt. Zu Beginn 
betonten Corinna Wallinger 
und Sabrina Gurten von der 
Uni Innsbruck die Bedeutung 
der Organismenvielfalt im Bo-
den und im Pflanzenbestand. 
Für möglichst viele muss es Le-
bensraum und Nahrung geben, 
was wiederum durch die Be-
wirtschaftung maßgeblich be-
einflusst wird. Mit der Feststel-

lung „Die Honigbiene hat kein 
Bestäubungsmonopol“ verwie-
sen die Forscherinnen auf die 
Wichtigkeit der Wildbienen. 

Wissenschaft & Praxis

Für aussagekräftige Ergebnisse 
ist eine Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaft und Praxis 
notwendig.
„Was ist ein gesunder Boden?“ 
so lautete die Frage, die Gernot 
Bodner von der Universität für 
Bodenkultur stellte. Die Boden-
struktur stellt das Bindeglied 
zwischen Boden und Ertragsfä-
higkeit eines Bodens dar, weil 
sie den Wasser-, Luft- und Nähr-
stoffhaushalt stark beeinflusst. 
Unter dem Titel „Gesunder Bo-
den, Gesunde Pflanzen, Siche-
re Erträge“ berichtet der deut-
sche Landwirt Burkhard From-
me aus der Praxis. Er erzählte 
von seinen Erfahrungen mit 
der Umstellung auf Mulchsaat 
und später dann auf Direkt-
saat. Die Schlüsselwörter seiner 
nunmehrigen Bewirtschaftung 
seien Bodenruhe, Bodenbede-
ckung und Biodiversität.

Die Welt im Blick

Kennzeichnung 
bis zur Backstube

Lorenz Mayr 
Vizepräsident der LK NÖ

Der Import aus Ländern mit 
niedrigeren Produktions-
standards bringt uns land-
wirtschaftliche Betriebe 
unter Druck. Wenn ich mir 
das Beispiel Weizen ansehe, 
reden viele über den Import 
aus der Ukraine. Doch es ist 
auch Tatsache, dass 80.000 
Tonnen Mehl jährlich aus 
Deutschland zu uns kom-
men. In Polen wird zurzeit 
eine riesige Teiglingsproduk-
tionsanlage aufgebaut. Auch 
aus dieser Anlage wird man 
Produkte in den österreichi-
schen Regalen finden. Denn 
vor allem die Backboxen, die 
uns beim Eintritt in ein Ge-
schäft frisch riechendes Ge-
bäck präsentieren, sind wah-
re Black-Boxen. Der frisch 
aufgebackene Teigling kann 
theoretisch von der anderen 
Seite der Erdkugel stammen 
und wir würden es nicht 
merken. Wie können wir 
dem Ganzen entgegenhal-
ten? Das gelingt nur, wenn 
die Konsumenten erkennen 
können, woher ihr Lebens-
mittel kommt. Mit dem 
AMA-Gütesiegel Ackerkul-
turen gehen wir nun einen 
Weg, um diese Kennzeich-
nung durchzuführen. Im ers-
ten Schritt wird es ab heuer 
für Weizen, Brot und Gebäck 
kommen. Das AMA-Güte-
siegel hat eine Bekanntheit 
von 90  Prozent und ist das 
einzige Siegel, das uns Bäue-
rinnen und Bauern gehört. 
Nur so können wir die Kon-
sumenten als Partner gewin-
nen und die Wertschätzung 
und auch die Wertschöp-
fung für uns erhöhen. 

© LK N
Ö/

G
le

i ß

Die Landwirtschaft     LK Aktuell März 20246

Obmann-Stv. Hans Gnauer (1.v.l.) und Obmann Lorenz Mayr (1.v.r) bedank-
ten sich bei den frisch  ernannten Ehrenmitgliedern Herbert Eigner (ARIC) 
und Georg Dersch (ehemals AGES) für deren langjährigen Einsatz für die 
Ressource Boden. Foto: Boden.Leben

Im Einsatz für eine klimaangepasste & bodenaufbauende Landwirtschaft.



Land NÖ: finanzielle Unterstützung 
bei Einsatz von Cultan-Düngeverfahren

Cultan kurz erklärt
Der Name Cultan ist eine 
Abkürzung und steht für 
„Controlled Uptake Long Term 
Ammonium Nutrition“. Über-
setzt heißt das: „Kontrollierte 
Langzeit-Ammoniumernäh-
rung“. Der Dünger wird mithilfe 
einer speziellen Injektionstech-
nik in etwa sieben Zentime-
tern Tiefe unmittelbar an der 
Pflanzenwurzel abgelegt. Die 
Wurzeln ziehen die Nährstoffe 
dann direkt aus diesem Depot. 
Die konkreten Vorteile sind 
eine höhere Trockentoleranz 
der Pflanzen durch eine bes-
sere Wurzelausbildung sowie 
eine Düngereinsparung von 
bis zu 20 Prozent bei gleichen 
Erträgen durch Minimierung 
der Stickstoff-Verluste (keine 
Abgasung und Auswaschung).
Das Cultan-Verfahren stärkt 
die Versorgungssicherheit und 
schont gleichzeitig die Umwelt.

Beim Cultan-Verfahren 
wird Pflanzendünger 
punktgenau an die 
Wurzel gebracht. Das 
schont die Umwelt und 
stärkt die Pflanze. Für die 
anfallenden Mehrkosten 
gibt es nun Unterstützung 
vom Land NÖ, nämlich 
bis zu 80 Euro pro Hektar 
gedüngter Ackerfläche.
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„Als erstes Bundesland gehen 
wir diesen nachhaltigen Weg 
und stärken damit sowohl 
die produzierende Landwirt-
schaft als auch die Umwelt. Je-
der zweite Acker Österreichs 
liegt bei uns in Niederöster-
reich, damit haben wir eine 
immense Verantwortung für 
die Versorgungssicherheit“, so 
LH-Stv. Stephan Pernkopf. Die 
Vorteile des neuen Cultan-Ver-
fahrens liegen auf der Hand, 
weniger Dünger und Emis-

sionen bei gleichzeitig mehr 
Produktionsleistung. Sowohl 
Ausgasungsverluste von Am-
moniak als auch Nitratauswa-
schungen werden reduziert. 
„Die finanzielle Unterstützung 
durch das Land NÖ verringert 
die Mehrkosten für die Betrie-

be und schafft somit einen 
entsprechenden Anreiz für die 
Anwendung dieses innovati-
ven Verfahrens“, bekräftigt Lo-
renz Mayr, Vizepräsident der 
Landwirtschaftskammer NÖ, 
über die die neue Unterstüt-
zung abgewickelt wird.

Einheitliche Regelungen für 
land- & forstwirtschaftliche Berufsausbildung

Sind vom Cultan-Verfahren überzeugt: GF Maschinenring Weinviertel Mar-
kus Göstl, GF MR-Liquid Power Martin Koppensteiner, LH-Stv. Stephan 
Pernkopf, LK NÖ-Vizepräsident Lorenz Mayr, Obmann Maschinenring Holla-
brunn/Horn Johann Efferl, GF Maschinenring Hollabrunn/Horn Markus Mihle 
und Obmann Maschinenring Weinviertel Günter Sulz. Foto: Maschinenring

Aus neun unterschiedlichen 
Landesgesetzen wird nun ein 
einheitliches Bundesgesetz. 
Das macht die Rechtslage in 
der land- und forstwirtschaft-
lichen Berufsausbildung über-
sichtlicher und bringt Vorteile. 
Durch die Vereinheitlichung 
erwartet man sich einen Qua-
litätsschub der agrarischen Be-
rufsausbildung, heißt es von 
Seiten des Landwirtschaftsmi-
nisteriums.
Josef Moosbrugger, Präsident 
der Landwirtschaftskammer Ös-
terreich, sieht nun eine langjäh-
rige Forderung der Kammer er-
füllt: „ Dadurch verbessert sich 
endlich die Vergleichbarkeit der 

Abschlüsse in den einzelnen 
Bundesländern.“ Das neue Ge-
setz gewährleistet bundesweit 
gleiche Rahmenbedingungen 
für alle Lehr- & Fachausbildun-
gen und bietet somit eine qua-
litativ hochwertige Ausbildung. 

Konkrete Neuerungen

Entfall der Prüfungsgebüh-
ren bei der Meisterprüfung
Im Gegensatz zu akademi-
schen oder schulischen Ab-
schlussprüfungen mussten an-
gehende land- und forstwirt-
schaftliche Meisterinnen und 
Meister bisher Prüfungsgebüh-
ren bezahlen. Genauso wie bei 

den gewerblichen Meistern 
wird die Prüfung nun kosten-
los sein. Dies soll rückwirkend 
ab Jänner 2024 gelten. 

Meistertitel darf in amtlichen 
Urkunden geführt werden
Laut dem Landwirtschaftsmi-
nisterium absolvieren rund 
500 Personen jedes Jahr eine 
land- oder forstwirtschaftliche 
Meisterprüfung. Diese Prüfun-
gen von höchstem fachlichen 
Niveau sind nun auf dersel-
ben Stufe wie der Bachelorab-
schluss eingeordnet. Deshalb 
wird die Eintragung des Meis-
tertitels in Urkunden wie Rei-
sepass oder Führerschein künf-

tig auch in der Land- und Forst-
wirtschaft möglich sein.

„Berufsjagdwirtschaft“ 
als neuer Lehrberuf 
Damit können junge Men-
schen künftig aus 16 statt bis-
her 15 Lehrberufen in der Land- 
und Forstwirtschaft wählen.

Gültigkeit des Gesetzes

Der vorliegende Ministerrats-
beschluss zum neuen Gesetz 
muss nun noch alle parlamen-
tarischen Wege durchlaufen 
und wird wahrscheinlich erst 
ab Sommer dieses Jahres volle 
Gültigkeit haben.
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DI Ulrike Raser, BEd.  

Die IGE wurde 1994 gegrün-
det. Was wurde in diesen 
30 Jahren erreicht?
Wanzenböck: Gegründet wur-
de die IGE als Österreich der 
EU beigetreten ist. Man wusste 
damals nicht genau, was auf 
die Erdäpfelbäuerinnen und 
Erdäpfelbauern zukommt. 
Seither hat die IGE stets die 
Anliegen ihrer Mitglieder ver-
treten. Wir sind stolz darauf, 
dass es uns gelungen ist, als 
kompetenter Ansprechpartner 
wahrgenommen zu werden, 
wenn es um das Thema Erdäp-
fel geht – egal, ob für die Poli-
tik oder für diverse Institutio-
nen, wie das Ministerium, die 
AGES oder die AMA. Unsere 
Expertise zählt. Auch von Sei-
ten der Wissenschaft und bei 
Medienanfragen sind unsere 
Sichtweise und unsere Mei-
nung gefragt.
Kamptner: Wir haben schon 
oft im Hintergrund unsere 
Positionspapiere eingebracht 
und diversen Verhandlungen 
unseren Stempel aufgedrückt.
Aber auch für unsere Mitglie-
der sind wir zu einer wichti-
gen Anlaufstelle geworden.
Wanzenböck: In den letzten 
Jahren haben wir außerdem 
verstärkt auf Öffentlichkeits-
arbeit und Marketing in Rich-
tung Konsumenten gesetzt. So 
vergeben wir seit einigen Jah-

Kamptner: 2019 sind wir mit 
dem Thema Pflanzenschutz 
zum ersten Mal an die Öffent-
lichkeit gegangen und haben 
in Wien mit einer Verteilak-
tion auf unsere Probleme auf-
merksam gemacht. 
Das war das erste Jahr, in dem 
wir nicht in der Lage waren, 
den Markt aus heimischer 
Produktion zu versorgen. 
Wir haben darauf hingewie-
sen, dass immer mehr wirk-
same Pflanzenschutzmittel 
verboten sind, obwohl dies 
fachlich nicht nachvollzieh-
bar ist. Wir waren die ers-
ten, die das Pflanzenschutz-
thema proaktiv angegangen 
sind. Bis dahin mussten wir 
uns dafür immer verteidigen. 
Dann haben wir den Spieß 
umgedreht und darüber in-
formiert, dass jetzt ägypti-
sche Erdäpfel in den Regalen 
liegen, bei denen die Stan-
dards weit niedriger sind als 
bei uns.
Wanzenböck: Auch der The-
menkomplex Trockenheit,  
Bewässerung und Wasserma-
nagement wird immer wich-
tiger. Wir als IGE schätzen, 
dass in Österreich lediglich 
20 bis 25 Prozent der Erdäp-
felanbauflächen bewässert 
werden können und das ist 
extrem wenig im interna-
tionalen Vergleich. In den 
meisten Gebieten gibt es zu 
wenig Grundwasser. Die Tro-
ckenheit hat zugenommen. 

Dranbleiben 
an den Themen 
Die InteressenGemeinschaft Erdäpfelbau (IGE) feiert 
heuer ihr 30-jähriges Bestehen. Im Interview erzählen 
Obmann Franz Wanzenböck und Geschäftsführerin Anita 
Kamptner, welche Errungenschaften sich der Verein auf 
die Fahnen heften kann und welche Herausforderungen 
sie für die Zukunft sehen. Dabei verraten die beiden auch, 
warum sie sich mit so viel Leidenschaft für die heimi-
schen Erdäpfelbäuerinnen und -bauern stark machen.

ren den „Goldenen Erdapfel“ 
für die beste Knolle. Damit 
wollen wir auf die Vorzüge und 
die Vielfalt der heimischen 
Erdäpfel sowie auf die tolle Ar-
beit der Bäuerinnen und Bau-
ern aufmerksam machen. 
Kamptner: Was auch noch 
unbedingt zu erwähnen ist: 
Mit der EZG Bauernerdäpfel 
hat sich eine ganz starke Er-
zeugermeinschaft gebildet, 
und die ist aus der IGE heraus 
entstanden.

Was bringt die IGE den Erdäp-
felbäuerinnen und -bauern?
Kamptner: Wir vertreten ihre 
Interessen in Fachgremien 
und im politischen Diskurs 
und konnten – wie gesagt –
schon einiges dabei bewirken.
Wanzenböck: So wurde zum 
Beispiel jetzt auf Brüsseler Ebe-
ne die SUR-Verodnung zu-
rückgezogen. Darin war eine 
unrealistische Reduktion von 
Pflanzenschutzmitteln vorge-
sehen. Diesen Erfolg können 
wir natürlich nicht für uns al-
leine verbuchen,  aber wir ha-
ben unseren Beitrag geleistet.
Wir waren eine der ersten, die 
das Thema Pflanzenschutz-
mittel offen angesprochen 
haben. Die Mittel, die uns 
noch zur Verfügung stehen, 
werden immer weniger.
Kamptner: Neben der Inter-
essenvertretung wird bei uns 
auch die fachliche Weiterbil-
dung unserer Mitglieder groß-

geschrieben. Mit Fachveran-
staltungen, Feldtagen und Ex-
kursion bringen wir sehr viel 
Wissen zu ihnen. Mit Rund-
schreiben, E-Mails und SMS 
halten wir unsere Betriebe im-
mer am aktuellen Stand. 
Auch die enge Verbindung 
und Zusammenarbeit zwi-
schen Landwirtschaftskam-
mer und der IGE bringt viele 
Vorteile für unsere Betriebe. 

Wo liegen derzeit die Heraus-
forderungen, was brennt un-
ter den Nägeln? 
Wanzenböck: Wir merken den 
Klimawandel, wir haben mehr 
Druck punkto Krankheiten 
und Schädlingen. Der Draht-
wurm ist ein zentrales Thema, 
da sind wir seit Jahren sehr ge-
fordert. Durch die  Trockenheit 
ist er zu einem großen Prob-
lem geworden. Er ist schwer 
bekämpfbar. Wirksame Mittel 
zur Bekämpfung fehlen uns, 
da wird es dann eng für die Be-
triebe. Das Thema „Fehlende 
Pflanzenschutzmittel“ beglei-
tet uns schon eine Weile und 
wird uns noch weiter beglei-
ten, aber wir kämpfen weiter. 
Wir haben unsere Hausaufga-
ben gemacht. Die nationalen 
Entscheidungsträger wissen 
mittlerweile, worum es geht. 
Aber viele dieser Entscheidun-
gen werden in Brüssel getrof-
fen. Und so schwebt der Green 
Deal immer noch wie ein Da-
moklesschwert über uns.
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Früher hat es alle paar Jahre 
eine extreme Trockenheit ge-
geben, das waren dann noch 
die Hochpreisjahre, also ist 
sich die Rechnung ausgegan-
gen. Heute vergeht kaum ein 
Jahr ohne Trockenschäden 
und Schädlingsdruck.

Ist ein Flächenrückgang im 
Erdäpfelanbau zu spüren?
Wanzenböck: Im Bezirk Hol-
labrunn ist es am problema-
tischsten. Dort ist die An-
baufläche in den letzten fünf 
Jahren um 35 Prozent zurück-
gegangen. Die Landwirte er-
zielen weniger Gewinne und 

steigen auf andere Kulturen 
um. Meist Getreide.

Sie brennen beide für den 
Erdäpfelanbau. Woher kommt 
diese Leidenschaft?
Wanzenböck: Ich habe den el-
terlichen Betrieb in Zissersdorf 
bei Stockerau übernommen. 
Seitdem ich mich erinnern 
kann, bauen wir Erdäpfel an. 
Wir leben wirklich vom Erd-
apfel. Mein Vater war Grün-
dungsmitglied der IGE und seit 
2006 bin ich Obmann. Anita 
ist 2007 als Erdäpfelreferentin 
in die Kammer gekommen. 
Wir arbeiten jetzt mehr als 

15 Jahre zusammen und sind 
ein richtig gutes Team.
Kamptner: Das war mein erster  
richtiger Job nach dem Studi-
um. Ich bin da reingewachsen 
und der Erdäpfelanbau ist mir 
ans Herz gewachsen.

Was sind Ihre Schwerpunkte 
der Zukunft?
Kamptner: Dranbleiben an 
den Themen.
Wanzenböck: Wir müssen un-
seren Betrieben helfen, dass 
der Erdäpfelanbau gewinn-
bringend bleibt. Viele Themen 
werden so weiterlaufen wie 
bisher, der Drahtwurm zum 

Beispiel oder der Klimawandel.
Es werden neue Themen kom-
men. Im Sortenspektrum wird 
sich einiges tun. Der Konsum 
von Speiseerdäpfeln geht zu-
rück, bei Stärkeerdäpfeln ist er 
gleichbleibend. Convenience 
Food heißt der Trend. Es geht 
eben schneller, fertige Pom-
mes ins Rohr zu schieben als 
Erdäpfel zu kochen, zu schälen 
und zuzubereiten. Wir wollen 
daher das Marketing in Rich-
tung Verbraucher verstärken. 
Wir werden aber auch die 
kommenden Herausforde-
rungen mit lösungsorientier-
ter Kompetenz angehen.

30 Jahre InteressenGemeinschaft Erdäpfelbau
Die Interessengemeinschaft Erdäpfelbau (IGE) wurde 1994 im Vorfeld 
des EU-Beitritts gegründet und umfasst zur Zeit rund 550 Betriebe. Der 
Schwerpunkt liegt in NÖ, befinden sich doch 80 Prozent der Mitglieds-
flächen in unserem Bundesland. Die IGE versteht sich dabei als Service- 
und Anlaufstelle für alle Fragen rund um den Kartoffelanbau.

Aktuelle Schwerpunkte der IGE

	� Bessere Vermarktung von Speiseerdäpfeln

	� Interessenvertretung gegenüber öffentlichen Institutionen 

	� Aktuelle Informationen zu allen relevanten Fragen im Erdäpfelanbau  
sowie Marktbeobachtung und -aufbereitung 

	� Organisation von Feldtagen, Exkursionen und Seminaren zur 
Weiterbildung

Der Verband sieht sich als Dachorganisation für die gesamte Erdäpfel-
branche – von der Speise- und Stärkeerdäpfelproduktion über Saatbau 
und Züchtung bis hin zu Vermarktung und Industrie. Hier sind alle Be-
reiche abgedeckt und unter einem Dach gut aufgehoben. 

„Goldener Erdapfel“ 2024 verliehen
Eine Fachjury suchte heu-
er wieder die besten Knollen, 
um sie mit dem „Goldenen 
Erdapfel“ auszuzeichnen.
178  Proben wurden zur Blind-
verkostung eingereicht. So 
ging der erste Platz in der Ka-
tegorie „festkochend“ an Mar-
tina und Lorenz Mayr aus 
Steinabrunn, Bezirk Korneu-
burg, mit der Sorte „Graziosa“.  
In der Kategorie „vorwiegend 
festkochend/mehlig“ belegte 
Günter Haslinger aus Herzog-
birbaum, ebenfalls Bezirk 
Korneuburg, den ersten Platz 
mit der Sorte „Belmonda“. 
Der „Goldene Erdapfel“ steht 

für die hervorragende Quali-
tät, die unsere rund 13.500 
Erdäpfelbäuerinnen und -bau-
ern produzieren. „Es muss un-
ser Ansporn sein, so eine hoch-
wertige Produktion in Öster-
reich weiter zu ermöglichen. 
Der Klimawandel und ein im-
mer kleinerer Werkzeugkas-
ten an Pflanzenschutzmitteln 
sind hier die größten Heraus-
forderungen. Künftig müssen 
auch für Importe, im Speziel-
len aus Drittstaaten, die glei-
chen Standards in der Produk-
tion gelten wie in Österreich“, 
appelliert der EU-Abgeordnete 
Alexander Bernhuber. 

Der „Goldene Erdapfel“ wurde im Rahmen des IGE-Fachtages (Interessen-
Gemeinschaft Erdäpfelbau) verliehen. IGE-Obmann Franz Wanzenböck 
(3.v.l.) und Europaabgeordneter Alexander Bernhuber (4.v.l.) gratulierten 
den besten Erdäpfelproduzenten Österreichs.  Foto: Georg Pomaßl/LK NÖ
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Fachinfos und Termine direkt auf Ihr Handy

Von Pflanzenbau bis Steuer-
recht: Der WhatsApp-Kanal der 
Landwirtschaftskammer NÖ 
hält Sie stets informiert. Abon-
nieren Sie den Kanal und erhal-
ten Sie rund dreimal pro Woche
	� aktuelle fachliche Kurzin-

fos aus allen Fachbereichen 
(Invekos, Pflanzenbau, Tier-
haltung, Forst, Betriebswirt-

Kommunikation wirkt

   Kommunikation  

wirkt!

Kommunikation wirkt

Sollen Bäuerinnen und Bauern Kritiker ernst 
nehmen? Oder vergeuden sie damit wertvolle 
Energie? Die Antwort ist klar: Ja, wir sollten sie 
ernst nehmen. Wichtig dabei ist nur, dass das 
Gespräch auf Augenhöhe stattfindet. Die gute 
Nachricht ist, dass Menschen, die Kritik üben, 
wertvolle Grundvoraussetzungen für ein gelun-
genes Gespräch mitbringen. Sie interessieren 
sich für die Landwirtschaft, bei Ihnen wird Wis-
sen direkt von Praktikern großgeschrieben. Den-
noch haben Bäuerinnen und Bauern oftmals das 

Gefühl, dass ihre Argumente nicht wirken. So zu 
denken ist nicht nur demotivierend, sondern 
vor allem auch falsch. Meinungsbildung ist ein 
langwieriger, persönlicher Prozess. Authentische 
und ehrliche Impulse wirken dabei nach. Ihre 
Argumente sind vielleicht ein weiterer Baustein 
in der Meinungsbildung Ihres Gegenübers. Und 
selbst wenn Sie es persönlich gar nicht mitbe-
kommen, trägt Ihr Gesprächspartner womöglich 
dank Ihnen seine Sichtweise das nächste Mal 
schon etwas anders nach außen. 

   Kommunikation  

wirkt!

Rechts oben 
Abonnieren 

anklicken

Rechts oben 
Benachrichtigungen 
aktivieren anklicken

Kanal mit Berufs - 
kollegen teilen: 

Das lk nö Logo oben 
anklicken und weiter-

leiten oder teilen

1 2 3Wie wird der 
WhatsApp-Kanal 
abonniert?
WhatsApp muss im Vorfeld auf 
dem Handy installiert sein.

QR-Code mit der Handykamera 
scannen und Kanal abonnieren.

schaft, Bildung, Bäuerin-
nen, Jugend, Recht, Steuer, 
Soziales, LK-Technik, Agrar-
kommunikation, usw.),
	� wichtige Termine & Fristen,
	� Fachinfoblätter sowie 
	� offizielle Aussendungen und 

Mitteilungen.
Der Kanal beinhaltet keine 
Chatfunktion, sondern dient 

der raschen Weitergabe aktuel-
ler Informationen an die Bäue-
rinnen und Bauern.
Voraussetzung dafür ist, dass 
WhatsApp am Handy bereits 
installiert ist und genutzt wird.
Sobald der Kanal abonniert 
ist, werden die Kanalinfos in 
WhatsApp unter dem Rei-
ter „Aktuelles“ (unterhalb der 

Statusmeldungen) angezeigt 
– nicht im Chat, wie das zum 
Beispiel bei WhatsApp-Grup-
pen der Fall ist.
Das Abo kann jederzeit wie-
der gelöscht werden. Die Tele-
fonnummern der Abonnenten 
bleiben zur Gänze – auch für 
die Landwirtschaftskammer 
NÖ – anonym.

Mit dem WhatsApp-Kanal der Landwirtschaftskammer NÖ immer am Laufenden sein.

Zahlt sich der Dialog mit Kritikern aus?
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Papamonat: Gute Nachrichten 
für den Anspruch auf Familienzeitbonus

Mag. Christine Habertheuer 
Tel. 05 0259 27204 
christine.habertheuer@lk-noe.at

Den Familienzeitbonus von 
52,46 Euro pro Tag, rund 1.600 
Euro pro Monat, erhalten Vä-
ter für den Zeitraum von 28 bis 
31 Tagen nach der Geburt ih-
res Kindes, wenn sie für diesen 
Zeitraum ihre Erwerbstätigkeit 
einstellen und sich der Familie 
widmen.

Die bisherige Regelung war für 
Landwirte nicht anwendbar, 
weil sie die Abmeldung von der 
Pflichtversicherung bei der SVS 
erforderte. Das war aufgrund 
der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen praktisch kaum mög-
lich, obwohl Väter tatsächlich 
auch bisher schon ihre Er-

werbstätigkeit nach der Geburt 
eines Kindes einschränkten 
und sich der Familie widme-
ten. Hier wurde eine Neurege-
lung erreicht, die nun auch Be-
triebsführern offensteht.

Voraussetzungen

Der Bezug des Familienbonus 
ist unter folgenden Voraus-
setzungen möglich: Die tat-
sächliche Unterbrechung der 
Erwerbstätigkeit ist zu doku-
mentieren und durch glaub-
hafte individuelle Nachweise 
zu belegen, zum Beispiel durch 
den Einsatz einer bezahlten be-
triebsfremden Hilfskraft oder 

durch eidesstattliche Erklä-
rung samt Stundenaufzeich-
nungen einer unbezahlten 
Hilfskraft.
Der Antrag ist vor Beginn des 
„Papamonats“ beim zustän-
digen Krankenversicherungs-
träger einzureichen (SVS). Die 
geforderten Nachweise betref-
fend der eingesetzten Hilfskraft 
kann man – soweit möglich 
– schon zu diesem Zeitpunkt 
mitschicken.

Die übrigen Voraussetzungen 
für den Bezug des Familienzeit-
bonus, wie zum Beispiel den 
Bezug von Familienbeihilfe, 
den Lebensmittelpunkt in Ös-

Den Antrag stellt man vor Beginn des Papamonats. Foto: ManEtli/stock.adobe.com

terreich, einen gemeinsamen 
Haushalt und idente Wohn-
sitzmeldung, müssen natürlich 
auch erfüllt werden.

Für hauptberuflich beschäf-
tigte Angehörige war der Be-
zug des Familienbonus bisher 
schon möglich. Notwendig ist 
eine taggenaue An- und Ab-
meldung von der SVS. Trotz der 
Abmeldung sind diese Väter 
bei Bezug des Familienzeitbo-
nus weiterhin nach dem BSVG 
kranken- und pensionsversi-
chert. Beitragsgrundlage ist die 
Höhe des Familienzeitbonus.

Benachteiligung endet

Mit der Neuregelung können 
nun auch Betriebsführer den 
Familienzeitbonus beantra-
gen. Damit ist auch eine Be-
nachteiligung im Vergleich mit 
anderen Versicherungsgrup-
pen beendet. 
Aufgrund der Komplexität der 
gesetzlichen Regelungen be-
treffend Wochengeld, Kinder-
betreuungsgeld und Familien-
zeitbonus empfehlen wir, je-
denfalls eine Beratung in An-
spruch zu nehmen. 

Die Inanspruchnahme des 
Familienzeitbonus ist nun 
auch für Betriebsführer 
einer Land- und Forstwirt-
schaft möglich. Den Weg 
zum Anspruch zeigt der 
folgende Beitrag.

„Forstdiesel“: Rückvergütung der CO2-Bepreisung

Susanna Teufl 
Tel. 05 0259 24102 
susanna.teufl@lk-noe.at

Alle Bewirtschafterinnen und 
Bewirtschafter von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben 
können vom 1. Jänner bis 15. Ap-
ril des jeweiligen Jahres mit  dem 
Mehrfachantrag an die AMA 
die CO2-Bepreisung einreichen. 

Kleinbeträge unter 50 Euro wer-
den nicht ausbezahlt.
Deshalb müssen reine Forstbe-
triebe aufgrund der gestaffel-

ten Steuerbegünstigung für das 
Jahr 2024 eine Mindestwaldflä-
che von 31 Hektar und für das 
Jahr 2025 eine Mindestwaldflä-

che von 26 Hektar aufweisen. 
Betriebe, die bis dato keinen 
Mehrfachantrag gestellt haben, 
benötigen eine Betriebsnum-
mer. Um diese zu erlagen, steht 
Ihnen die zuständige Bezirks-
bauernkammer gerne zur Ver-
fügung.
Weitere Informationen zur 
CO2-Bepreisung sowie zur An-
tragsstellung erhalten Sie in der 
Forstabteilung der LK NÖ bei
	� Susanna Teufl unter 

Tel. 0664 60 25 92 4102 oder 
susanna.teufl@lk-noe.at
	� Bernhard Zotter unter 

Tel. 0664 60 25 92 4107 oder 
bernhard.zotter@lk-noe.at

Die Rückvergütung der 
CO2-Bepreisung für 
Agrardiesel kann 2024 
und 2025 noch beantragt 
werden. 

Richtsätze der CO2-Bepreisung für Waldflächen
Jahr Preisvergütung je Hektar Waldfläche Mindestwaldfläche

2022 0,27 Euro je Hektar 186 Hektar

2023 1,26 Euro je Hektar 40 Hektar

2024 1,62 Euro je Hektar 31 Hektar

2025 1,98 Euro je Hektar 26 Hektar



Borkenkäfer: So wird die Vorlage 
von Fangbäumen gefördert

Wenn viele Einbohrlöcher anhand von Bohrmehlhäufchen zu erkennen sind, ist der Stamm brutuntauglich zu ma-
chen, da sonst die weiblichen Käfer ihre Brut abschließen und weitere Bäume befallen.  Fotos: Harald Hebenstreit/LK NÖ

diese Stämme ab April bis An-
fang Mai wöchentlich kont-
rollieren. Wenn viele Einbohr-
löcher anhand von Bohrmehl-
häufchen zu erkennen sind, ist 
der Stamm brutuntauglich zu 
machen, da sonst die weibli-
chen Käfer ihre Brut abschlie-
ßen und weitere Bäume befal-
len. Dieser Zeitraum dauert ab 
Erkennen der ersten Einbohr-

DI Karl Schuster 
Tel. 05 0259 24101 
karl.schuster@lk-noe.at

Borkenkäfer sind mit ihren 
keulenförmigen Antennen am 
Kopf darauf spezialisiert, Bo-
tenstoffe von geschwächten 
Bäumen aufzunehmen und zu 
erkennen. Waldbesitzer sollten 
daher bereits vor dem Ausflug 
gezielt Fangbäume auslegen, 
um die ersten Käfer abzufan-
gen. Dazu werden je nach Hö-
henlage Anfang März bis Mitte 

April in den Käferlöchern des 
letzten Jahres mitherrschende 
Bäume geschlägert und ausge-
legt.

Ein Fangbaum 
für drei Käferbäume
Pro drei Käferbäume im Vor-
jahr, wird ein Fangbaum emp-
fohlen. Daher eignet sich diese 

Maßnahme nur bei kleinflächi-
gen Käferlöchern und nicht bei 
großen Kahlflächen. Um einen 
Sicherheitsabstand zu beste-
henden Beständen zu gewähr-
leisten, sollte man die Fang-
bäume in der Mitte der Käferlö-
cher platzieren. 
Die Käfer besiedeln nach Flug-
beginn die ausgelegten Stäm-
me zuerst. Deshalb muss man 
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MultiWit®

Borkenkäferschlitzfalle

Die wohl beste Borken-
käferschlitzfalle für den 
Massenfang von Bor-
kenkäfern, mit der be-
währten MultiWit® Fang-
wanne für Nass- und 
Trockenfang.

Witasek Pfl anzenSchutz GmbH | Witasek-Allee 2 | 9560 Feldkirchen
Tel.: +43(0)4276 / 3230 |  offi  ce@witasek.com | www.witasek.comwww.witasek.com

KombiWit® Tube
mit Langzeitwirkung

Langzeitpheromon zur Anlo-
ckung des Buchdruckers und 
Kupferstechers als Tubendis-
penser. 
Wirkungsdauer bis zu 20 Wo-
chen - in der Regel reicht eine 
Tube für die gesamte Vegeta-
tionsperiode. 

Langzeitpheromon zur Anlo-
ckung des Buchdruckers und 
Kupferstechers als Tubendis-
penser. 
Wirkungsdauer bis zu 20 Wo-
chen - in der Regel reicht eine 

Sobald Temperaturen von 
durchschnittlich 15 Grad 
Celsius erreicht werden, 
wird auch der Borkenkäfer 
wieder aktiv. Die Fang-
baumvorlage ist ein gutes 
Lenkungsmanöver, um den 
ersten Schwung an Käfern 
abzufangen. Wie man 
dabei am besten vorgeht, 
erfahren Sie im folgenden 
Beitrag.



Borkenkäfer: Vorbeugung 
und Bekämpfung

Nur durch eine regelmäßige und genaue Kontrol-
le kann man einen Befall durch die wichtigsten 
Borkenkäferarten „Buchdrucker“ und „Kupfer-
stecher“ rechtzeitig erkennen 
und wirkungsvoll bekämpfen. 
Eine Anleitung dazu finden 
Sie in der Broschüre, die 
nach Scannen des QR Codes 
zum Download bereit steht.
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GUNTAMATIC innovativ: Biokohle-Hackschnitzelheizung,  
Scheitholz-Hybridwärmepumpe mit PV-Überstromnutzung...!
„Powerchip“ Treppenrost-Hackgutheizungen sind durch ein modulierendes Glutbett nicht nur besonders sparsam, sie sind auch für pflanz-
liche Agrobrennstoffe bestens geeignet und können nun auch mit dem wegweisenden Pflanzenkohlemodul BIOCHAR erweitert werden. 
Dadurch entstehen im Nebeneffekt zur Wärmeerzeugung bis zu 30.000 Liter besonders saubere Bio-Pflanzenkohle pro Jahr, welche vollauto-
matisch für die Beimischung in die Gülle oder in Big-Bags ausgetragen werden kann. Der Landwirt erhält damit nicht nur ein besonders wertvolles 
Nebenprodukt, sondern bindet auch große Mengen CO2 aus der Luft, da die Bio-Pflanzkohle das gebundene CO2 bis über mehrere 
hundert Jahre im Boden hält. Die deutlich verbesserten Böden können Nährstoffe und Wasser besonders lange speichern und 
binden zudem Schadstoffe, sodass der Spritzmittel- und auch Antibiotikabedarf deutlich gesenkt werden kann. Wer lieber mit 
Scheitholz heizen möchte, liegt mit den GUNTAMATIC KOMFORT-Scheitholz-Hybrid-Wärmepumpen genau richtig. Die GUNTAMA-
TIC Scheitholz-Hybridanlagen nutzen neben Scheitholz auch nicht benötigten Überstrom aus eigenen PV-Anlagen und veredeln 
jedes kW Strom in bis über 4 kW Wärme. Je nach Anlagenauslegung kann damit bis über 70 % Nachlegen und bis über 50 % Holz 
eingespart werden. Der Heizkomfort steigt deutlich an. Mehr Informationen unter www.guntamatic.com Anzeige

Informieren  
Sie sich jetzt bei  

unserem Messestand  
auf der Energiesparmesse:  

Halle 20, Stand E60

löcher ungefähr vier bis fünf 
Wochen. Um den Stamm brut-
untauglich zu machen, wird 
er entrindet oder begiftet oder 
rasch aus dem Wald abtrans-
portiert.
Um gut fängisch zu wirken, 
sollte ein Fangbaum bei Buch-
druckerbefall einen Durchmes-
ser von über 25 Zentimetern 
und bei Kupferstecherbefall 
unter 25 Zentimetern aufwei-
sen. Die Fangquote kann durch 
zusätzliches Anbringen von 
Pheromonkapseln mit dem 
Duftstoff des jeweiligen Bor-
kenkäfers erhöht werden. 

Fangbäume über 
Waldfonds gefördert
Die Fangbaumvorlage wird 
über den Waldfonds gefördert. 
Die Standardkosten der Fang-
baumvorlage von Stämmen 
mit einem Durchmesser von 
über 25 Zentimetern sind mit 
30 Euro pro Baum festgelegt. 
Mindestens 17 Bäume sind 
notwendig. Für Fangbäume 
mit einem Durchmesser unter 
25 Zentimetern gibt es zehn 
Euro pro Baum bei mindes-
tens 50 Bäumen. Von diesen 
Standardkosten beträgt die För-
derung 80 Prozent. Die Fang-
baumvorlage muss bis 15. April 
abgeschlossen sein.

Je Betrieb werden maximal 
200 Fangbäume gefördert. Um 
mit einem Förderantrag für die 
Fangbaumvorlage erfolgreich 
zu sein, ist eine Beratung durch 
den zuständigen Bezirksförster 
erforderlich.

Prügel- oder Tipifallen 
für große Schadflächen
Bei großen Schadflächen sind 
Prügel- oder Tipifallen, die 
rund 20 Meter von Bestands-
rändern aufgestellt werden, zu 
bevorzugen. Dazu stellt man 
Wipfelstücke aus der Ernte zu-
sammen, begiftet und bestückt 
sie mit einer Lockstoffkapsel 
Die einbohrenden Käfer ster-
ben dann ab.
Bis zum Ende des Winters muss 
jeder Waldbesitzer seine Forst-
flächen ständig auf abgestor-
bene Bäume kontrollieren, um 
einer großflächigen Gefähr-
dung im kommenden Jahr zu 
entgehen. Randbäume um Kä-
ferlöcher sollte man beson-
ders genau kontrollieren. Dort 
überwintern die Käfer sehr oft. 
Larven und Puppen aus dem 
Vorjahr könnten ebenfalls vor-
handen sein. Diese überleben 
Temperaturen bis minus fünf 
Grad Celsius und entwickeln 
sich dann fertig. Fertig entwi-
ckelte Käfer überstehen auch 
sehr tiefe Minus-Temperaturen 
ohne Probleme. 

Nur wenn es im Frühjahr ge-
lingt, die erste Welle an Käfern 
abzufangen, kann man eine 
größere Katastrophe verhin-
dern. Die Witterungsverhält-
nisse spielen eine wesentliche 
Rolle. Feuchte Bedingungen 
am Beginn der Vegetationspe-
riode erhöhen die Abwehrfä-
higkeit der Bäume und lösen 
zum Teil Pilzbefall aus, der ei-
nen Großteil der Borkenkäfer-
brut vernichten kann.

BORKENKÄ
FER

VORBEUGUNG UND 

BEKÄMPFUNG

BORKENKÄFERVORBEUGUNG UND BEKÄMPFUNG



Die Landwirtschaft     Recht März 202414

Wie Kadaver & tierische 
Abfälle richtig entsorgen?

Mag. Stefan Fucik 
Tel. 05 0259 23501 
stefan.fucik@lk-noe.at

Verendete oder getötete Nutz-
tiere werden nach direkter 
Kontaktaufnahme durch die 
Besitzenden oder Verwah-
renden mit der Firma SARIA 
grundsätzlich am Ort des An-
falls abgeholt, sofern eine Zu-
fahrt mit dem LKW möglich 
ist. Die Tierkörper sind aus ver-
kehrsungünstig gelegenem Ge-
lände bis zum nächsten mit 
Lastkraftwagen befahrbaren 
Weg heranzuschaffen. Sollte 
dies nicht möglich sein, ist die 
weitere Vorgehensweise mit 
dem zuständigen Amtstierarzt 
zu besprechen.

Sicher verwahren

Bis zur Abholung sind die Tier-
körper so zu verwahren, dass 
andere Tiere – insbesondere 
Beutegreifer – keinen Zugang 
haben und ihre Entwendung, 
die Verbreitung von Krank-
heitskeimen und die unbefug-
te Berührung durch Menschen 
verhindert werden. 
Vor der Abholung darf nur der 
Tierarzt die Körper verendeter 
oder getöteter Tiere aus zwin-
genden diagnostischen Grün-
den eröffnen, wenn keine seu-
chenhygienischen Bedenken 
entgegenstehen und die Ent-
fernung dadurch nicht wesent-
lich erschwert wird. Eröffnete 
Tierkörper sind wieder zu ver-
schließen.

Sammelbehälter 
korrekt aufstellen
Sammelbehälter für tierische 
Materialien müssen so aufge-
stellt werden, dass
	� sie vor direkter Sonnenein-

strahlung geschützt sind,
	� sie die Einholfahrzeuge un-

gehindert entfernen kön-
nen und eine Geruchsbeläs-
tigung möglichst hintange-
halten wird.

Sofern die Entfernung nicht in-
nerhalb von 24 Stunden nach 
Anfall erfolgt, sind die Behält-
nisse kühl unter Verschluss zu 
lagern.
Die Firma SARIA hat dafür zu 
sorgen, die tierischen Neben-
produkte oder Materialien je-
denfalls im Turnusweg so rasch 
wie möglich zu entfernen. 
Großtierkörper, wie zum Bei-
spiel von Rindern und Pferden, 

sind möglichst innerhalb von 
24 Stunden nach Einlangen 
der Meldung abzuholen.

Schlachtabfälle 
von Nutztieren
Schlachtabfälle sind an einen 
registrierten und zugelassenen 
Betrieb, wie zum Beispiel die 
Firma SARIA, zur Behandlung 
und/oder Beseitigung abzulie-
fern. Das Vergraben ist nicht 
erlaubt.
Das Material muss in geeigne-
ten, auslaufsicheren und ab-
gedeckten, leicht zu reinigen-
den und desinfizierbaren Be-
hältnissen gesammelt, gelagert 
und transportiert werden. Die 
Behältnisse müssen entspre-
chend der in ihnen gesammel-
ten Kategorie tierischer Mate-
rialien gekennzeichnet und be-
schriftet sein.

Das rasche Entsorgen 
von toten Tieren und 
tierischen Abfällen 
minimiert die Gefahr 
einer Verschleppung von 
Krankheitserregern und 
ist somit eine wertvolle 
Biosicherheitsmaßnahme. 

Vorschriften 
und Abholung
In Niederösterreich regelt die 
NÖ Tiermaterialienverordnung 
auf Landesebene den Umgang 
mit tierischen Materialien. 
Weitere Regelwerke gibt es auf 
Bundesebene mit dem Tier-
materialiengesetz und der Tier-
materialien-Verordnung und 
auch mit EU Verordnungen.

Mit dem Abholen und Ent-
sorgen von in Niederösterreich 
verendeten oder getöteten 
Heim- oder Nutztieren, Wild-
tieren in besonderen Fällen und 
anfallenden Siedlungsabfällen 
tierischer Herkunft ist die Firma 
SARIA in Tulln beauftragt, zu 
erreichen unter 
Tel. 02272 64271 55.

Schweinehalter: Abgabefrist Tierhaltererklärung endet mit 31. März
Schweinehalterinnen und Schweinehalter müssen bis zum 31. März erstmals eine „Tierhaltererklärung“ online im 
VIS (Verbrauchergesundheitsinformationssystem) abgeben. Die Tierhaltererklärung ist Teil des seit letztem Jahr 
geltenden „Aktionsplans Kupieren“. Die Abgabe der Erklärung ist für jeden Betrieb verpflichtend, unabhängig von 
der Betriebsgröße und davon, ob kupierte oder unkupierte Schweine gehalten werden. Die Tierhaltererklärung 
wird damit zu einem zentralen Dokument für Schweinehalter, das jährlich erneuert werden muss. Betriebe, die 
kupieren und kupierte Tiere halten, müssen die Tierhaltererklärung A ausfüllen. Für Betriebe, die unkupierte Tiere 
halten, gilt die Tierhaltererklärung B. Die Erklärung gilt für ein Jahr. Die gültige Tierhaltererklärung wird damit ab 
April Teil der behördlichen Kontrolle.

Welche Angaben muss ich in der Tierhaltererklärung machen?

	�  Teilnahme am Tiergesundheitsdienst ( ja/nein)

	�  Angabe zur Häufigkeit von Schwanz- und Ohrverletzungen im Vorjahr in den verschiedenen Tierkategorien 
am Betrieb in Prozent

Betriebe, die kupierte Schweine halten, müssen darüber hinaus folgende Angaben machen: 

	�  Bestätigung über die Durchführung einer standardisierten Risikoanalyse – Selbstevaluierung

	�  Geplante oder durchgeführte Optimierungsmaßnahmen aufgrund der Risikoanalyse

	�  Liegt der Nachweis der Unerlässlichkeit des Kupierens bzw. der Haltung kupierter Schweine vor? Dies kann 
durch den eigenen Betrieb oder/und einen Betrieb in einer Lieferbeziehung begründet sein. 

	�  Falls dieser Nachweis nicht erbracht wird: Angaben zur Haltung einer unkupierten Kontrollgruppe – mindes-
tens eine Gruppe mit acht Tieren

Die Unterlagen sowie detaillierte Informationen zum Aktionsplan Kupieren zum Download 
finden Sie auf der Homepage der LK NÖ im Bereich „Tiere“ in der Rubrik „Schweine“. 

Am 14. März findet nochmals eine Online-Informationsveranstaltung statt. Anmeldung entwe-
der über Scannen des QR-Codes oder bei Rebecca Handl unter Tel. 05 0259 23100.
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MARKT
Weniger Nachfrage nach Kürbiskernen GETREIDE

Foto: Elisabeth Kerschbaumer/LK NÖ

An den internationalen Getreidebör-
sen gaben die Notierungen im letz-
ten Monat deutlich nach. Einflussrei-
che Analystenhäuser haben zuletzt 
ihre Prognosen zu den Lagerendbe-
ständen für die USA und Russland 
nach oben korrigiert. Demnach dürf-
ten in den USA die Maislagerbestän-
de am Ende der laufenden Saison 
sogar auf den höchsten Stand seit 
beinahe 40 Jahren steigen. Auch in 
Russland liegen die aktuellen Getrei-
devorräte bei den Landwirten mit 
knapp 20 Mio. Tonnen auf einem 
Rekordniveau. Für 2024 deutet 
neuerlich alles auf eine überdurch-
schnittlich gute russische Getreide-
ernte hin, da die Getreidebestände 
den Winter bisher bestens über-
standen haben. Hinzu kommt noch 
eine saisonale Komponente, da sich 
nun viele Landwirte von ihren Lager-
beständen trennen. An der Euronext 
Paris gab der März-Weizenkontrakt 
im letzten Monat um weitere 5,4 
Prozent auf 202,25 €/t nach. Der 
März-Maiskontrakt verlor im Febru-
ar insgesamt über neun Prozent auf 
168,50 €/t. 

SB-Läden: Jetzt 
professionalisieren!

© dielec
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von NR Johann Höfinger 
Obmann des Landesverbands für 
bäuerliche Direktvermarkter NÖ

Besuchen auch Sie regelmäßig die Vielzahl an 
Selbstbedienungsläden? Ich habe den Eindruck, 
dass während der Corona-Pandemie beinahe 
in jeder Gemeinde einer eröffnet wurde. Das 
freut mich natürlich, aber es sorgt mich auch, 
dass jetzt nach dem Boom manche davon wirt-
schaftlich an der Kippe stehen. Gerade jetzt 
sollten sich die Direktvermarkter fragen, ob ihr 
SB-Laden tatsächlich rentabel ist oder ob an-
dere Vermarktungswege für sie besser geeignet 
sind. Prüfen Sie Ihren SB-Laden auf „Herz und 
Nieren“: Passt der Standort? Passt das Angebot? 

Gibt es ausreichend Anreize für die Kunden? Ist 
das Bezahlsystem wirklich kundenfreundlich? 
Wie steht es mit dem Marketing und den Kun-
denbindungsmaßnahmen? Nutzen Sie die Be-
ratungsunterlagen und Checklisten der LK NÖ 
„Bäuerliche Selbstbedienung – 
Professionell.Digital“.

PS: Die Direktvermarkter freuen 
sich ganz besonders über den Be-
such ihrer bäuerlichen Berufskol-
legen im SB-Laden!

Marktkommentar

AIK-Zinssatz 1.1.-30.6.2024
Agrarinvestitionskredit Brutto- 

zinssatz
ergibt für Kreditnehmer einen Nettozinssatz

36 % Zinsenzuschuss 50 % Zinsenzuschuss
auf Basis EURIBOR 5,380 % 3,760 % 3,130 %

übrige AIK 3,625 % 2,320 % 1,812 %

von unseren Mitarbeitern 
DI Marianne Priplata-Hackl 
DI Martin Schildböck 
Dr. Anton Brandstetter

Kürbiskerne sind ein hochwer-
tiges und auch einigermaßen 
teures Lebensmittel. Sie werden 
weltweit nur in wenigen Regio-
nen mit Schwerpunkt in Öster-
reich produziert. Kürbiskernöl, 
Knabberkerne mit unterschied-
lichsten Geschmacksrichtun-
gen, Backwaren und Verschie-
denes mehr werden aus den 
Kernen erzeugt. 
Die Kürbiskernprodukte wer-
den vor allem in Österreich 
sowie Mittel- und Nordeuro-
pa verkauft. Die vermarkteten 
Mengen sind während der letz-
ten 25 Jahre stetig gestiegen. 
Dabei übertreffen die Exporte 
den heimischen Markt mittler-
weile weit. Mit der Teuerung in-
folge des Ukrainekrieges muss-
ten aber zuletzt Mengenrück-
gänge bei den Exporten hinge-
nommen werden. Am wichti-
gen deutschen Markt wurden 

in den letzten zwei Jahren um 
bis zu einem Viertel weniger 
Produkte aus Kürbiskernen ab-
gesetzt als bisher. Dies hat na-
türlich Auswirkungen auf die 
Nachfrage nach dem Rohstoff 
Kürbiskerne. Im Jahr 2022 war 
zwar bereits ein leichter Flä-
chenrückgang zu verzeichnen, 
aber wegen der überdurch-
schnittlichen Erträge wurde 
eine große Erntemenge einge-
fahren. In der Folge fielen die 
Preise für 2023 und es wurden 
weniger Kontraktflächen an-
geboten. Für den Anbau 2023 
stand kurzfristig die gewohnte 
Saatgutbeize mit hoher Schutz-
wirkung nicht zur Verfügung. 

Dies führte in Verbindung mit 
dem nasskalten Wetter zu mas-
siven Aufgangsproblemen und 
in der Folge zu schlechten Er-
trägen. Obwohl 2023 mit gut 
15.000 t nur etwas mehr als die 
Hälfte des Vorjahres an Kürbis-
kernen geerntet wurde, gibt 
es offensichtlich ausreichend 
Kerne am Markt. Das hat die 
großen Vermarkter dazu veran-
lasst die Preise auf ca. € 3,20 je 
kg excl. Ust. abzusenken und 
die Vertragsflächen zu reduzie-
ren. Verträge weiten nur Unter-
nehmen aus, die sich die Opti-
on offen halten, die Preise auch 
nach unten anpassen zu kön-
nen. Biokürbiskerne sind wei-
terhin gefragt und es sind auch 
Flächenausweitungen möglich. 
Obwohl auch hier die Märk-
te schwierig sind, besteht auf 
Grund der schwachen Ernten 
der letzten Jahre entsprechend 
Nachfrage. Die Mindestpreise 
für Biokürbiskerne Ernte 2024 
liegen zwischen € 4,40 und 
4,60 exkl. Ust.

Scan me

Durch die Teuerung sind 
Kürbiskernprodukte 
weniger gefragt. Das hat 
Auswirkung auf Vertrags-
flächen und Preise. 
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STIERE

Stierpreise
Jungstiere R3, frei Schlachtstätte
Monatspreise in Euro pro kg SG, netto

Schweinepreise
Basis 84-103 kg SG, 57 % MFA
Monatspreise in Euro pro kg SG, netto

Ferkelpreise
30 kg Ferkel
Monatspreise in Euro pro Stück, netto

FERKELSCHWEINE

Im Februar war der Schlachtstiermarkt von einem 
begrenzten heimischen Angebot geprägt. Auch 
die Zahl an Lebendimporten aus den umliegenden 
Nachbarländern fällt seit längerem gering aus. Das 
führt bei den Schlachthöfen zu wachsenden Aus-
lastungsproblemen. Von Seiten des Lebensmit-
teleinzelhandels blieb die Nachfrage - wie schon 
im Jänner - verhalten. Dagegen sorgte der Touris-
mus in den Wintersportregionen für Impulse im 
Außer-Haus-Verzehr. Die Basispreise entwickelten 
sich auf einem Niveau von 4,62 €/kg stabil. Die 
in Österreich aber auch ganz Europa nicht zu um-
fangreiche Angebotssituation lässt für März eine 
stabile bis leicht steigende Tendenz bei AT-Stieren 
erwarten, für Stiere im AMA-Gütesiegelqualität ist 
die Situation etwas angespannter.

Die Situation am Schweinemarkt hat sich im letz-
ten Monat entspannt. Die saisonüblichen Überhän-
ge zu Jahresbeginn wurden in den letzten Wochen 
stetig und ohne größere Marktstörungen europa-
weit abgebaut. Zudem hat das Lebendangebot 
zuletzt deutlich abgenommen und traf auf zufrie-
denstellende Nachfrage. Im Fleischhandel blieb der 
Frischfleischabsatz zwar hinter den Erwartungen 
zurück, die fleischverarbeitende Industrie orderte 
jedoch stetig, um Lagerbestände für die Grillsai-
son aufzubauen. Der NÖ Basispreis konnte sich 
im Februar um insgesamt 12 Cent auf 2,08 €/kg 
verbessern. Für den Monat März ist man vorsich-
tig optimistisch. Knappe Angebotsmengen sowie 
steigende vorösterliche Nachfrage sollten für zu-
mindest stabile Notierungen sorgen.

Am NÖ Ferkelmarkt hat sich im letzten Monat die 
Stimmung weiter verbessert. Ein europaweit knap-
pes Angebot fand bei den Mästern überaus regen 
Anklang. Dabei sorgten der positive Preistrend am 
Schlachtschweinemarkt sowie rückläufige Futter-
mittelpreise für Impulse. Am heimischen Ferkel-
markt waren die verfügbaren Stückzahlen entspre-
chend begehrt. Der NÖ Ferkelpreis konnte sich im 
letzten Monat um weitere 35 Cent auf 
4,05 €/kg verbessern. Der Ausblick für die kom-
menden Wochen ist ebenfalls optimistisch. Das 
Angebot an Ferkeln bleibt im gesamten März un-
verändert knapp. Die Nachfrage dürfte sowohl im 
Inland als auch am gesamteuropäischen Markt 
weiter anziehen. Einem positiven Preistrend sollte 
in nächster Zeit also kaum etwas im Wege stehen. 

Märkte in NÖ
Zuchtrinder
Bergland 6.3. 
Zwettl –

Kälber
Bergland  14.3., 28.3.  
Zwettl  5.3., 26.3. 
Greinbach (Stmk.) 5.3., 19.3.

Änderungen vorbehalten 
www.noegenetik.at
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Soja 2024 reichlich verfügbar
schrot hat sich in den letzten 
Monaten ebenfalls deutlich 
verbessert. Zwar werden gerin-
gere Liefermengen vom größ-
ten Exporteur für Sojaschrot 
Argentinien erwartet, denn 
dort dämpfen hohe Steuern 
das Exportinteresse, die feh-
lenden Mengen können aber 
durch Lieferungen aus den 
USA, Brasilien und Paraguay 
ausgeglichen werden. Auch 
in Europa (inkl. Ukraine und 
Russland) wurde 2023 mit über 
12 Mio. Tonnen so viel Soja wie 
noch nie geerntet. Gleichzei-
tig scheint die Nachfrage nach 
Sojaschrot eher rückläufig. So-
wohl in Europa als auch in Chi-
na steht der Schweinemarkt 
unter Druck. Mit einer sinken-
den Schweineproduktion sinkt 
auch der Bedarf an Schrot, das 
zeigen schwächere Importim-
pulse aus China. 

Das Rekordangebot an 
Sojabohnen und ein eher 
rückläufiger Bedarf an 
Sojaschrot wirken dämp-
fend auf die Preise.

Nachdem die globale Bilanz 
bei Sojabohnen in der Saison 
2022/23 im Endeffekt doch nur 
gut ausgeglichen ausfiel, blie-
ben auch die Preise für Soja-
schrot fast die ganze Saison auf 
hohem Niveau. Für die aktuelle 
Saison gehen die Erwartungen 
weiterhin von einer sehr guten 
Versorgung aus, auch wenn die 
Ernteschätzungen vor allem 
für die brasilianische Ernte in 
den letzten Wochen etwas zu-
rückgenommen worden sind. 
Das Sojaangebot aus Südame-
rika wird dennoch umfangrei-
cher als in der Vorsaison ausfal-
len. Einer Gesamtproduktion 
von 398,2 Mio. Tonnen Soja-

bohnen steht ein globaler Ver-
brauch von 383,0 Mio. Tonnen 
gegenüber. Damit würden die 
Lagerbestände zu Saisonende 
einen neuen Höchststand er-
reichen. Auch über diese Sai-
son hinaus könnten Sojaboh-
nen reichlich zur Verfügung 
stehen. Denn die ersten Pro-
gnosen zum weltweiten An-
bau gehen von einem neuen 
Flächenrekord von 140 Mio. 
ha (+2 Prozent) aus. Wachsen 
soll die Fläche dabei vorran-
gig bei führenden Exportlän-
dern, aber auch der gesamt-
europäische Sojaanbau (inkl. 
Russland und der Ukraine) soll 
in der kommenden Saison um 
fünf bei zehn Prozent ausge-
dehnt werden. Laut dem ersten 
Donau Soja Marktreport 2024 
könnte die Anbaufläche auf 5,6 
Mio. Hektar wachsen. 
Die Verfügbarkeit von Soja-
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Mit 1. Februar bezahlten die in NÖ 
tätigen Molkereigenossenschaften 
ihren Lieferanten folgende Milcher-
zeugerpreise in Cent pro Kilogramm:

GVO-freie Qualitätsmilch
Berglandmilch, netto 47,00
Milchgenossenschaft NÖ, netto 46,50
Gmundner Molkerei, netto 46,27
Pinzgaumilch, netto 45,80
Biomilch
Berglandmilch, netto 53,69
Milchgenossenschaft NÖ, netto 51,80
Gmundner Molkerei, netto 52,47
Pinzgaumilch, netto 51,65

Änderungen beim Milcherzeuger-
preis werden jedem Milchlieferan-
ten aufgrund des Milchvertrages im 
Milchgeldanlageblatt mitgeteilt. 

Allfällige Nachzahlungen für Vormo-
nate sind in den Milchpreisen nicht 
berücksichtigt.

März 2024 Markt     Die Landwirtschaft 17

Milchpreise
natürliche Inhaltsstoffe
Monatspreise in Cent/kg, netto

Kartoffelpreise
vorwiegend festkochende Sorten, lose in Kisten
Monatspreise in Cent/kg, netto

Holzpreise
Fi/Ta Blochholz B, Media 2 b
Quartalspreise in Euro/FMO, netto

MILCH HOLZKARTOFFEL

Der von AMA ermittelte österreichische Durch-
schnittsmilchpreis stieg im Dezember um 1,11 Cent 
auf 49,43 Cent/kg. In diesem Monatswert sind 
allerdings die Nachzahlungen etlicher Molkereien 
für das Jahr 2023 inkludiert. Auch ohne Nachzah-
lungen lassen die gestiegenen Auszahlungspreise 
der Molkereien im Jänner einen weiteren Anstieg auf 
49,50 Cent je kg erwarten. Im Jahresmittel 2023 lag 
der durchschnittliche Auszahlungspreis mit 51,78 
Cent je kg über dem Niveau von 2022 mit 50,19 
Cent. Getragen wird diese Entwicklung von GVO-
freier Qualitätsmilch, während Biomilch 2023 mit 
56,86 Cent schlechter als 2022 abgeschnitten hat. 
Die Verwertungsmöglichkeiten für Butter und Ma-
germilchpulver haben sich nach einem Anstieg seit 
dem Herbst 2023 zu Jahresbeginn stabil entwickelt. 

Der heimische Speisekartoffelmarkt wurde im 
Februar vom raschen Abbau der Lagerbestände 
geprägt. Besonders festkochende Kartoffeln sind 
generell schon recht knapp. Aber auch vorwiegend 
festkochende Sorten dürften noch im März bei vie-
len Händlern zur Neige gehen. Für die Versorgung 
bis zur neuen Ernte musste daher verstärkt auf 
Importware zurückgegriffen werden. Dabei wurde 
zuletzt vorrangig auf französische Lagerware ge-
setzt. Zur kurzfristigen Überbrückung werden auch 
Frühkartoffeln aus dem Mittelmeerraum ange-
dacht. Bei den Erzeugerpreisen gab es im letzten 
Monat keine Änderung. Für Speisekartoffeln wur-
den in NÖ zuletzt meist 45,- €/100kg bezahlt. Für 
Partien mit überdurchschnittlich hohen Absortie-
rungen lagen die Preise etwas darunter. 

Schutzzoll auf Eier und Geflügel ab Juni 24

Seit dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine und der vorübergehenden 
Aussetzung aller bestehenden Einfuhrzölle sind die ukrainischen Importe von 
Eiern und Eiprodukten in die EU sehr stark gestiegen. Im Juni 2024 soll die ge-
nerelle Zollfreiheit für ukrainische Agrarprodukte um ein weiteres Jahr verlän-
gert werden. Für den sensiblen Eier- und Geflügelsektor (sowie Zucker) sollen 
dann aber automatisch Importzölle gelten. Wirksam werden sollen die Zölle, 
wenn die Importmenge das Mittel der Jahre 2022 und 2023 überschreitet. 
Da die aktuellen Handelserleichterungen seit Juni 2022 gelten, wird der 
Schutzmechanismus dennoch erst bei höheren Mengen ausgelöst als das 
durch die Zollkontingente bis 2021 der Fall war. Der ukrainische Anteil an den 
österreichischen Eier-Drittlandimporten betrug 2022 fast 90 Prozent und ging 
2023 auf 55 Prozent zurück.     Quelle: EK, agridata

Trotz der gedämpften Bauwirtschaft ist die Nach-
frage nach Fichtensägerundholz belebt. Die Preise 
haben leicht zulegen können und liegen für das 
Leitsortiment Fichte A/C 2b+ österreichweit zwi-
schen 85 und 113 € je FMO. Bei stabilen Preisen 
übersteigt die Nachfrage nach Lärche meist das 
Angebot. Am Laubsägerundholzmarkt wird Eiche 
und Esche weiterhin sehr stark nachgefragt. Der 
Trend zur Eiche hat sich auch bei den Wertholzsub-
missionen manifestiert. Die Standorte der Papier-, 
Zellstoff- und Plattenindustrie sind durchwegs auf-
nahmefähig für Industrierundholz. Die Nachfrage 
und das Angebot halten sich zumeist die Waage. 
Die Preise sind stabil und liegen für Faserholz zwi-
schen 75 und 115 € je Tonne atro. Der Energieholz-
markt läuft der Jahreszeit entsprechend normal.
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Seit dem Spätherbst haben 
sich daher die Sojakurse an 
den internationalen Börsen 
abgeschwächt. Ende Februar 
notierte der Sojabohnen-Kon-
trakt an der CBOT in Chicago 
bei 390 €/t, nachdem er An-
fang November bei 460 €/t 
und zum Jahreswechsel bei 
430 €/t gelegen war. An der 
Produktenbörse Wien notier-
te der 44er Sojaschrot GVO zu-
letzt mit 515 €/t, während es 
Ende November noch fast 600 
€/t waren. Auch inländischer 
GVO-freier Sojaschrot (45 % 
Rohprotein) hat sich seit dem 
Herbst verbilligt. Mit einer Dif-
ferenz von 47 € fiel der Rück-
gang allerdings geringer aus 
als bei internationaler Ware. 
Auch blieb die Notierung in 
den letzten Wochen bei 565 
€/t stabil. Die weitere Ent-
wicklung der Preise für GVO- 
wie für GVO-freien Sojaschrot 
wird angesichts der sehr ent-
spannten Versorgungslage sta-
bil bis rückläufig erwartet. 
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Liste der 
Bildungsanbieter
ÖPUL-Weiterbildungen können 
aber auch bei allen anderen 
anerkannten Bildungsanbietern 
besucht werden. Eine detail-
lierte Liste finden Sie nach 
Scannen des QR Codes.

INVEKOS

ÖPUL-Weiterbildung nicht vergessen

Ein Kursbesuch für den ande-
ren familieninternen Betrieb 
würde die Betriebsteilung in 
Frage stellen, da bei Betriebs-
teilungen wie zwischen Frem-
den gehandelt werden muss.

Wer bietet 
Weiterbildungen an?
In Niederösterreich bietet das 
LFI eine Vielzahl an Weiter-
bildungsmöglichkeiten an. 
Details dazu finden Sie in den 
Bezirksbauernkammer-Rund-
schreiben oder auf der LFI-Ho-
mepage unter noe.lfi.at. Das 
Angebot reicht von Präsenz-
kursen bis Onlineformaten, 
wie Webinaren und Online-
kursen.

Spezielles

Die Weiterbildung zum Natur-
schutz-Monitoring bietet aus-
schließlich das ÖKL an. 2024 
neu eingestiegene Betriebe 
werden vom ÖKL informiert.
Weiterbildungen für den Zu-
schlag Humusaufbau und Ero-
sionsschutz in Wien bietet nur 
das LFI Wien in Zusammenar-
beit mit der AGES an.

Erfüllt man diese Weiterbil-
dungen nicht, folgen Sanktio-
nen bei den ÖPUL-Prämien. 
Pro Maßnahme oder Zuschlag 
ist eine bestimmte Stundenan-
zahl an Weiterbildung zu spe-
ziell vorgegebenen Themen 
notwendig. Einen genauen 
Überblick liefert die Tabelle.

Weiterbildung für 
welche Maßnahmen?
Aufgrund der unterschiedli-
chen Themen, die vorgegeben 
sind, gibt es für jede Maßnah-
me speziell abgestimmte Kur-
se. Diese Kurse können daher 
nicht für andere Maßnahmen 
angerechnet werden.
Einzig und allein die Kurse zu 
biodiversitätsrelevanten The-
men können UBB- und Bio-
Teilnehmer besuchen, da das 
vorgeschriebene Thema ident 
ist. Bio-Teilnehmer müssen  
zusätzlich zu den biodiversi-
tätsrelevanten Themen fünf 
Stunden Weiterbildung zu bio-
relevanten Themen besuchen. 

Bis wann ist die Weiter-
bildung zu absolvieren
Die jeweiligen ÖPUL-Weiter-
bildungen müssen in Summe 
bis spätestens 31. Dezember 
2025 erfüllt werden. Aufgrund 
des deutlich größeren Weiter-
bildungsbedarfs müssen die 
Weiterbildungen für die Maß-
nahme „Vorbeugender Grund-
wasserschutz Acker“ und dem 
dazugehörigen „Zuschlag Hu-

musaufbau und Erosions-
schutz in Wien“ bis spätestens 
31. Dezember 2026 erledigt 
werden. Die Weiterbildun-
gen für den Zuschlag „Natur-
schutz-Monitoring“ bei UBB 
und Bio sind im ersten Teil-
nahmejahr zu machen. 
Als ÖPUL-Weiterbildung an-
rechenbar sind Kurse, die ab 1. 
Jänner 2022 besucht wurden. 
Derselbe Kurs zählt pro Betrieb 
nur einmal als Weiterbildung.

Wer darf die Weiterbil-
dung besuchen?
Die ÖPUL-Weiterbildungen 
sind vorrangig vom Betriebs-
führer oder der Betriebsführe-
rin zu besuchen. Aufgrund be-
trieblicher Erfordernisse kann 
eine maßgeblich am Betrieb 
tätige und in die Bewirtschaf-
tung eingebundene Person die 
Weiterbildung absolvieren.
Das können zum Beispiel Ehe-
partner, Hofübergeber/-nach-
folger, Gesellschafter oder Ver-
walter sein. Maßgeblich am 
Betrieb tätige Ehepartner oder 
Hofübergeber/-nachfolger 
dürfen selbst keinen eigenen 
Betrieb führen.

Für welche ÖPUL-Maßnah-
men in Niederösterreich 
Weiterbildungen notwen-
dig sind, um Förderungen 
zu erhalten und wie viele 
Stunden Weiterbildung je 
Maßnahme zu absolvieren 
sind, erfahren Sie im 
Beitrag.

 
DI Katharina Heiderer 
Tel. 05 0259 22132 
katharina.heiderer@lk-noe.at

ÖPUL-Maßnahme Weiterbildungsthema
Stunden- 
ausmaß

Umweltgerechte und biodiversitätsför-
dernde Bewirtschaftung (UBB)

Biodiversitätsrelevante Themen 3

Biologische Wirtschaftsweise (Bio) Biodiversitätsrelevante Themen 3
Biologische Wirtschaftsweise (Bio) Biorelevante Themen      5
UBB/Bio: Zuschlag Naturschutz -  
Monitoring

Einführung ins Monitoring 3

Einschränkung ertragssteigender  
Betriebsmittel (EEB)

Stickstoffdüngung, angepasste Nutzungshäufigkeit im Grünland 3

Vorbeugender Grundwasserschutz 
Acker (GWA)

Grundwasserschutz, Humusaufbau, wassersparende Bewirtschaf-
tungsmethoden, grundwasserschonende Bewässerung, stickstoff-/
emissionsreduzierte Fütterung, Gewässerschutzkonzept

10

GWA – Zuschlag Humusaufbau und 
Erosionsschutz in Wien

Bodenproben, Humusaufbau, pfluglose Bodenbearbeitung 3

Humuserhalt und Bodenschutz auf um-
bruchsfähigem Grünland (HBG)

Grünlandbewirtschaftung, Nutzungsverfahren- und Häufigkeiten, 
Düngeplanung unter Berücksichtigung des Tierbestandes oder Um-
setzbarkeit, abgestufter Wiesenbau

5

Foto: whitedesk/stock.adobe.com
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Absolvierte ÖPUL-Weiterbildung auf eAMA

dungen von allen Bildungs-
anbietern, zum Beispiel von 
einem LFI aus einem ande-
ren Bundesland oder von Bio 
Austria. Kammer- und LFI-NÖ 
Mitarbeiter können lediglich 
Auskunft über Weiterbildun-
gen geben, die beim LFI NÖ 
besucht wurden.
In der Abfrage wird je Maß-
nahme angezeigt, wie viele 
Weiterbildungsstunden ab-

DI Katharina Heiderer 
Tel. 05 0259 22132 
katharina.heiderer@lk-noe.at

Wer bereits ÖPUL-Weiterbil-
dungen absolviert hat, findet 
einen Überblick auf eAMA 
unter „Flächen“, „Abfragen“ 
und dem Punkt „Weiterbil-
dung ÖPUL“. Diese Abfrage 
zeigt absolvierte Weiterbil-

Hier finden Sie den Weg zum Überblick über die bereits absolvierten ÖPUL-Weiterbildungen. 

solviert wurden und bis zu 
welchem Datum die gesamte 
Weiterbildung abgeschlossen 
sein muss. Weiters werden 
Datum und Kursbezeichnung 
der besuchten Weiterbildun-
gen angezeigt.

Alle Bildungsanbieter ha-
ben die Weiterbildungsdaten 
Ende Oktober 2023 gemeldet. 
Alle Kurse, die danach ab-

solviert wurden, werden im 
Herbst 2024 an die AMA über-
mittelt. Teilnehmer, die zum 
Zeitpunkt der Übermittlung 
den Kursbeitrag noch nicht 
bezahlt haben oder nicht zu-
gestimmt haben, dass das LFI 
NÖ die Teilnehmerdaten an 
die AMA übermitteln darf, 
wurden nicht an die AMA 
übertragen und scheinen in 
der Abfrage nicht auf.

Aufgepasst
Diese Abfrage kann mit-
tels Landwirte-Einstieg 
mit Betriebsnummer 
und PIN-Code 

oder 

mit Handysignatur 

eingesehen werden.

Bezirksbauernkammer 
und Landwirtschafts-
kammer haben dazu 
keine Berechtigung.

!

MFA-Abgabe in der BBK: Vorbereitung nicht vergessen
Den MFA 2024 kann 
man sei November 2023 
einreichen – selbsttätig 
oder mit Unterstützung der 
BBK. Betriebe, die regel-
mäßig den Service der 
BBK in Anspruch nehmen, 
werden mit Terminvorgabe 
von ihrer BBK eingeladen. 

DI Andreas Schlager 
Tel. 05 0259 29401 
andreas.schlager@lk-noe.at

Ergibt sich akut Bedarf für 
eine Hilfestellung, ist umge-
hend ein Termin mit der BBK 
zu vereinbaren. Beachten Sie 
jedenfalls immer auch aktu-
elle Informationen Ihrer BBK.
Fehlende Vordruckformula-
re der AMA erfordern ande-

re Vorbereitungsunterlagen. 
Schriftliche Vorbereitungen 
sind aber ein Muss, weil die 
Mitarbeiter der Bezirksbau-
ernkammern den Mehrfach-
antrag sonst nicht erfassen 
können. Erfahrungen aus der 
Entgegennahme im Novem-
ber und Dezember 2023 zei-
gen, dass doch einige Betriebe 
schlecht oder unvorbereitet 
zum Einreichtermin gekom-
men sind. 

All jene, die ihren Mehrfach-
antrag noch abgeben, werden 
daher eindringlich gebeten, 
ihre aktuelle Bewirtschaf-
tung mit Kulturen, Nutzun-
gen und Codierungen sowie 
Tierbestände mit Tierliste und 
andere notwendige Angaben 
unbedingt schriftlich vorzu-
bereiten.

Wie kommt der Landwirt selbst zu 
Unterlagen?
	�  MFA 2023-Ausdruck: Änderungen, Streichungen und Ergänzungen 

neben den Daten aus 2023 möglich, bitte leserlich und sichtbar 
durchführen oder

	�  selbsttätiger Ausdruck einer Feldstücksliste 2024 über eAMA: 
leere Feldstücksliste zum Ergänzen der aktuellen Schlagnutzungs-
arten oder 

	�  Feldstücksliste 2024 nach Vorbereitungs-/Änderungsdigitalisie-
rungen über die BBK: Ergänzen um die aktuellen Schlagnutzungs-
arten

Mit diesen Unterlagen sind alle notwendigen Daten für den MFA 
2024 ausfüllbar. Bereiten Sie sich vor – Danke.

Nehmen Sie die Termine wahr – die Einteilungen in den 
Bezirksbauernkammern sind zeitlich genau gestaffelt.

bis spätestens
15. 04. 2024

Foto: AtstockProductions/stock.adobe.com
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Umbruchstermine von Zwischenfruchtbegrünungen 
Variante 2 – Anlage bis 5.8.:   15. Februar 

Variante 4 – Anlage bis 31.8.:   15. Februar

Variante 5 – Anlage bis 20.9.:   1. März

Variante 6 – Anlage bis 15.10.:  21. März

Tipp
Ob es am Be-
trieb Flächen mit 
besonderen Anforderungen 
betreffend Erosionsschutz 
gibt, also ob Flächen mit einer 
überwiegenden Hangneigung 
von mehr als zehn Prozent 
vorhanden sind, findet man am 
einfachsten im Agraratlas her-
aus – dazu einfach den oben 
stehenden QR Code scannen 
oder im Web gehen auf 
agraratlas.inspire.gv.at.

Vollständig abgefrostete Zwi-
schenfrucht im Frühjahr 
 Foto: Josef Wasner/LK NÖ

Umbruch von Begrünungen – 
Fristen & zulässige Methoden im Überblick

Die Begrünungsvarianten 2, 4, 5 
und 6 müssen über den Winter 
bestehen bleiben. Man darf sie 
erst ab bestimmten Terminen 
im Februar und März umbre-
chen (siehe Tabelle). Ab diesen 
Terminen darf man Bodenbear-
beitungsgeräte wie Pflug, Grub-
ber, Kreiselegge, Scheibenegge, 
Rotoregge, Fräse, Tiefenlockerer 
oder Messerwalze einsetzen.

Welche Begrünung 
mechanisch beseitigen?
Falls man im Frühjahr plant, 
Ausfallgetreide oder Unkraut 
mit Herbiziden abzutöten, ist 
dies erst nach Ende des Begrü-
nungszeitraumes zulässig.
Die Begrünung ist zuvor mecha-
nisch zu beseitigen. Als mecha-
nisch beseitigt gilt: 
	�  umgebrochene Begrünun-

gen
	�  vollständig abgefrostete und 

niedergebrochene sowie nie-
dergewalzte Bestände 
	�  nach dem Abfrosten boden-

nah gehäckselte oder anders 
zerkleinerte Begrünungen

Erfolgt die Einsaat einer Folge-
kultur mittels Direktsaat oder 
im Strip-Till-Verfahren ohne 
vorherige mechanische Besei-
tigung der Begrünung oder in 
nicht abgefrostete Begrünun-
gen, so ist erst nach dem An-
bau ein Pflanzenschutzmittel-
einsatz zulässig.

Zwischenfrüchte 
im System Immergrün
Für Zwischenfrüchte im Sys-
tem Immergrün gelten für die 
mechanische Beseitigung die 
gleichen Auflagen wie bei der 
Variantenbegrünung. Zusätz-
lich ist zu beachten, dass ab 
dem Tag des Umbruchs der un-
begrünte Zeitraum beginnt. 
Innerhalb von 30 Tagen muss 
man eine Hauptfrucht anbau-
en, damit die Fläche wieder als 
durchgehend begrünt zählt.

Sind Begrünungen vollständig 
abgefrostet und niedergebro-
chen beziehungsweise nieder-
gewalzt und wird der Boden 
nicht bearbeitet, beginnt der 
unbegrünte Zeitraum ab dem 
Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln oder mineralischem 
Stickstoffdünger. 

Erosionsschutz beachten

Teilnehmer an der Maßnah-
me „Erosionsschutz Acker“ ha-
ben die Möglichkeit, nach Zwi-
schenfrüchten erosionsgefähr-
dete Kulturen mit „Mulchsaat 
(MS)“ oder „Direktsaat/Strip-
Till (DS)“ zu codieren. Bei Zwi-
schenfruchtbegrünern ist das 
nach den Varianten 2, 4, 5 und 
6 möglich, bei Immergrün-Teil-
nehmern auf Flächen, wo eine 
Zwischenfruchtbegrünung über 
den Winter stand.

Als erosionsgefährdet zäh-
len hier Ackerbohnen, Kartof-
feln, Kürbisse, Mais, Rüben, So-
jabohnen, Sonnenblumen und 
Sorghum.

Als Direktsaat gilt ein Aus-
saatverfahren, bei dem der Bo-
den nicht vollflächig bearbei-
tet wird. Eingesät wird mittels 
Schlitzdrillverfahren direkt in 
den Begrünungsbestand.

Als Strip-Till-Verfahren 
gilt ein Aussaatverfahren, bei 
dem der Boden nur streifenför-
mig in der Saatreihe bearbeitet 
wird. Zwischen den bearbei-
teten Streifen bleiben die Zwi-
schenfrucht und davon ver-
bliebene Pflanzenreste erhal-
ten.

Bei einer Mulchsaat be-
arbeitet man den Boden nur 
flach und nicht wendend, so-
dass Pflanzenmulch der Zwi-
schenfrucht auf der Oberfläche 

verbleibt. Eine wendende und 
tief mischende Bodenbearbei-
tung ist nicht zulässig. Zudem 
darf der Zeitraum zwischen 
der ersten Bodenbearbeitung 
und dem Anbau der Folgekul-
tur maximal vier Wochen be-
tragen.

UBB- oder BIO-Prämie 
Erosionsschutz wichtig
Werden auf steilen Flächen ab 
0,50 Hektar mit überwiegen-
der Hangneigung von mehr 
als zehn Prozent erosionsge-
fährdete Kulturen angebaut, so 
wird die UBB/BIO- Prämie auf 
diesem Schlag nur ausbezahlt, 
wenn ein erosionsmindernder 
Anbau gemäß der Maßnahme 
„Erosionsschutz Acker“ durch-
geführt wird. Dazu zählen 
Mulch- oder Direktsaat sowie 
Strip-Till.
Daneben kann man noch Un-
tersaaten bei Ackerbohne, Kür-
bis, Sojabohne und Sonnen-
blume anlegen sowie die „An-
häufungen bei Kartoffeln“ um-
setzen.
Beachten Sie dazu die Auflagen 
der jeweiligen Maßnahmen aus 
dem Maßnahmeninfoblatt zu 
„Erosionsschutz 
Acker“ der AMA – 
einzusehen nach 
Scannen des ne-
ben stehenden 
QR Codes.

Zwischenfrüchte werden 
über die ÖPUL-Maß-
nahmen „Begrünung von 
Ackerflächen – Zwischen-
fruchtanbau“ und „System 
Immergrün“ gefördert. Je 
nach Variantenbegrünung 
gelten verschiedene 
Vorgaben bei den Um-
bruchsterminen. Zudem ist 
auf steileren Flächen auch 
der Erosionsschutz zu 
beachten.

 
Ing. Clemens Hofbauer 
Tel. 05 0259 22142 
clemens.hofbauer@lk-noe.at
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Niederösterreichische Versicherung 

Die Direktvermarktung hat heute 
einen wesentlichen Stellenwert im 
landwirtschaftlichen Gewerbe, die 
Corona-Pandemie hat diese Ent-
wicklung hin zum Regionalen noch 
beschleunigt. Nicht nur im urbanen 
Umfeld ist der Bauernmarkt eine 
wertvolle Bereicherung der Ein-
kaufsmöglichkeiten. Besonders in-
novative Landwirte haben erkannt, 
dass im Rahmen der Direktvermark-
tung vor allem im Bio-Bereich große 
Erfolge erzielt werden können, denn 
Bio, aber auch Regionalität sind voll 
im Trend. Immer mehr Landwirte 
stellen Selbstbedienungs-Verkaufs-
läden oder -Container auf, in denen 
sie ihre Produkte – meist rund um 

die Uhr – anbieten. Diese Läden 
sind eine wichtige Ergänzung zu 
Supermärkten und aufgrund des 
Greißler-Sterbens der letzten Jahr-
zehnte oft der einzige Nahversorger 
im Dorf.

Die Direktvermarktung bietet 
also gute Ertragschancen, birgt aber 
auch Gefahren, wenn beispielswei-
se bei Ihrem Verkaufsstand ein 
wegstehender Nagel die Kleidung 
Ihres Kunden zerreißt oder die auf-
gestapelte Ware ins Rutschen gerät 
und ein vorbei gehendes Kind ver-
letzt. Unangenehme Situationen, 
aber auch Beispiele dafür, dass Di-
rektvermarkter gut versichert sein 
sollten.

 Wenn sich der Landwirt an die 
Vorschriften des Gewerberech-
tes hält und seinen Versicherungs-
schutz im Rahmen der landwirt-
schaftlichen Betriebshaftpflichtver-

sicherung kennt, hat er schon gut 
vorgesorgt.

Natürlich gilt auch für den Land-
wirt das Produkthaftungsgesetz, 
wenn er seine Produkte wie Obst, 
Milch, Eier, Fleisch und Wurst ver-
arbeitet. Ein Fehler bei der Erzeu-
gung oder Veredelung der Produk-
te, und schon haftet der Landwirt.

Sorgen Sie mit einer Betriebs-
haftpflichtversicherung vor. Diese 
deckt neben dem Produkthaftungs-
risiko auch Schäden ab, die direkt 
am Bauernmarkt oder im Hofladen 
entstehen können. Direktvermark-
ter sollten auf jeden Fall gut versi-
chert sein!

Anzeige

Hofläden boomen!

Versicherungstipps
Generaldirektor Stefan Jauk
Niederösterreichische Versicherung AG

GLÖZ 8 – Ausnahmeregelung für 2024

Ing. Clemens Hofbauer, ABL 
Tel. 05 0259 22142 
clemens.hofbauer@lk-noe.at

Grundsätzlich bleibt die „Vier 
Prozent Stilllegungsverpflich-
tung“. Sie kann heuer mit meh-
reren Kulturen erfüllt werden.

1.  Wie bisher mit Grün-
brachen und Landschafts-
elementen 
Bestehende oder neu angelegte 
Brachen können unverändert 
mit „Grünbrache NPF“ bean-
tragt werden. Flächige Land-
schaftselemente zählen auch 
für die vier Prozent, wenn sie 
an Ackerland angrenzen und 
mit „NPF“ codiert sind.

2. Mit Eiweißpflanzen 
ohne Pflanzenschutzmit-
teleinsatz
Sämtliche Leguminosen wie 
Soja, Ackerbohne oder Erbsen, 

1.

2.

aber auch Feldfutter mit über-
wiegend Leguminosen im Be-
stand – dazu zählen Luzerne, 
Klee und Kleegras – können 
mit „NPF“ für „GLÖZ 8“ co-
diert werden. 

3.  Mit Zwischenfrüchten 
ohne Pflanzenschutzmit-
teleinsatz
Als „NPF“-Varianten bean-
tragt werden können angeleg-
te Zwischenfruchtvarianten 
1 bis 6 nach den Auflagen aus 
der ÖPUL-Maßnahme „Zwi-
schenfruchtanbau“. Sie zählen 
auch für die „Vier Prozent Still-
legung“. Dafür erhält man aber 
keine ÖPUL-Prämien. Auch Be-
triebe, die nicht an der ÖPUL- 
Maßnahme „Zwischenfrucht-
anbau“ teilnehmen, können 
solche Varianten beantragen. 

Die drei Möglichkeiten kann 
man miteinander kombinie-

3. 

ren. Ein 100 Hektar Ackerbau-
Betrieb kann 2024 die „Vier 
Prozent Stilllegung“ zum Bei-
spiel mit einem Hektar „Grün-
brache NPF“ und drei Hektar 
Zwischenfruchtbegrünungen 
mit „NPF“, aber ohne ÖPUL- 
Prämien erfüllen.
Zu beachten ist, dass die „NPF“- 
Codierung bei Grünbrachen, 
Landschaftselementen und Le-
guminosen schon bis 15. April 
zu setzen ist. Begrünungen mit 
„NPF“ kann man auch noch 
bis zu den gelten Fristen im 
Sommer beantragen.

Was gilt für UBB und Bio?
Wie bei Ausnahmeregelungen 
der letzten Jahre, sind Biodi-
versitätsflächen aus UBB und 
Bio nicht von der Ausnahme 
betroffen, das heißt, UBB- und 
Biobetriebe müssen weiterhin 
die sieben Prozent Biodiversi-
tätsverpflichtung erfüllen. Al-

lerdings sind nicht zwingend 
vier Prozent „Grünbrache 
DIV“ zur Erfüllung von „GLÖZ 
8“ notwendig.
Es wäre durch die Ausnahme 
möglich, alle sieben Prozent 
„DIV“-Flächen als „sonstiges 
Feldfutter DIV“ zu beantra-
gen und somit zu nutzen mit 
Mahd und Abtransport.
Die vier Prozent „GLÖZ 8“ 
Verpflichtung müsste dann je-
doch mit den zuvor genann-
ten Möglichkeiten umgesetzt 
werden, also mit „NPF“-Co-
dierung.
Zu beachten ist, dass auf den 
DIV-Flächen vor 1. August 
trotzdem nur 25 Prozent ge-
nutzt werden dürfen und dass 
„NPF“-codierte Flächen keine 
ÖPUL Prämien, die einer Dop-
pelförderung gleichkommen, 
erhalten, wie Begrünungsprä-
mien oder Zuschläge für Legu-
minosen bei UBB und BIO.

Die EU ermöglicht den Mitgliedsländern heuer eine 
Ausnahmeregelung bei der „Vier Prozent Stilllegungsver-
pflichtung“. Österreich wird diese in Anspruch nehmen. 
Welche Möglichkeiten für die Erfüllung von „GLÖZ 8“ 
somit zur Verfügung stehen, erfahren Sie im Beitrag.

Foto: Eva Kail/ LK NÖ
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PRODUKTION

Die neuen Mittel, 
die Pflanzen schützen

 
DI Christian Emsenhuber 
Tel. 05 0259 22602 
christian.emsenhuber@lk-noe.at

Neuerungen gibt es speziell 
bei Fungiziden und Herbizi-
den. Im Grunde handelt es 
sich um keine neuen Wirkstof-
fe, sondern um neue Produkt- 
und Wirkstoffkombinationen. 

Im Raps kann man künftig auf 
einen neuen Wirkstoff bei der 
Schädlingsbekämpfung set-
zen. Am Sektor der Totalherbi-
zide gibt es künftig zwei neue 
Glyphosat-Produkte.

Was ist neu 
bei Getreideherbiziden?
Mit Broadway Plus wird das 
bewährte Broadway um das 
synthetische Auxin Halauxi-
fenmethyl ergänzt. Halauxi-
fenmethyl – auch Arylex ge-
nannt – ist bekannt aus Pixxa-
ro EC oder Zypar.
Das bewährte Broadway wird 
vorerst weiterhin parallel an-
geboten. Die Zulassung er-
streckt sich über Dinkel, Win-
terroggen, Triticale und Wei-
zen. Die Aufwandmenge va-

riiert je nach Verunkrautung 
und Verungrasung zwischen 
40 und 60 Gramm je Hektar 
plus 0,6 bis einen Liter je Hek-
tar Netzmittel. Bei Sommerun-
gen ist diese auf 40 Gramm je 
Hektar beschränkt.
Der vorgeschriebene Oberflä-
chengewässerabstand ist mit 
einem Meter relativ simpel. 
Auf abtragsgefährdeten Flä-
chen mit angrenzenden Ober-
flächengewässern ist bei Win-
terungen je abdriftmindern-
der Technik ein Abstand zwi-
schen einem und fünf Metern 
einzuhalten.
Bei Sommerungen müssen 
diese Abstände als unbehan-
delte und bewachsene Grün-
streifen ausgeführt werden.
Der größte Mehrwert bei 
Broadway Plus liegt im zu-

WEIN
Teilnahmebedingungen
NÖ Weinprämierung 2023  

Die WNM Wein Niederösterreich 
Marketing GmbH und die Landwirt-
schaftskammer Niederösterreich 
veranstalten gemeinsam die NÖ 
Weinprämierung 2023. 
Zwischen 1. März und spätestens 
24. März 2024 ist die Anmeldung 
zur NÖ Weinprämierung 2023 on-
line möglich unter 
weinniederoesterreich.at.

Mehr über die Art der Proben, die 
Mindestmengen, die Anlieferung, 
die Teilnahmegebühr, die Wein-
untersuchung & Prüfnummer, die 
Verkostung & Prämierung, die 
Nachlieferung sowie über Landes-
sieger und Salon Österreichischer 
Wein erfahren Sie durch Scannen 
des QR Codes.

Was ist neu im Pflanzen-
schutz? Was wurde 
geändert bei Pflanzen-
schutzmitteln? Die Details 
erfahren Sie im Beitrag.

Foto:agrarfoto.com
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sätzlichen Wirkmechanismus 
„O“, der Abwechslung zum re-
sistenzanfälligen Wirkmecha-
nismus „B“ aus der Gruppe der 
ALS-Hemmer bringt. Dieser 
Wirkmechanismus entlastet 
den Resistenzdruck aufgrund 
der fehlenden Gräserwirkung 
nur bei breitblättrigen Un-
kräutern. Durch den meist zei-
tigen Einsatzzeitpunkt wird 
der Wirkstoffwechsel eher bei 
herbstkeimenden Unkräu-
tern schlagend, aber kaum 
bei den Frühjahrs- und Wär-
mekeimern wie Amarant oder 
Weißer Gänsefuß.
Der neue Getreide Pack An-
iten flüssig setzt sich aus den 
Produkten Duplosan Super 
und Saracen zusammen. Das 
Mittel verfügt über eine sehr 
breite Zulassung in vielen Ge-
treidearten und wirkt aus-
schließlich über das Blatt. Die 
Aufwandmenge für das Win-
tergetreide sind zwei Liter je 
Hektar Duplosan Super plus 
0,1 Liter je Hektar Saracen. 
Beim Sommergetreide liegt die 

Aufwandmenge bei 1,5 Litern 
je Hektar Aniten plus 0,075 
Liter je Hektar Saracen. Für 
eine Gräserwirkung sind ent-
sprechende gräserwirksame 
Mischpartner erforderlich.

Marktneulinge bei 
Getreidefungiziden
Im neuen Produkt Balaya 
sind der Azolwirkstoff Revy-

sol (Mefentrifluconazol) und 
das bewährte Pyraclostrobin 
(F500) kombiniert. Balaya ver-
fügt über eine sehr breite Zu-
lassung in den bedeutenden 
Getreidearten. Im Winterwei-
zen wirkt es stark gegen Sep-
toriaarten. Im Feuchtgebiet 
kann man es  beispielsweise als 
Vorlage im T1-Bereich einset-
zen. Es erfasst Rostkrankhei-
ten und kann durch pysiolo-

gische Effekte über Stresspha-
sen hinweghelfen. Das macht 
Balaya auch im Trockengebiet 
interessant.

Delaro Forte folgt Fandango 
nach. Es enthält die Wirkstof-
fe Prothioconazol als Vertre-
ter der Azole, Trifloxystrobin 
(Strobilurine) und den Mehl-
tauwirkstoff Spiroxamin. Der 
Anwendungsbereich ist sehr 

AKTIVIERT DAS BODENLEBEN  
UND VERBESSERT DIE BODEN- 
QUALITÄT 
 
FÖRDERT DAS WACHSTUM  
UND DIE ABWEHRKRAFT 
 
VITALISIERT DIE PFLANZE  
UNTER STRESS UND SICHERT  
ERTRÄGE 
 
VEREINT DIE BESTEN  
BIOSTIMULANZIEN IN  
EINEM PRODUKT

AKTIVIERT. FÖRDERT. VITALISIERT. 
KWIZDA VITAL ESSENZ.

DAS BESTE, WAS  
DER PFLANZE  

PASSIEREN KANN
Kra
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Breit
e Wirkun
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Preiswert!

Genau richtig
// Vom Spritzstart bis zur Abschlussbehandlung

// Breite Wirkung gegen alle Halm-, Blatt- und 
   Ährenkrankheiten

// Mit positivem Strobi-Effekt

® = e.Wz. der Bayer Gruppe. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. 
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. 
Pfl.Reg.Nr.: Delaro Forte 4332-0

www.agrar.bayer.at

////// Ein Bayer Getreide-Fungizid

NEU
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Neu bei Getreideherbiziden: Mit Broadway Plus wird das bewährte Broadway um das synthetische Auxin Halauxi-
fenmethyl ergänzt. Das bewährte Broadway wird vorerst weiterhin parallel angeboten.  Foto: Christian Emsenhuber/LK NÖ
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breit. Künftig soll es auch Pro-
saro mit 1,5 Litern je Hektar in 
der Ährenfusariumbekämp-
fung ersetzen. In Spritzfolgen 
wird Delaro Forte mit einem 
Liter je Hektar im frühen Be-
reich als Nachfolger von Fan-
dango empfohlen.

Neu am Markt ist der Avas-
tel Pack. Der Pack enthält 
die Produkte Abran (Prothio-
conazol) und Pioli (Carboxa-
midwirkstoff Fluxapyroxad, 
bekannt aus Revytrex). Der 
empfohlene Anwendungszeit-
punkt liegt im Fahnenblattsta-
dium.

Mit Siltra Xpro ist ein Fun-
gizid zur Rost- und Ährenfu-
sariosenbekämpfung neu am 
Markt. Es beinhaltet die Wirk-
stoffe Prothioconazol und Bi-
xafen aus der Gruppe der Car-
boxamide.

Mit Pecari 300 kommt ein rei-
nes Prothioconazolprodukt 
auf den Markt, das beispiels-
weise im frühen Bereich (ES 
31/32) leistungsfähig gegen 
Septoria tritici ist.

Das Kontaktfungizid Multivo 
mit dem Wirkstoff Folpet ist, 
wie Folpan 500 SC, ein Misch-
partner zur Wirkungsabsiche-
rung gegen Ramularia in der 
Gerste aber auch ein Resistenz-
brecher im Winterweizen.

Der Wachstumsregler Cerone 
480 SL löst das Vorgängerpro-
dukt Cerone (660 g/l Etephon) 
künftig vom Markt ab. Es ist 
ebenfalls als Wachstumsregler 
beim Getreide im späten Be-
reich vorgesehen.

Was tut 
sich beim Mais?
Nach wie vor gilt die Dreijah-
resauflage für den Wirkstoff 
Terbuthylazin. Dies bedeutet, 
dass man Produkte mit diesem 
Wirkstoff auf einer Fläche nur 
einmal in drei Jahren anwen-
det darf.
Somit ist Terbuthylazin heu-
er nur auf Feldern erlaubt, wo 
2023 und 2022 darauf ver-
zichtet wurde. Terbuthyla-
zin ist zum Beispiel enthalten 

Pflanzenschutz: 
Geräte überprüfen
Pflanzenschutzgeräte sind laut 
Gesetz regelmäßig zu überprü-
fen, ebenso die Granulatstreu-
er. Mehr Infos über Ausnahmen 
und die Prüfkriterien gibt es 
nach Scannen des QR-Codes

Integrierter 
Pflanzenschutz
Tipps für die praktische Um-
setzung der verschiedenen 
Maßnahmen und Verfahren 
im integrierten Pflanzenschutz 
erhalten Sie nach Scannen des 
QR-Codes.

Pflanzenschutz 
im Weinbau
Wie Gebläse & Düsen des 
Pflanzenschutzgerätes be-
schaffen sein können, damit 
der Sprühnebel die Laubwand 
optimal durchdringt, wissen Sie 
nach Scannen des QR-Codes 

in Aspect Pro, Calaris, Gar-
do Gold, Spectrum Gold oder 
Successor TX.

Drei neue Mais-Packs

Neu am Markt für Mais sind 
heuer drei Packs aus Kombina-
tionen bereits langjährig ver-
fügbarer Wirkstoffe.
Zum Elumis Peak Pack (Syn-
genta) wird noch Spectrum 
hinzugepackt, woraus sich der 
neue Elumis Xpert Pack er-
gibt, der ausschließlich von 

Neu am Markt für Mais sind heuer drei Packs aus Kombinationen bereits langjährig verfügbarer Wirkstoffe.  Foto: agrarfoto.com
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www.agrar.bayer.at

// Komplettes Wirkungsspektrum 
inkl. Ungräser

// Sicher gegen Ackerwinde und Distel

// Terbuthylazinfrei

// Eine Packung reicht für 6,66 ha

P
fl.R

eg
.N

r.: M
a

isTe
r P

o
w

e
r: 3271-0

® = e.Wz. der Bayer Gruppe. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

mit dem PLUS an Dicamba
MAISTER POWER PLUS
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den Lagerhäusern vertrieben 
wird. Der Pack enthält fünf 
Liter Elumis, 80 Gramm Peak 
und fünf Liter Spectrum. Je 
Hektar kommen somit 1,25 
Liter Elumis, 1,25 Liter Spec-
trum sowie 20 Gramm Peak 
zum Einsatz. Der Einsatzzeit-
raum erstreckt sich vom Zwei- 
bis Sechs-Blattstadium.
Bei stärkerem Winden- und 
Disteldruck werden zusätz-
lich 0,3 Liter je Hektar eines 
Dicamba-Produktes empfoh-
len. Somit entsteht ein breit 
wirksamer Pack mit gu-
ter Wirksamkeit auch 
auf Neophyten. Dieser 
Pack sollte bei starker 
Verunkrautung mit Hir-
sen noch vor deren Be-
stockung eingesetzt wer-
den. In Anbetracht des 
nahenden Endes von Dual 
Gold ergibt die Kombination 
mit Spectrum eine gute Alter-
native.

Der Valentia Maispack von 
Nufarm beinhaltet fünf Li-
ter Valentia, fünf Liter Ikanos 
und fünf Liter Raikiri. Je Hekt-
ar werden je ein Liter Valentia 

(Fluroxypyr + Florasulam), Ika-
nos (Nicosulfuron) und Raiki-
ri (Mesotrione) eingesetzt. Der 
Einsatzzeitraum erstreckt sich 
vom Zwei- bis Sechs-Blattsta-
dium. Man sollte nicht zu spät 
behandeln. Als Bodenpart-
ner wird ein Liter Spectrum je 
Hektar empfohlen.
Valentia wirkt auch gegen 
Winden und Disteln, wobei 
die Aufwandmenge mit ei-
nem Liter je Hektar zu gering 
gegen  Winden wirkt. Eine Er-
gänzung mit 0,2 Litern je Hek-
tar eines Dicamba-Produktes 
wird daher empfohlen. Mit 
Valentia im Pack ist auch eine 
gute Wirkung auf Ambrosie zu 

erwarten.

Der CB-Mais Pack von Cer-
tisBelchim setzt sich zu-
sammen aus je fünf Litern 

Botiga und SL 950. Je Hekt-
ar werden dabei jeweils ein 

Liter Botiga und ein Liter SL 
950 ausgebracht. Als Boden-
partner wird ein Liter Spec-
trum je Hektar und zur Be-
kämpfung der Wurzelunkräu-
ter werden 0,5 Liter je Hek-
tar eines Dicamba-Produk-

tes empfohlen. Der Einsatz-
zeitraum liegt zwischen dem 
Zwei- und Sechs-Blattstadium.
Bei ALS-resistenter Hühner-
hirse, bei Borstenhirsen und 
bei Panicumhirsen darf man 
nicht zu spät behandeln. Hir-
sen sollten vorwiegend noch 
nicht bestockt sein.
In Kombination mit Dicam-
ba sollte auch Ambrosie 
ausreichend bekämpft 
werden. Kombiniert man 
einen terbuthylazinhälti-
gen Bodenpartner dazu, 
geht man wirksam gegen 
Ambrosie und vor allem 
Ehrenpreis vor.

Neuheiten bei Raps

Mit dem Produkt Sivanto 
Energy kommt im Raps durch 
den Wirkstoff Flupyradifuron 
die lange ersehnte Innovation 
im Bereich der Schädlingsbe-
kämpfung auf den Markt. Der 
Bekämpfungsumfang reicht 
von den Stängelschädlingen 
zum Glanzkäfer bis hin zu den 
Schotenschädlingen. Der sys-
temische Wirkstoff wirkt län-
ger. Für eine bessere  Sofort-

wirkung sorgt die Kombina-
tion mit dem Wirkstoff Delta-
methrin, der aus Decis Forte 
bekannt ist.
Bei der Bekämpfung pyrethro-
idresistenter Glanzkäfer fehlt 
die Sofortwirkung. In diesem   
Fall ist mit einem verzögerten 
Wirkungseintritt zu rechnen.

Sivanto Energy darf man 
nur bis BBCH 55 ausbrin-
gen. Das heißt, alle Ein-
zelblüten sind noch ge-
schlossen und es sind 

noch keine Blütenblätter 
sichtbar.

Das Produkt ist als bienen-
gefährlich eingestuft. Man 

darf es in Beständen mit blü-
henden Pflanzen, zum Bei-
spiel mit blühenden Unkräu-
tern, auch außerhalb der Bie-
nenflugzeit nicht einsetzen.

Das im Herbst schon bisher 
gegen Erdfloh zugelassene 
Carnadine (Wirkstoff Aceta-
miprid) besitzt nun auch im 
Frühjahr eine Zulassung. Man 
darf es jedoch nur einsetzen, 
wenn man es im Herbst noch 
nicht angewendet hat. Es ist 
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bienengefährlich und für die 
Bekämpfung von Stängel-
schädlingen und Glanzkäfern 
zugelassen.

Das Fungizid Cantus Revy er-
setzt künftig Cantus Gold im 
Raps.
Es enthält den im Raps neuen 
Azolwirkstoff Revysol in Kom-
bination mit dem bewährten 
Wirkstoff Boscalid. Aufgrund 
einer besseren Dauerwirkung 
soll die Bekämpfung von Scle-
rotinia-Weißstängeligkeit be-
reits vor Blühbeginn möglich 
sein.

Glyphosat: Genehmi-
gung wurde verlängert
Die Wirkstoffgenehmigung 
wurde in der Europäischen 
Union bis 15. Dezember 2033 
verlängert.
Neu auf den Markt ist Clinic 
Xtreme mit einer sehr ho-
hen Wirkstoffmenge von 540 
Gramm je Liter.
Für das Abwelken von Un-
kräutern vor dem Anbau von 
Ackerbaukulturen sind bis 
zu vier Litern je Hektar zuge-
lassen. Netzmittel muss man 
nicht zusetzen.

Roundup Future von der Fir-
ma Bayer kommt als Folgepro-
dukt für Roundup PowerFlex 
auf den Markt. Es verfügt über 
eine sehr breite Zulassung 
ähnlich dem Vorgängerpro-
dukt.
Die Zulassung erstreckt sich 
über die für den Ackerbau sehr 
bedeutsamen Indikationen 
zur Behandlung
	� vor der Saat oder Pflanzung,
	� vor der Bodenbearbeitung,
	� während der Vegetations-

periode,
	� vor dem Auflaufen der Kul-

tur und

	� nach der Saat bis zum Ende 
der Samenquellung.

Der Wirkstoff wird sehr rasch 
aufgenommen. Bei einjähri-
gen Unkräutern kann man be-
reits nach sechs Stunden, bei 
Quecke nach zwei Tagen bei 
günstigen Wuchsbedingun-
gen den Boden bearbeiten.

Es gilt im Ackerbau eine Ober-
grenze für die Wirkstoffmenge 
von 3.600 Gramm Glyphosat 
je Hektar und Jahr, wobei nur 
zwei Anwendungen auf dersel-
ben Fläche pro Jahr zugelassen 
sind. Die Aufwandmenge pro 
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Anwendung ist auf 2,4 Liter je 
Hektar beschränkt. Der grund-
legende Unterschied zum bis-
herigen Roundup PowerFlex 
ist die Wirkstoffmenge, die pro 
Anwendung um ein Drittel re-
duziert ist. 

Ölkürbis und 
Sonnenblume
Mit Focus Ultras gibt es nun 
in Ölkürbis ein zusätzliches 

Freie Entscheidung, 
top Herbizid-Kombi, 
optimaler Rübenschutz.

GOLTIX® TITAN® 

BELVEDERE® DUO

Jede Rübe ist anders. 
Wir schützen alle.

ADAMA. COMGoltix Titan P� .Reg.Nr.: 3370-0, 
Belvedere Duo P� .Reg.Nr.: 2707-0. P� anzenschutzmittel 
vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und 
Produktinformation lesen.
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gräserwirksames Nachauflauf-
herbizid, das mit zwei Litern 
je Hektar gegen einjährige ein-
keimblättrige Unkräuter zuge-
lassen ist.
Die Zulassung von Arrat um-
fasst mittlerweile die Sor-
ghumhirse, die Rispenhir-
se und auch die Kolbenhirse. 
Die Aufwandmenge liegt bei 
200 Gramm Arrat je Hektar er-
gänzt durch einen Liter Dash 
EC je Hektar.

Das Vorauflaufherbizid Pro-
man kann mittlerweile auch 
in der Sonnenblume einge-
setzt werden. Die zugelassene 
Aufwandmenge liegt bei zwei 
bis drei Litern je Hektar, wobei 
aus Verträglichkeitsgründen 
auf leichten Böden die niedri-
gere Aufwandmenge vorzuzie-
hen ist.
Zur Abrundung des Wirkungs-
spektrums wird die Zugabe 
von 0,8 bis einen Liter Spec-

trum je Hektar oder 2,5 Liter 
Boxer je Hektar empfohlen.

Auslaufende Produkte 
und Aufbrauchsfristen
Bei einigen älteren Glypho-
sat-Produkten wurden die 
Aufwandmengen für viele In-
dikationen deutlich gesenkt. 
Für Roundup PowerFlex ist 
künftig Folgendes zu beach-
ten: Jene Gebinde, die bis zum 

® = e.Wz. der Bayer Gruppe. 
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. 
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

www.agrar.bayer.at

// Sichere Wirkung und sicherer Ertrag

// Stark gegen Unkräuter und Ungräser im Mais

// Mit Bodenwirkung gegen eine weitere Unkrautwelle

// In praktischer 6 ha Packung

// Terbuthylazinfrei

// Mischbar mit Spectrum® oder Aspect® Pro
Pfl.Reg.Nr.: Capreno 3683-0; Aspect Pro 2947-0; Spectrum: e.Wz. 
der BASF, Pfl.Reg.Nr. 2798-0

mit dem PLUS an Dicamba
CAPRENO PLUS
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MAVRIK® 
VITA

Stark gegen 
Schädlinge – sanft 
zu Bienen (B4)
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UND SICHER GEGEN SCHÄDLINGE
STARK

Sanft
zu Bienen – B4
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FOLPAN®

500 SC
Der +einzige+ Kontakt- 
wirkstoff gegen Ramularia 
und Septoria tritici in  
Gerste und Weizen
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3. Mai 2023 gekauft wurden, 
dürfen noch mit einer maxi-
malen Aufwandmenge von 
3,75 Litern je Hektar einge-
setzt werden. Für Gebinde, die 
nach dem 3. Mai 2023 erwor-
ben wurden, ist die höchst-
zulässige Aufwandmenge mit 
1,67 Litern je Hektar begrenzt. 

Aufwandmengenredukti-
on für Mesotrione
Für die mesotrionehältigen 
Produkte, wie zum Beispiel 
Callisto und Barracuda, wur-
de die Aufwandmenge auf ei-
nen Liter je Hektar reduziert. 
Osorna beispielsweise darf nur 
mehr mit 0,75 Litern je Hekt-
ar eingesetzt werden. Das sich 
noch im Wiederzulassungs-
prozess befindliche Border 
ist weiterhin mit 1,5 Litern je 
Hektar zugelassen.

Letztmalige Anwendun-
gen
Nach dem die Zulassung des 
Wirkstoffes S-Metolachlor 
nicht mehr erneuert wurde, 

können Produkte, wie zum 
Beispiel Dual Gold, Basar, An-
tigram Gold, Basar Plus, Delu-
ge Extra, Deluge 960 EC, Gar-
do Gold und Orefa Triumph 
heuer letztmalig angewendet 
werden. Es ist von einer Auf-
brauchsfrist bis spätestens 23. 
Juli 2024 auszugehen.
Der Wirkstoff wird überwie-
gend in Mais, Soja und Ölkür-
bis, aber auch in Gemüse ein-
gesetzt.

Auch für die Maisherbizi-
de Calaris und Click Pro ist 
heuer die letzte mögliche An-
wendung, wobei hier die Auf-
brauchsfrist mit 31. Dezember 
2024 endet.
Alle Produkte mit dem Wirk-
stoff Triflusulfuron, wie zum 
Beispiel Debut, Shiro, Safa-
ri und Trek, dürfen heuer das 
letzte Mal angewendet wer-
den. Betroffen ist hauptsäch-
lich die Zuckerrübe. Die Auf-

brauchsfrist ist noch nicht 
endgültig festgelegt, endet 
aber spätestens mit 20. August 
2024. 
Alle nicht mehr zugelasse-
nen Produkte dürfen spätes-
tens nach dem Ende der Auf-
brauchsfrist nicht mehr ange-
wendet und auch nicht mehr 
gelagert werden. Sofern man 
sie im Vorfeld nicht aufbrau-
chen kann, sind sie entspre-
chend zu entsorgen.

Bei auslaufenden Produkten ist unbedingt die Aufbrauchsfrist zu beachten. Foto: agrarfoto.com

Schnell. Sicher. Sauber.

AGIL®-S Das schnell wirksame 
Graminizid gegen 
Schadgräser in vielen 
Kulturen
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Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Für Pflanzenschutzmittel ohne 
eine besondere Kennzeich-
nung gelten im Wesentlichen 
folgende Punkte.

Mindestkriterien für die 
sachgerechte Lagerung
	� Die Lagerung muss in der 

verschlossenen und unbe-
schädigten Originalverpa-
ckung erfolgen. Ein Umfül-
len der Präparate in andere 
Gebinde ist verboten. Dass 
dies in manchen Fällen bei 
festen Formulierungstypen 
von Pflanzenschutzmitteln 
eine Herausforderung sein 
kann, zeigt die Praxis immer 
wieder. Da ein Umfüllen 
nicht gestattet ist, gibt man 
angebrochene, nicht mehr 
richtig verschließbare Ori-
ginalverpackungen am bes-
ten möglichst gut verschlos-
sen in einen Überbehälter. 
Somit kann zumindest ein 
unbeabsichtigtes Austreten 
verhindert werden. 
	� Beipacktexte sind mit den 

Präparaten zu lagern. Eine 
Gebrauchsanweisung in 
deutscher Sprache muss 
vorhanden sein.
	� Das Lager muss versperrt 

sein, damit Unbefugte kei-
nen Zutritt oder Zugriff zum 
Lager haben. Ein versperrtes 
Lager, bei dem der Schlüssel 
steckt, wird bei einer Kon-
trolle mit einem zugängli-
chen Lager gleichgesetzt.

Die Beratung empfiehlt

Laut NÖ Pflanzenschutzmit-
telgesetz (NÖ PSMG) gelten er-

weiterte Bestimmungen für 
	� sehr giftige
	� giftige
	� explosionsgefährliche
	� brandfördernde
	� hochentzündliche
	� leicht entzündliche
	� entzündliche Pflanzen-

schutzmittel.
Gemäß der neuen GHS-Kenn-
zeichnung entspricht dies den 
Zeichen für akut toxisch, ex-
plosiv, entzündend wirkend 
und entzündbar.
Speziell Insektizide sind zum 
Teil in diese Kategorien einge-
stuft. Das eine oder andere Pro-
dukt dieser Kategorien ist in 
den meisten Pflanzenschutz-
mittellagern zu finden, weshalb 
es Sinn macht, diese Zusatzbe-
stimmung einzuhalten. Spätes-
tens, wenn man ein Lager neu 
gestaltet, empfiehlt es sich, die-
se Kriterien mit zu beachten.

Speziell gekennzeich-
nete Präparate
Neben den aufgelisteten Min-
destanforderungen sind im Ge-
setz für speziell gekennzeich-
nete Präparate folgende Punkte 
noch zu beachten.

Schränke/Container 
	�  aus unbrennbarem Material
	�  flüssigkeitsdichte Auffang-

 
DI Christian Emsenhuber 
Tel. 05 0259 22602 
christian.emsenhuber@lk-noe.at

Ob Sie Pflanzenschutzmittel gesetzeskonform lagern, erfahren Sie im folgenden Beitrag. 

wanne oder entsprechende 
Einlegeböden
	�  ausreichende Be- und Ent-

lüftung, zum Beispiel 
über Belüftungsschlitze 

Lagerräume
	�  brandbeständige Bauweise 

(EI90) mit brandhemmen-
der Tür (T30)
	�  flüssigkeitsdichter, wannen-

förmiger Boden.
	�  ausreichende Be- und Ent-

lüftung

Egal ob Lagerraum, Schrank 
oder Container, Unbefugte ha-
ben keinen Zutritt zum Lager. 
Halten Sie das Lager daher ver-
sperrt.

Lagerräume und –schrän-
ke kennzeichnen
Gibt es Fremdarbeitskräfte am 
Betrieb, gelten zusätzliche Auf-
lagen. Aufgrund des Arbeit-

nehmerschutzes gemäß der 
NÖ Landarbeitsordnung sind 
Lagerräume und –schränke für 
Pflanzenschutzmittel, die den 
speziellen Lagerbestimmun-
gen unterliegen, mit einem 
Warnzeichen „Warnung vor 
giftigen Stoffen“ zu kennzeich-
nen. Die Beschilderung erhält 
man bei der SVS. Der Aufkleber 
ist mit einem rot umrandeten 
Totenkopf sowie mit der Tele-
fonnummer der Vergiftungs-
zentrale versehen. Außerdem 
muss ein Handfeuerlöscher – 
sechs Kilogramm ABC – bereit-
gehalten werden.

Lager, in denen Gifte aufbe-
wahrt werden, müssen an ei-
ner gut sichtbaren Stelle die 
Rufnummer der Vergiftungs-
zentrale Tel. 01 406 43 43 auf-
weisen. Diese sollte man auch 
beim nächstgelegenen Fest-
netztelefon anbringen.

Tipps zum Lagern
Weiter Tipps und Infos zur La-
gerung mit Links zum Pflanzen-
schutzmittelregister und zum 
NÖ Pflanzenschutzmittelgesetz 
erhalten Sie nach Scannen des 
QR-Codes.

Auch die Lagerbestände sollte man regelmäßig kontrollieren, um allfällige 
nicht mehr zur Anwendung zugelassene Produkte fachgerecht zu entsorgen. 
Die roten Wannen sind zugleich flüssigkeitsdichte Auffangwannen.

Pflanzenschutzmittel korrekt entsorgen
Pflanzenschutzmittel und deren Restmengen sind entsprechend zu 
entsorgen, sofern man sie nicht mehr braucht oder sie nicht mehr 
verwenden darf und man sie auch nicht an den Abgeber zurückgibt. In 
der Praxis stellen Entsorgungseinrichtungen zum Teil leider keine Ent-
sorgungsnachweise aus. In diesem Fall ist es sinnvoll, die Entsorgung 
selbst zu dokumentieren. Eine allgemeine Nachweispflicht bei Pflanzen-
schutzmittelentsorgungen ist grundsätzlich nicht notwendig.

Foto:Christian Emsenhuber/LK NÖ



Soja: Welche Rolle spielen Unkraut  und Sortenwahl?

rund um den Anbauzeitpunkt 
ausreichend Bodenfeuchtig-
keit zur Verfügung steht.

Korrektur 
im Nachauflauf 
In den feuchteren Anbauge-
bieten ist diese Vorauflaufbe-
kämpfung die gebräuchlichs-
te Methode. Sollten jedoch 
die Niederschläge zum oder 
nach dem Anbau fehlen, muss 
eine Korrekturmaßnahme im 
Nachauflauf erfolgen. Grund-

Bei der Sortenwahl ist beson-
ders die Reifeeinstufung ein 
wichtiges Kriterium.

Vorsicht bei 
späten Sorten
Spätere Sorten bieten ein hö-
heres Ertragspotential, die 
Ernte sollte aber möglichst im 
September, spätestens bis Mit-
te Oktober erledigt sein. Da-
nach steigt das Risiko, dass die 
Sojabohnen nur mehr wenig 
abtrocknen und hohe Trock-
nungskosten anfallen. Feuch-
te Bedingungen und lagernde 
Pflanzen erschweren die Ern-
te. Daher ist auch die Lagernei-
gung ein wichtiges Auswahl-
kriterium.
Oft ist es besser mit frühreife-
ren Sorten auf das letzte Kilo-
gramm Ertrag zu verzichten, 
dafür aber eine bessere Qualität 
zu ernten und bei den Trock-
nungskosten zu sparen.

In den früheren Anbauge-
bieten im Osten Niederöster-
reichs sind 00-Sorten, eventu-
ell 0-Sorten möglich. Im West-
bahngebiet sind die sicher ab-

reifenden 000-Sorten oder zu-
mindest frühe 00-Sorten die 
bessere Wahl. Die österreichi-
sche Wertprüfung bietet eine 
feine Abstufung in der Reife-
beurteilung, womit es mög-
lich ist, die richtigen Sorten zu 
wählen.

Unkrautbekämpfung: 
Resistenzen vermeiden
Das Um und Auf beim Soja-
anbau ist die richtige Strate-
gie zur Unkrautbekämpfung. 
Die im Trockengebiet übliche 
Nachauflaufbekämpfung kann 
flexibel auf das Unkrautspekt-
rum abgestimmt werden und 
ermöglicht auch bei geringen 
Niederschlägen saubere Be-
stände.
Die beiden zur Verfügung ste-
henden Wirkstoffe Thifensul-
furon-Methyl in Harmony SX 
und Imazamox in Pulsar 40 
und Pulsar Plus werden entwe-
der solo oder in Kombination 
im Zwei- bis Vier-Blattstadium 
der Unkräuter eingesetzt. Das 
zweite Mal wendet man sie zu-
meist ein bis zwei Wochen spä-
ter bei erneutem Auflaufen der 

Unkräuter. Damit es zu keinen 
Verträglichkeitsproblemen 
kommt, soll die Wachsschicht 
der Sojabohne gut ausgeprägt 
sein. Beim Einsatz dieser bei-
den Nachauflaufwirkstoffe ist 
zu beachten, dass sie den glei-
chen Wirkungsmechanismus 
haben, wie Herbizide, die bei 
Getreide, Mais und Conviso-
Rüben eingesetzt werden. Um 
Resistenzen zu vermeiden, soll-
te man deshalb auch im Tro-
ckengebiet Vorauflaufherbizi-
den einsetzen, vor allem, wenn 

Nimmt man eine 00-Sor-
ten oder sollte man doch 
eine 0-Sorten wählen? 
Und welche Strategie ist 
die beste für die Unkraut-
bekämpfung? Mechanisch, 
chemisch oder beide 
kombiniert? Macht es Sinn, 
vor der Sojabohne eine 
Begrünung anzubauen? 
Auf alle diese Fragen 
finden Sie die Antworten 
im folgenden Beitrag.

Die Landwirtschaft     Pflanzenbau März 202430

 
Dr. Josef Wasner 
Tel. 05 0259 22134 
josef.wasner@lk-noe.at



Unkrautbekämpfung ist bis Reihenschluss wichtig. 
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sätzlich ist der Herbizideinsatz 
im Vorauflauf gut verträglich 
für die Sojabohne, wenn
	� die geforderte Ablagetiefe 

von drei bis vier Zentime-
tern eingehalten wird und
	� der Einsatzzeitpunkt spä-

testens drei bis fünf Tagen 
nach der Saat liegt.

Es gibt jedoch einige Sorten, 
die den Wirkstoff Metribuzin 
nicht vertragen, der in Artist 
und Sencor Liquid enthalten 
ist. Ebenso kann es bei Pendi-
methalin in Stomp Aqua und 

Spectrum Plus zu Verträglich-
keitsproblemen kommen, vor 
allem bei höheren Aufwand-
mengen. Nähere Informatio-
nen dazu haben die Saatgutan-
bieter. 

Mechanisch mit 
und ohne Kombi
Neben den chemischen Vari-
anten kann man Unkraut auch 
mechanisch bekämpfen oder 
mit beide Methoden kombi-
nieren. Nach dem Blindstriegel 

Neu zugelassene Soja-Sorten
Bei der letzten Sitzung der Sortenzulassungskommis-
sion wurden neue Sorten aus den Reifebereichen 000 
und 00 zugelassen. Es ist aber noch nicht bei allen 
neuen Sorten ausreichend Saatgut vorhanden.

000-Sorten
Arietta (Reife 2): guter Korn- und Proteinertrag, hellnabelig, schnelle 
Jugendentwicklung, mittlere Wuchshöhe und standfest

Almavia (4): ertragsstark, aber geringerer Proteinertrag, hellnabelig, 
schnelle Jugendentwicklung, mittlere Wuchshöhe, standfest

00-Sorten
Allidea (5): knapp durchschnittlich im Ertrag und Proteingehalt im 
Trockengebiet, im Feuchtgebiet überdurchschnittlich, hellbrauner Nabel, 
mittlere Wuchshöhe, sehr standfest

Aralia (5): im Trockengebiet überdurchschnittlicher Ertrag, Proteinge-
halt unter dem Mittel, heller Nabel, rasche Jugendentwicklung, mittlere 
Wuchshöhe, gute Standfestigkeit

Algebra (6): sehr ertragsstarke Sorte mit leicht unterdurchschnittlichem 
Proteingehalt, heller Nabel, langwüchsig, gut bis mittel standfest

Hola (6): im Trockengebiet unterdurchschnittlicher Kornertrag, unter 
feuchten Bedingungen besser, sehr guter Proteingehalt, heller Nabel, 
rasche Jugendentwicklung, langwüchsig, gute Standfestigkeit

Prolix (6): knapp unterdurchschnittlicher Kornertrag, sehr guter Protein-
gehalt, rasche Jugendentwicklung, mittlere Wuchshöhe, sehr standfest

Infokasten
Eine genaue Beschreibung 
der Sorten und eine Übersicht 
der Pflanzenschutzmittel sind 
im „Feldbauratgeber Frühjahr 
2024“ zu finden. 

kann man ab dem ersten Laub-
blatt Stadium bis zu zirka 15 
Zentimetern Höhe eine Roll-
hacke oder einen Hackstriegel 
einsetzen. Danach setzt man 
bei größeren Reihenweiten das 
Hackgerät ein.
Die lockere Bodenoberfläche 
sorgt für eine gute Durchlüf-
tung des Bodens. Das kommt 
besonders der Entwicklung der 
Knöllchenbakterien zu Gute. 
Vorsicht ist in Hanglagen ge-
boten. Um das Erosionsrisiko 
zu minimieren ist eine entspre-

chende Menge an organischem 
Material an der Bodenober-
fläche notwendig. Das heißt, 
es muss je nach vorhandener 
Technik ein Kompromiss zwi-
schen Bodenbedeckung und 
Arbeitsqualität der Werkzeuge 
gefunden werden. Rotierende 
Werkzeuge kommen mittler-
weile mit höheren Mengen an 
organischem Material schon 
gut zurecht.

Was bringt Begrünung 
vor Sojabohne?
Vor Sojabohne kann man eine 
Begrünung anbauen, um den 
Zeitraum des unbedeckten Bo-
dens zu überbrücken. Der Zeit-
raum kann in Abhängigkeit der 
Vorkultur lange sein. Die Be-
grünung nimmt den Reststick-
stoff aus der Vorkultur auf und 
hinterlässt einen Boden mit 
wenig mineralisiertem Stick-
stoff. Das fördert den Ansatz 
und die Aktivität der Knöll-
chenbakterien. Ideal sind Be-
grünungskulturen mit hohem 
Stickstoffaneignungsvermö-
gen, wie zum Beispiel Kreuz-
blütler, Phacelia oder Gräser. 

Sojabohne hat sich mittlerweile als viertgrößte 
Kultur einen hohen Stellenwert auf Österreichs 
Ackerflächen erworben. Sie ist eine willkommene 
Bereicherung der Fruchtfolge und wichtige heimische 
Eiweißquelle. Fotos: Josef Wasner/LK NÖ 



Die Landwirtschaft     Technik März 202432

Grenzstreueinrichtungen am Mineraldüngerstreuer 
Dem exakten Abdüngen des Feldrandes 
kommt gerade bei kleinen Schlägen gro-
ße Bedeutung zu. Technische Lösungen, 
die die Randverluste möglichst gering-
halten und Umweltauflagen erfüllen, 
beschreibt Reinhard Hörmansdorfer von 
der LK-Technik Mold.

Wir verlosen 
einen M4 mit 74 PS, 
einen M5 mit 115 PS, 
einen M6 mit 145 PS*

Kubota M4, ab €  49.920,-
inkl. MwSt.

inkl. MwSt.

Kubota M5, ab €  65.988,- Kubota M6, ab €  95.880,-
inkl. MwSt.

Kubota M7, ab €  107.760,-
inkl. MwSt.

45 Jahre Kubota in Österreich45 Jahre Kubota in Österreich
Besuchen Sie unsere Hausmessen mit Traktorverlosung! 

*S
ym

bo
lb

ild
er

, b
eg

re
nz

te
 S

tü
ck

za
hl

. V
er

lo
su

ng
 n

ac
h 

de
n 

Ha
us

m
es

se
n:

 je
 1

Tr
ak

to
r f

ür
 1

Ja
hr

/m
ax

. 3
00

h

Esch-Technik G.m.b.H.

Vorarlberger Allee 36

(Abfahrt S1 Vorarlberger Allee)

1230 Wien
8.-9. März, 9-17 Uhr

0664 966 1 996
www.esch-technik.at

Anforderungen an die Grenzstreueinrichtung
Die fachgerechte Ausführung des Arbeitsganges „Mineraldünger 
streuen“ nimmt wegen entsprechender Düngemittelpreise in puncto Be-
triebserfolg eine vorrangige Stellung ein. Bei kleinen Schlägen machen 
die Flächen des Randbereiches einen großen prozentuellen Anteil aus. 
Ein ungenaues Abdüngen des Feldrandes zählt neben einer schlechten 
Querverteilung zum Fehler mit der zweithöchsten Auswirkung beim 
Dünger Streuen. Um die Ertragsverluste am Rand gering zu halten, sind 
das Hinausfliegen der Düngerkörner zu vermeiden und dennoch eine 
gute Abdüngung mit einer kurz vor der Grenze steil abfallenden Streu-
kurve zu gewährleisten. Vorteilhaft ist, dass am Rand aus der halben 
Fahrgasse gestreut wird.

Graben streuen
Bei Gewässern sind weitere gesetzliche Umweltbestimmungen einzu-
halten. Nach der Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung (NAPV) 2023 
muss ein im günstigsten Fall drei Meter breiter Pufferstreifen mit ganz-
jährig lebenden Pflanzen beachtet werden, auf dem ein Düngungsverbot 
gilt.

Beim Abdüngen direkt am Feldrand wird lediglich über die feldinnere 
Streuscheibe appliziert. Diese Variante bedarf einer eigenen Fahrspur 
am Feldrand gegenüber den weiteren Pflegemaßnahmen wie Pflanzen-
schutz. Obwohl diese Variante eine sehr sichere und gute Abdüngung 
gewährleistet, wird sie eher in Ausnahmefällen durchgeführt.

 
Ing. Reinhard Hörmansdorfer 
Tel. 05 0259 29503 
reinhard.hoermansdorfer@lk-noe.at

Bild: Fa. Bogballe
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Grenzstreueinrichtungen am Mineraldüngerstreuer 

Wann amortisiert sich 
eine Grenzstreueinrichtung?
Im Zuge eines UseCases – eines Anwendungsfalles – der 
Innovation Farm in Zusammenarbeit mit dem Mineraldünger-
streuerhersteller Amazone wurde die Wirkungsweise und 
zweckmäßige Auswahl der passenden Grenzstreueinrichtung 
untersucht. Im Feldversuch wurde die Verteilgenauigkeit für 
18 und 36 Meter bestimmt. Es zeigte sich, dass die aufwen-
digeren und teureren Lösungen Hydrosteuer und scheibenin-
tergrierte Lösung ihre Klasse in puncto Genauigkeit ausspielen 
können. 

Bei der wirtschaftlichen Bewertung wurde der Mehrertrag 
durch den Einsatz einer Grenzstreueinrichtung ermittelt. Als 
konkretes Beispiel wurde ein 70 Hektar konventionell wirt-
schaftender Ackerbaubetrieb herangezogen. Bei Arbeitsbrei-
ten von bis zu 18 Metern stellt sich der Einsatz eines Limiters 
als passendste Lösung heraus. Der Durchschnittspreis beträgt 
inklusive Mehrwertsteuer 1.800 Euro. Bei einem errechne-
ten Einsparungspotential von 5,56 Euro je Hektar und Jahr 
amortisiert sich der Limiter in fünf bis acht Jahren. Bei einer 
Fahrgassenbreite über 18 Meter sind die teureren Lösungen, 
wie eine scheibenintergrierte Lösung 
oder eine zusätzliche Überfahrt direkt 
am Feldrand mit halbseitiger Dünger-
applikation, vorzuziehen.

Die Untersuchungsergebnisse im 
Detail finden Sie nach Scannen des 
QR Codes in der Presseinformation 
der Innovation Farm.

Technische Ausführungen
Bei einer Kaufentscheidung für einen Mineraldüngerstreuer ist generell 
auf eine vom Traktorsitz aus fernbedienbare Grenzstreueinrichtung zu 
achten. Lediglich solche werden im Bedarfsfall verlässlich zugeschaltet 
und somit hier aufgelistet. Man kann sie über Bodenzüge, hydraulisch 
oder über Elektromotoren bedienen.

Leitblechpaket – Limiter
Am Feldrand wird das Leitblech-
paket nach unten geklappt. Diese 
Grenzstreueinrichtung ist am 
weitesten verbreitet. Die Leit-
bleche lenken die Düngerkörner 
teilweise scharf um. Ein Bruch der 
Düngerkörner ist dabei oftmals 
die Folge. 

Grenzstreuschaufel
Auf dem Streuteller ist eine 
dritte kurze und stark gekrümmte 
Grenzstreuschaufel montiert. Die 
lange Streuschaufel befindet sich, 
in Drehrichtung gesehen, kurz 
danach im Schatten eben dieser. 
Der Elektromotor verändert den 
Aufgabepunkt des Düngers und 
beschickt somit wahlweise eine 
der beiden Schaufeln.

Scheibenintegrierte 
Lösung 
Über einen Umstellhebel lässt 
sich der Mittelteil der Schaufel 
schwenken. Somit entstehen 
wahlweise eine lange Beschleu-
nigungsstrecke für die Dünger-
körner für das Normalstreuen und 
eine kurze für das Grenzstreuen.

Verstellen der Scheibendrehzahl
Hydraulische Streuer sind aufgrund ihrer 
Einstellmöglichkeiten in der Oberliga an-
gesiedelt. Mit diesen Streuern wird über 
die Drehzahlregelung mit gleichzeitiger 
Aufgabepunktveränderung der Feldrand 
exakt abgedüngt.

Andere Hersteller nutzen auch die Dreh-
richtungsumkehr für das Grenzstreuen.

Bild: Reinhard Hörmansdorfer/LK NÖ

Bild: Reinhard Hörmansdorfer/LK NÖ

Bild: Reinhard Hörmansdorfer/LK NÖ

Bild: Reinhard Hörmansdorfer/LK NÖ

Bild: Fa. Amazone



Die Landwirtschaft     Tierhaltung März 202434

Wie mit optimaler Gülletechnik  meisterhafte Silagen gelingen

Foto: Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ

Betriebsspiegel
Betriebsführer
LW Meister Andreas (42) 
Familienmitglieder am Betrieb
Gattin Carina (35) Bürokauffrau; Kin-
der Jana (5,5), Noah (3,5); Mutter 
Maria (72)
Bewirtschaftete Fläche
25,5 ha Acker, davon 6 ha Silomais, 6 
ha Triticale, auf restlicher Ackerfläche 
Feldfutter und Wechselwiesen
2,35 ha Grünland
3 ha Wald
Tierhaltung
37 bis 40 Fleckviehkühe, inklusive 
Nachzucht 60 bis 70 Rinder
9.500 Kilogramm Stalldurchschnitt

Mitglied beim Arbeitskreis Milch und 
Unternehmensführung, NÖ Genetik; 
Teilnehmer am TGD

Andreas und Carina Stögmüller 
verfüttern nur perfekt vergorene 
Silagen.

Als sich Andreas Stögmüller im März 2008 ein gebrauch-
tes Güllefass mit Schlauchverteiler in OÖ kaufte, gab es 
die Schleppschuhvariante noch nicht gebraucht. Warum 
er unbedingt Gülle bodennah ausbringen wollte und 
weshalb er heute noch mit dieser Technik fährt, haben 
wir auf seinem Hof in Payerstetten erfahren. Dazu gabs 
jede Menge Tipps, wie Gülle am wirksamsten auf den 
Boden kommt und so auch Silage meisterhaft gelingt.

DI Paula Pöchlauer-Kozel

Andreas nahm 2020 an der Ös-
terreichischen Silagemeister-
schaft teil und erzielte in der 
Kategorie „Feldfutter“ den ers-
ten Preis. „Mit ein Grund für 
die hohe Qualität meiner Sila-
gen ist separierte und boden-
nah ausgebrachte Gülle“, argu-
mentiert der Landwirt, der vor 
15 Jahren der erste in der Regi-
on war, der sich ein 7.000 Liter 
Güllefass mit Schlauchvertei-
ler zulegte. „Die Stickstoffver-
wertung von bodennah aus-
gebrachter Gülle ist höher, die 
Geruchsbelästigung geringer 
und die Gülle landet auch bei 

Wind dort, wo sie hinkommen 
soll“, begründet Stögmüller. 
Mit der Technik, die er damals 
um 9.800 Euro gekauft hat, 
bringt er immer noch die Gülle 
aus – rund 25.000 Kubikmeter 
sind es bis heute.
Für Reparaturen hat er bis dato 
1.600 Euro ausgegeben. „Zwei-
mal habe ich die Ölmotoren 
getauscht und einige porö-
se Schläuche“, berichtet der 
Landwirt. „Die Dichtung der 
Ölmotoren wird durch die Gül-
le beeinträchtigt.“ Kalte Tem-
peraturen ziehen die Schläu-
che in Mitleidenschaft, wenn 
sie knicken. Deshalb setzt Stög-
müller auf kurze Schläuche: „Je 
kürzer, desto besser.“ Besonders 

schätzt er am Schlauchvertei-
ler, dass er nur 860 Kilogramm 
wiegt und mit wenig Technik 
und Elektronik auskommt. 
„Jede Technik funktioniert, 
aber je kürzer der Schlauch, 
desto exakter ist der Beginn 
beim Ausbringen“, spricht der 
Landwirt aus Erfahrung.

Gülle anfangs zu dick

Aber auch diese Art, Gülle aus-
zubringen, erfordert Wissen 
und Erfahrung. „Gleich zu Be-
ginn bin ich mit zu dicker Gül-
le gefahren, die die Schläuche 
verstopft hat“, erinnert sich 
Stögmüller. „Außerdem sind 
Güllewürste am Gras hängen 
geblieben und nicht bis zum 
Boden vorgedrungen.“ Des-
halb leitet er seither im Som-
mer das gesamte Dachwasser in 
die Grube, um die Gülle fließ-
fähiger zu machen.
Seit 2022 separiert er jene Gül-
le, die er im Grünland und auf 
Feldfutterflächen ausbringt, 
damit sie noch fließfähiger 
wird. Die Feststoffe kommen  

auf den Acker. „Das Material 
ist fein und leicht zu verteilen. 
Das funktioniert auch mit mei-
nem alten Miststreuer gut“, so 
der Landwirt.

Viel Stroh in der Gülle

Das viele Stroh in der Gülle 
macht weder Probleme beim 
Separieren noch beim Ausbrin-
gen. Stögmüller streut 1.200 
Kilogramm Stroh je Großvieh-
einheit und Jahr ein. Außer-
dem verfüttert er jährlich 250 
Kilogramm Stroh je Kuh. Das 
Stroh für die Einstreu häckselt 
er mit dem Feldhäcksler. „Die 
Tiere sollen eine ebene Liege-
matte haben. Außerdem ist 
Stroh auch Dünger“, betont 
der Landwirt. „Hier spare ich 
nicht.“

Separieren über 
Maschinenring
Eine stationäre Anlage zum Se-
parieren rechnet sich bei Stög-
müller nicht, weil Güllegrube 
und Misthaufen aufgrund der 
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LKW - GÜLLESEPARIERUNG

Terminvergabe Maschinenring  
Donauland. TEL. 05/9060421

Wie mit optimaler Gülletechnik  meisterhafte Silagen gelingen
Hanglage zu weit auseinander 
liegen. Eine Gemeinschaftsma-
schine würde zuviel Zeit beim 
Separieren beanspruchen. Des-
halb fordert der Landwirt über 
den Maschinenring den Ser-
vice der Firma Agratool an. Ein 
LKW mit aufgebautem Separa-
tor kommt auf den Hof, wobei 
der Fahrer den Separiervorgang 
überwacht.
„Wichtig ist, dass die Leitungen 
zwischen Güllegrube und Se-
parator möglichst kurz sind“, 
so ein Tipp Stögmüllers. „Beim 
ersten Mal war die Leitung sehr 
lang. Das Separieren von 650 
Kubikmetern Gülle dauerte 5,5 
Stunden und kostete 3.13 Euro 
je Kubikmeter.“ Das nächs-
te Mal waren 480 Kubikmeter 
Gülle mit kürzeren Leitungen 
in 2,4 Stunden separiert, um 
2,08 Euro je Kubikmeter.

Die Dünngülle kommt nach 
dem Separieren wieder in die 
gleiche Grube. Das erhöht 
die Durchsatzleistung, denn 
die Gülle wird dünnflüssiger. 
„Trotzdem ist mir die Dünn-
gülle noch zu zähflüssig. Ich 
verdünne sie immer noch mit 
Regenwasser, damit sie noch 
fließfähiger wird und noch 
leichter auf die Erde rinnt“, ar-
gumentiert Stögmüller. „Gül-
le wirkt umso effizienter, je 
schneller sie auf den Boden 
kommt.“ Somit vermeidet er, 
dass Güllepartikel an den Blät-
tern hängen bleiben.
Die Menge, die er je Hektar aus-
bringt, regelt er mit der Fahrge-
schwindigkeit. „Je nachdem, 
wie dünnflüssig die Gülle ist, 
fahre ich zwischen fünf und 
sieben Kilometern pro Stun-
de“, erklärt der Landwirt.

Dünngülle bringt Stick-
stoff an die Pflanze
Stögmüller hat beobachtet, 
dass die Pflanzen einige Zeit 
gebraucht haben, sich auf die 
separierte Gülle einzustellen. 
„Aber dann hat man deut-
lich den Unterschied gesehen. 
Das Futter war dunkelgrün, ist 
rasch gewachsen und es war 
auf jeder Wiese genau zu se-
hen, wo Gülle hingekommen 
ist und wo nicht“, berichtet der 
Landwirt. „Vor dem Separieren 
ist mir das noch nie so deutlich 
aufgefallen. Meiner Beobach-
tung nach verstärkt Separieren 
die Wirkung der Gülle.“ 
Dünne Gülle kommt direkt 
auf den Boden und wirkt da-
durch stärker. Bleibt sie auf den 
Blättern haften, ist sie für die 
Pflanze verloren. Wind spielt 
beim bodennahen Ausbrin-
gen ebenfalls keine Rolle mehr. 
Auch an den Feldrändern kann 
der Landwirt die Gülle punkt-
genau ausbringen.

Gülle nach 
jedem Schnitt
Im Frühjahr düngt Stögmüller 
zusätzlich mit Mineraldünger. 
So fördert er die ersten beiden 
Schnitte, um die Futtergrund-
lage bis ins nächste Frühjahr 
zu schaffen. „Aufgrund der 
Trockenheit könnten weitere 
Schnitte ausfallen, da gehe ich 
lieber auf Nummer sicher“, be-
gründet der Landwirt. Nach 
Möglichkeit düngt er die silier-
ten Flächen am Tag nach der 
Ernte, am besten am Abend.
Bei jedem Schnitt erntet Stög-
müller zwischen zwölf und 15 
Hektar, die er danach auf ein-

mal düngt. Nach jedem Schnitt 
bringt er Gülle aus, also alle 
vier bis fünf Wochen.

Sollte das Wetter nach der Ern-
te nicht mitspielen, kann er 
mit dem Schlauchverteiler in 
Bestände mit bis zu 15 Zenti-
metern Höhe reinfahren. Die 
Fahrspuren im Grünland und 
im Feldfutter sind kein Prob-
lem. „Auch die Getreidefelder 

dünge ich im Frühjahr mit dem 
Schleppschlauch, aber nur mit 
verdünnter und nicht sepa-
rierter Gülle“, berichtet Stög-
müller. „So kommt der Stick-
stoff genau dann, wenn ihn 
das Getreide braucht. Die Gül-
le schafft hier einen Puffer.“ 
Bei Getreide düngt er fast aus-
schließlich mit Gülle. Nur in 
Ausnahmefällen kommt Mine-
raldünger in die Bestände. 

Dank Dünngülle und Schlauchverteiler entfaltet der Stickstoff im Grünland 
seine volle Wirkung. Der Schlauchverteiler legt die Gülle auch an Feldrän-
dern und trotz Wind exakt ab. Die Geruchsbelästigung und die Ammoniak-
emissionen sinken auf ein Minimum. Fotos: Stögmüller

Stögmüller fordert zum Gülleseparieren zweimal im Jahr die Firma Agratool 
an. Der Landwirt ist nur beim Auf- und Abbau der Anlage dabei. Bei einem 
Leihgerät müsste er auch beim Separieren anwesend sein.
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Gülle einmal 
im Jahr untersuchen
Stögmüller weiß genau, welche 
und wie viele Nährstoffe seine 
Gülle enthält. Er lässt sie jedes 
Jahr im Frühjahr im Futtermit-
tellabor Rosenau untersuchen, 
denn zu dieser Zeit ist die Gülle 
am wenigsten verdünnt.
„Die Ergebnisse der Unter-
suchung zeigen mir, wie 
viel Stickstoff und Wasser in 
der Gülle sind. Der Gehalt 
schwankt von Jahr zu Jahr“, be-
richtet der Landwirt. „So kann 

Die überdachten Silos fassen 1.200 Kubikmeter. Andreas Stögmüller legt die Seitenwände mit Folie aus. Oben deckt 
er mit Seitenwandfolie – schwarz, Barriere-Unterziehfolie – grün und Siloplane – weiß ab. Darüber legt er ein Netz 
und beschwert das Ganze mit Sandsäcken.  Foto: Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ

Silageuntersuchung im 
Futtermittellabor Rosenau
Wie hoch ist die Clostridienbelastung meiner Silage? Wenn das Siliergut 
nicht ausreichend absäuert, können Clostridien bis zum Ende der Lager-
dauer wachsen. Vermehrte Probleme werden im Frühjahr beobachtet. 
Das Futtermittellabor Rosenau bestimmt die Clostridien bis Ende April 
2024 als Ergänzung zur Nährstoffanalyse und Gärqualität gratis. Weitere 
Infos zur Untersuchung, Probenahme, Einsendung sowie zum Proben-
begleitschein und die Analysentarife gibt’s auf futtermittellabor.at.

ich jedes Jahr die Güllemenge 
je Hektar optimieren.“

Der Weg zur ausge-
zeichneten Silage
Das Silieren organisiert er über-
betrieblich. Er macht meist 
Ein-Tagessilagen, besonders 
im Sommer. Beim Mähen 
müssen Grünland- und Feld-
futterbestände trocken sein. 
„Dann zerbröseln Gülleres-
te, die vielleicht noch auf den 
Blättern haften und die Silage 
verschmutzen könnten“, er-

klärt Stögmüller. „Damit gibt 
es auch kaum Probleme mit 
Clostridien.“ Die Bestände 
mäht er nach dem Abtrocknen 
in sieben bis neun Zentimetern 
Höhe. Er wendet sie einmal, 
damit sie sich besser schwaden 
lassen. Am Nachmittag zerklei-
nert ein Feldhäcksler das Ernte-
gut auf zwei bis drei Zentimeter 
Schnittlänge. Der Anwelkgrad 
ist eher niedrig, dafür gibt er 
Siliermittel dazu, um die Sila-
gen gegen Fehlgärungen abzu-
sichern.
Mit Ladewagen mit Dosierwal-
zen und Siloverteiler transpor-
tiert und verteilt er das Ernte-
gut. „Die Technik maximiert 
Schlagkraft und Walzzeit“, be-
gründet Stögmüller. Mit einem 
Gewicht von rund 10.000 Kilo-
gramm verdichtet er die Silage 
in den überdachten Fahrsilos. 
Die Seitenwände kleidet er mit 
Folien aus. Oben deckt er mit 
Seitenwandfolie, Barriere-Un-
terziehfolie und Siloplane ab. 
Dann folgen Netze, die er mit 
Sandsäcken beschwert.

Wie wurde beim 
Silageprojekt bewertet? 
Für das Silageprojekt ließ er Si-
lageproben im Futtermittella-
bor Rosenau untersuchen. Be-
wertet wurden der Nährstoffge-
halt, der Verschmutzungsgrad 
und die Gärqualität. Punkte 
gab es bei der Sinnenprüfung. 
„Zusätzlich musste ich einen 
Fragebogen ausfüllen, wie ich 
mein Futter produziert habe“, 
erinnert sich Stögmüller. „Eine 
Endbewertung gab eine Exper-
tenjury in Gumpenstein ab.“
Als Mitglied in den Arbeitskrei-
sen Milch und Unternehmens-
führung vergleicht und dis-
kutiert der Landwirt seit 2007 
seine Silagen mit jener seiner 
Kollegen. Dazu gibt es Tipps 
und Berechnungen von LK-
Fütterungsexperten. „Aus den 
Diskussionen und dem Erfah-
rungsaustausch kann ich mir 
viel für meinen Betrieb mit-
nehmen“, ist er überzeugt.

Schleppschuhverteiler 
statt Schleppschlauch
Er überlegt, sich für das Grün-
land einen Schleppschuhver-
teiler zuzulegen. „Der Schlepp-
schlauch gleitet zwar gut auf 
dem Boden und teilt das Gras, 
aber ohne Druck, im Gegen-
satz zum Schleppschuh“, be-
gründet Stögmüller, der sich 
durch den Schleppschuh eine 
noch bessere Güllewirkung er-
wartet. „Außerdem möchte ich 
die separierte Güllemenge stei-
gern.“ Und auch beim nächs-
ten Silageprojekt wird er seine 
Silagen wieder einreichen.

www.poettinger.at

 � Bequeme Steuerung aller hydraulischen 
Funktionen der Sämaschine

 � Automatisches Heben und Senken 
der Werkzeuge am Vorgewende über 
Section Control

Bequeme Bedienung
TERRASEM mit Profiline Komfortsteuerung



tige Witterungsbedingungen 
sowie unterschiedliche Fließfä-
higkeiten der Güllen zurückzu-
führen sind. 

Gülleverschmutzung be-
werten
Wichtig ist, nach der Breitver-
teilung und nach streifenför-
migem Ausbringen der Gülle 
die Pflanzenverschmutzung zu 
bewerten und gegebenenfalls 
beim Silieren mit homofer-
mentativen Milchsäurebakte-
rien oder Siliersäuren die Clos-
tridienvermehrung im Silo zu 
hemmen. 

Gülleanalysen 
zeigen Güllequalität
Der Volldünger Gülle enthält 
wertvolle Nährstoffe, die den 
Kulturpflanzen zur Verfügung 
stehen sollen. Dabei sind Ver-
luste im Stall, im Lager, beim 
und nach dem Ausbringen 
bestmöglich zu minimieren. 
Hier gewinnt die Analyse von 
Gülle an Bedeutung. Die Ana-
lyse spielt eine Schlüsselrolle, 
wenn es darum geht, die land-
wirtschaftliche Praxis zu opti-
mieren, Ressourcen effizienter 
zu nutzen und Umweltauswir-
kungen zu minimieren.

Verdünnt man Milchviehgül-
le nur mit wenig Wasser, ist sie 
dickflüssig und von schleimi-
ger Konsistenz. Ein erheblicher 
Anteil der Gülle haftet beim 
Ausbringen an den Pflanzen 
an, gelangt nicht auf die Bo-
denoberfläche und kann von 
der Erde nicht aufgesaugt wer-

den. Durch Abtrocknen geht 
Stickstoff verloren. Angekleb-
tes Material erntet man beim 
Silieren wieder mit. Gülle muss 
deshalb fließfähiger werden. 
Das gelingt mit Separieren und 
Wasserverdünnung.

Gülle separieren
Gülle kann man durch Ver-
dünnen mit Wasser auf unter 
sechs, besser fünf Prozent Tro-
ckenmasse oder durch Separie-
rung fließfähiger machen und 
somit die Pflanzenverschmut-
zung verringern. Futteranaly-
sen zeigen, dass Separieren der 
Gülle die Clostridienbelastung 
um durchschnittlich 75 Pro-
zent reduziert.

Gülle streifenförmig aus-
bringen
Beim streifenförmigen Aus-
bringen wird ein zirka drei 
Zentimeter breiter Grasstrei-
fen stark verschmutzt. Weil je-
doch zwischen den Güllebän-
dern rund 15 Zentimeter Futter 
nicht verschmutzt werden, ist 
zu erwarten, dass sich die Clos-
tridienbelastung um etwa 50 
Prozent verringert.
Auswertungen zeigen große 
Schwankungen bei den einzel-
nen Verfahren, die auf ungüns-
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DI Gerald Stögmüller 
Tel. 05 0259 23601 
gerald.stoegmueller@lk-noe.at

Wie beeinflussen Behandeln & Ausbringen 
von Milchviehgülle die Futterhygiene?
Wie das Verdünnen 
mit Wasser und das 
Separieren der Gülle dabei 
helfen, Futter weniger 
zu verschmutzen, die 
Gärqualität der Silage zu 
verbessern, die Düngerwir-
kung zu steigern und den 
Umweltschutz zu erhöhen, 
darüber informiert der 
folgende Beitrag.
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Ausbringsystem

Vergleich der Ausbringsysteme Präzise Düngung
Eine der zentralen Aufgaben 
von Gülleanalysen besteht dar-
in, die Mineralstoffgehalte und 
den pH-Wert der Gülle zu be-
stimmen. Man vermeidet ein 
Überdüngen, während gleich-
zeitig sichergestellt wird, dass 
die Pflanzen ausreichend mit 
den benötigten Nährstoffen 
versorgt werden.

Umweltschutz
Gülle kann bei unsachgemä-
ßem Ausbringen Luftemissio-
nen verursachen sowie Gewäs-
ser verschmutzen. Die Analyse 
zeigt das Risiko für gasförmige 
Verluste durch
	� den Trockenmassegehalt,
	� den Stickstoffgehalt,
	� den Anteil an anorgani-

schem Stickstoff,
	� den pH-Wert.

Das emissionsarme Ausbrin-
gen von Gülle leistet einen 
wichtigen Beitrag, die Ziele in 
der Ammoniak-Reduktion zu 
erreichen, die Lunge zu ent-
lasten und Akzeptanz bei den 
Nachbarn zu schaffen, weil 
die Geruchsbelastung deutlich 
niedriger ist.

Auswertung aus dem Silageprojekt 2020, Gehalte unter 500 sulfitreduzie-
renden Keimen sind unbedenklich.  Quelle: Silageprojekt 2020 (950 Analysen)

Aktion für 
Gülleuntersuchung
Als Unterstützung für das 
Ermitteln der Qualität der eige-
nen Gülle gibt es im Futtermit-
tellabor Rosenau zur Grundun-
tersuchung auf Trockenmasse, 
Stickstoff und Mineralstoffe die 
Parameter pH-Wert und Anteil 
Ammoniak/Ammonium bis 
Ende April 2024 gratis dazu. 

Weitere Infos zur Gülleunter-
suchung, zur Probenahme, 
zum Einsenden sowie zum 
Probenbegleitschein und zu 
den Analysentarifen gibt’s auf 
futtermittellabor.at.

Kontrollen am 
Tierhaltungsbetrieb
Für die Region Wald- & Wein-
viertel findet am 15. März von 
9 bis 12.30 im Gasthof Klang in 
Echsenbach eine Veranstaltung 
zum Thema „Kontrollen am 
Tierhaltungsbetrieb“ statt. An-
meldung erforderlich unter 
Tel. 05 0259 28000 oder 
Tel. 05 0259 23100 oder ein-
fach nebenstehenden QR Code 
scannen.



Auf welchen Wegen zu reinen Zitzen?
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Serie „Melkarbeit unter der Lupe“
Da es sich beim Melken um die Routinearbeit schlechthin am Milch-
viehbetrieb handelt, gibt es auf jedem Betrieb eine fixe Routine für 
die sich täglich mehrmals wiederholenden Arbeitsvorgänge beim 
Melken. Die zehnteilige Serie zur Melkarbeit nimmt die einzelnen 
Arbeitsschritte unter die Lupe. LK-Experten beschreiben dabei nicht 
nur die einzelnen Arbeitsvorgänge, sie begründen fachlich ihre Not-
wendigkeit und informieren über Möglichkeiten zur betrieblichen 
Eigenkontrolle der Melkqualität.

Dr. Marco Horn BEd, Tel. 05 0259 23304, marco.horn@lk-noe.at

Teil 6 
Zitzentauchen

Teil 2 
Zitzenreinigung

Teil 7
Zwischendesinfizieren

Teil 3
Anrüsten

Teil 8 
Melkanlage reinigen und warten

Teil 4 
Maschinelles Melken

Teil 9
Kuhverkehr

Teil 5
Nachmelken

Teil 10
Komfort im Melkstand

Teil 1
Vormelken

 
Johanna Mandl, BEd 
Tel. 05 0259 23302 
johanna.mandl@lk-noe.at

Welche Reinigungsmethoden es gibt und wie man sie am besten anwendet, lesen Sie im Beitrag. 

Um die Keimzahl in der Tank-
milch und das Risiko von Neu-
infektionen mit Mastitiser-
regern beim Melken niedrig 
zu halten, sind die Zitzen vor 

dem Melken zu reinigen. Wel-
che Methode die beste ist, ent-
scheidet der Melker. Je weniger 
verschmutzt das Euter beim Be-
treten des Melkstandes ist – das 
kann man anhand des Euter-
hygienescores gut feststellen – 
umso leichter und schneller ist 
es gereinigt. Mangelhafte Bo-
xenpflege, verschmutzte Lauf-
flächen, Überbelegung oder 
sehr dünner Kot können die 
Verunreinigung verschärfen.
Wenn Kühe in der Regel mit 
sehr sauberen Eutern zum Mel-

ken erscheinen, reichen tro-
ckenes Euterpapier oder Euter-
wolle. Diese sollen trocken ge-
lagert werden.

Bei stärker verschmutzten Eu-
tern oder auch bei Problemen 
mit der Eutergesundheit kann 
eine Variante der desinfizie-
renden Reinigung erfolgsver-
sprechender sein. Dazu zäh-
len unter anderem

	� in Reinigungslösung ge-
tauchte Ein- oder Mehr-

wegtücher: Mehrwegtü-
cher müssen grob vorge-
spült und vor jeder Ver-
wendung im Kochwasch-
gang gewaschen werden. 
Konzentration und Sauber-
keit der Reinigungslösung 
müssen überprüft werden.

	� spezielle, mittels Dipp-
becher aufgetragene 
Schaumreiniger, soge-
nannte Pre-Dippmittel: 
Diese werden nach einer 
kurzen Einwirkzeit mit 
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Das geht gar nicht
	� Reinigungstücher mehrfach 

anwenden

	�  Euter mit viel Wasser wa-
schen --> die Euterbrause 
sollte man nur im Notfall 
bei starker Verschmutzung 
verwenden.

	�  Auf die Zitzenspitze verges-
sen --> Schmutzreste an der 
Spitze reichen für Verunrei-
nigungen und Infektionen.

Foto: Ing. Gerald Pfabigan

einem Einwegtuch abge-
putzt. In der Praxis haben 
sich da saugfähige Küchen-
rollen oder Putztuchrollen 
(= blaues Werkstattpapier) 
besser bewährt als klassi-
sches Euterpapier.

	� automatisierte Vorreini-
gung: zum Beispiel „Fu-
tureCow Prep“ von GEA, 
„UdderGun“ vom hollän-
dischen Hersteller Air-
wash oder „Teatscrubber 
von „The Teat-Scrubber 
Co“. Solche Systeme bie-
ten sich vor allem in Grup-
penmelkständen an, wo 
nur eine Person viele Tiere 
betreut. Effektives Vorrei-
nigen, Desinfizieren und 
Anrüsten sollen bei die-
sen Geräten zeitgleich und 
rasch funktionieren.

Auf die Zitzenspitze 
kommt es an
Eine gut gereinigte Zitze hat 
nach dem Putzen nicht nur 
einen sauberen Schaft, son-
dern ist vor allem an der Zit-
zenspitze und dem Strichka-
naleingang sauber. Beim hän-
dischen Vorreinigen erreicht 
man diesen Effekt am besten, 
wenn man mit leichtem Ge-
gendruck der Daumen über 
den Strichkanal reibt.
Der Reinigungserfolg lässt 
sich ähnlich gut mit dem so-
genannten „Injektorpapier-
test“ kontrollieren. Dazu 
nimmt man ein sauberes Des-
infektionstuch oder ein in die 
Reinigungslösung getauchtes 
Küchenpapier, das man ge-
gen die Zitzenspitze reibt. Im 
Optimalfall sollte das Tuch 

sauber bleiben.  Ein strenges 
und gezieltes Reinigungsre-
gime benötigt bei der Melk-
vorbereitung zwar etwas Zeit, 
legt aber die Basis für niedrige 
Keimzahlen in der Milch und 

ein geringes Infektionsrisiko 
beim Melken. Zudem zählt 
die Reinigungszeit bereits 
zum Anrüsten. Mehr dazu 
gibt es im dritten Teil der Se-
rie zu lesen.
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„Basics“ erfüllen 
und genetisches 
Potential beachten

Zucht kann 
Beitrag leisten
Für Schwanzlänge sowie für 
Schwanzbeißen gibt es durch-
aus eine genetische Kompo-
nente. Dass die Schweinezucht 
alleine die Schwanzbeißpro-
blematik lösen wird, scheint 
allerdings unrealistisch. Der 
genetische Einfluss ist über-
schaubar und Schwanzbeißen 
steht in einem ungünstigen 
Zusammenhang mit einigen 
Leistungsmerkmalen.
Ein geringer Körperfettan-
teil oder eine hohe Futterauf-
nahme erhöht zum Beispiel 
die Wahrscheinlichkeit für 
Schwanzbeißen. Demnach zei-
gen sich auch eindeutig Unter-
schiede zwischen den Rassen. 
Mit Linienunterschieden in-
nerhalb der Rassen beschäfti-
gen sich gerade verschiedene 
Zuchtunternehmen. 

Egal, ob man kupierte oder 
nicht kupierte Schweine hält: 
Um Schwanzbeißen möglichst 
hintanzuhalten, muss man die 
Grundlagen der Schweinehal-
tung bestmöglich umsetzen: 
	�  Wasser, Futter und Einstreu 

in bester Qualität 
	�  ausreichend Fress-, Trän-

ke- und Stallplätze, stabile 
Fresszeiten
	�  gutes Stallklima, keine Zug-

luft
	�  hohe Tiergesundheit, sau-

bere Tiere und Buchten
	�  rasches Handeln bei Proble-

men durch die verantwortli-
chen Tierbetreuer

Eine Schweizer Untersuchung 
auf Betrieben zeigt: Je schlech-
ter der Gesundheitszustand, 
desto höher ist das Risiko für 
Schwanzläsionen. Je besser die 
Wasserversorgung, desto gerin-
ger ist die Wahrscheinlichkeit 
für Schwanzverletzungen. 

Aktionsplan Kupieren 
als Werkzeug sehen
Der Aktionsplan Kupieren ist 
ein bürokratischer Aufwand, 

um rechtskonform kupierte 
Schweine halten zu können. 
Die verpflichtende jährliche 
Risikoanalyse bei Haltung von 
kupierten Schweinen kann 
man auch als Werkzeug sehen, 
mit dem man den eigenen Be-
trieb bewusst auf solche „Unzu-
länglichkeiten“ durchleuchtet. 
Es kann sein, dass man den ei-
nen oder anderen Punkt schon 
länger vor sich herschiebt. Sei 
es unbewusst, aus Betriebs-
blindheit oder weil man etwas 
als „geht auf meinem Betrieb 
nicht“ oder „unlösbar“ akzep-
tiert hat. Manchmal liegt es 
schlicht an Zeit-, Motivations- 
oder Kostengründen. Beseitigt 
man solche Problembereiche, 
gibt es meist einen positiven 
Einfluss auf die Leistung der 
Schweine.

Schwein als „Häferl“

Grundsätzlich erhöht alles, 
was das geordnete Leben eines 
Schweins stört – und sei es nur 
eine kurzfristige Änderung der 
Fresszeit – die Wahrscheinlich-
keit einer Schwanzbeißproble-
matik. Wie bei einem Gefäß, 
das sich langsam füllt bis es 
überläuft, gilt auch in Bezug 
auf Schwanzbeißen: Je mehr 
Probleme sich summieren, des-
to höher ist die Wahrschein-
lichkeit, dass Schwanzbeißen 
auftritt.

Der endgültige Auslöser für 
das Schwanzbeißen ist des-
halb nicht immer das Haupt-
problem am Betrieb, sondern 
war vielleicht nur der Tropfen, 
der das Fass zum Überlaufen 
gebracht hat. Gegenmaßnah-
men, wie Kupieren oder ver-
mehrte Beschäftigungsange-
bote, erhöhen zwar die Schwel-
le, ändern aber nichts an den 
grundlegenden Problemen.

Gibt es einen 
Beißer-Typus?
Zwar gibt es auch bei Schwei-
nen Einzeltiere, die nicht grup-
penfähig sind, pauschale Aus-
sagen über „Beißer“ sind al-
lerdings kaum möglich. Auch 
wenn Landwirte äußern, dass 
Beißer meist „klein und weib-
lich“ sind, konnten Studien 
das nicht bestätigen.

Es wurde aber festgestellt, dass 
in gemischtgeschlechtlichen 
Gruppen weniger Verletzun-
gen auftreten und sich männli-
che Tiere öfter in der Opferrol-
le finden. Ein frühzeitiges und 
möglichst seltenes Gruppie-
ren reduziert die Wahrschein-
lichkeit für das Auftreten von 
Schwanzläsionen ebenso, wie 
kleinere Tiergruppen. Da auch 
die Betreuungs- und Beobach-
tungszeit je Tier einflussge-
bend sein dürften, kämpfen 
größere Betriebe häufiger mit 
Schwanzbeißen.
Andererseits ermöglichen grö-
ßere Buchten ein höheres Flä-
chenangebot je Schwein und 
dem Stallplaner, die Buchten 
besser zu strukturieren. Eine 
klare Aufteilung einer Hal-
tungseinheit in Ruhe-, Fress-, 
Beschäftigungs- und Ausschei-
dungsbereich unterstützt den 
natürlichen Tagesrhythmus 
der Schweine und senkt das 
Konfliktpotential.  

Teil 1
Warum kupieren Schweinehal-
ter und was sagt die Wissen-
schaft dazu?

Teil 2 
Basics der Schweinehaltung 
und genetisches Potential

Teil 3
Fütterung, Langeweile und 
Beschäftigungsmaterial

Teil 4 
Aufhalten und Vorhersagen
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Helmuth Raser, BSc 
Tel. 05 0259 23214 
helmuth.raser@lk-noe.at

Was zu den „Basics“ 
zählt und warum sie vor 
allem auch für Halter von 
kupierten Schweinen 
wichtig sind, erfahren Sie 
im Beitrag, ebenso welche 
Rolle die Genetik beim 
Schwanzbeißen spielt. 

Kurz gefasst
Rassen nach Probemanfälligkeit 
gereiht,  beginnend mit der 
problemanfälligsten.

	� Pietrain 

	� Duroc 

	� Landrasse 

	� Edelschwein 



Starke Edelkastanie in Frankreich Foto: Darkone/Wikimedia

Was die Edelkastanie 
neben kalkfreien Böden 
und konsequenter Kronen-
pflege alles braucht, damit 
man nicht nur Maroni und 
Honig, sondern am Ende 
auch Wertholz ernten 
kann, erfahren Sie im 
Beitrag.

Edelkastanie – so kommt 
man zu Holz, Maroni und Honig
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2. Wildbirne und
 Wildapfel 

3. Elsbeere und 
Speierling

4. Spitz- und 
Feldahorn

5. Flatter- und
Feldulme 

6. Walnuss1. Wildkirsche

 
DI Karl Schuster 
Tel. 05 0259 24101 
karl.schuster@lk-noe.at

Die Edelkastanie ist im gesam-
ten Mittelmeerraum und Mit-
teleuropa bis Südskandinavien 
verbreitet und wurde vor allem 
seit der Römerzeit verstärkt als 
Nahrungspflanze kultiviert. In 
Österreich ist sie vor allem in 
der Steiermark stärker vertre-
ten und wegen ihrer Frucht, 
der Maroni, sehr beliebt. Die 
Edelkastanie ist nicht mit der 
bekannten Rosskastanie ver-
wandt, obwohl die Früchte 
ähnlich sind. 

Liebt Wärme 
und kalkfreie Böden
Sie ist eine wärmeliebende, 
submontane Baumart und be-
vorzugt saure, kalkfreie, tief-
gründige, mäßig frische Braun-
erdeböden. Bei leichtem Kalk-
gehalt bis 20 Prozent benötigt 
sie ausreichend Kalium und 
Phosphor. Schwere, tonrei-

che Böden meidet sie eher. Sie 
wächst auch auf phosphor-
reichen, vulkanischen Böden. 
Sie kommt in Eichen- und Bu-
chengesellschaften vor und 
entwickelt eine starke Pfahl-
wurzel. Die Mindestjahrestem-
peratur liegt bei acht Grad, Nie-
derschläge ab 600 Millimeter 
wären günstig.  Edelkastanien 
können bis über 600 Jahre alt 
werden.

Gut ausschlagfähig

Die Edelkastanie wurde seit 
dem Mittelalter wegen ihrer 
guten Ausschlagfähigkeit im 
Niederwaldbetrieb bewirt-
schaftet. Sie ist in der Jugend 
raschwüchsig und hält mit der 

Birke mit. Auch das Durchmes-
serwachstum ist stark. Sie er-
reicht aber nicht die Endhöhe 
von Eiche oder Buche. 
Die Edelkastanie ist zwar eine 
Lichtbaumart, verjüngt sich 
jedoch auch im Halbschatten. 
Als Pflanzgut werden zweijäh-
rige, verschulte Pflanzen emp-
fohlen, mittels Lochpflanzung 
in einem Verband von zweimal 
drei Metern. Ein Fegeschutz ist 
notwendig.

Für die Pflanzung sollte man 
möglichst Pflanzen verwen-
den, die frei von Kastanienrin-
denkrebs sind. Auch eine Be-
gründung mittels Saat ist mög-
lich, außer beim Auftreten von 
Schwarzwild.

Kronen pflegen

Es empfiehlt sich eine grup-
penweise Mischung von 25 
bis 50 Bäumen pro Hektar. 
Konsequente Kronenpflege ist 
notwendig, um einen früh-
zeitigen Kronenausbau zu er-
möglichen. 60 bis 80 Z-Bäu-
me erscheinen als günstig. Ein 
Zieldurchmesser von zirka 60 
Zentimetern sollte rasch er-
reicht werden, um Ringschäle 
zu vermeiden. Diese entsteht 
durch Spannungen im Holz 
und es kommt zu einer Tren-
nung entlang der Jahresringe. 
Mit regelmäßigen Durchfors-
tungseingriffen sollte man eine 
möglichst gleiche Jahrringbrei-
te anstreben. Das verringert die 

Mischbaumarten 
für warmes Klima
In der zwölfteiligen Serie 
stellen wir seltene heimische 
Mischbaumarten und ihre 
Stärken im Klimawandel vor. Es 
handelt sich vor allem um wär-
meliebende Baumarten für teil-
weise spezielle Standorte, aber 
auch um Allrounder, die fast 
überall vorkommen. Bedeutend 
und immer wichtiger, aber hier 
nicht erwähnt, bleiben nicht 
heimische Baumarten, wie 
Douglasie, Roteiche und Co.
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8. Winter- und 
Sommerlinde 9. Hainbuche 10. Birke

11. Grau- und
Schwarzerle

12. Aspe, Weide 
und Vogelbeere

7. Edelkastanie

Gefahr von Ringschäle. Unter 
günstigen Verhältnissen kann 
in 60 Jahren ein 60 Zentimeter 
dicker Stamm erzeugt werden.
Spezielle Herkünfte von Edel-
kastanien sind für den Forst-
bereich nicht bekannt, für den 
Fruchtanbau sind Sorten in 
Verwendung.

Vorsicht vor 
Kastanienrindenkrebs
Die größte Gefahr besteht 
durch den aus Ostasien stam-
menden Kastanienrinden-
krebs, der durch, zum Beispiel 
Ausbohrlöcher von Asiati-
schen Edelkastanien-Gallwes-
pen, ins Holz eindringen kann. 
Der Pilz zerstört mit dem Kam-
bium die Wachstumsschicht. 
In Folge sterben Stamm- und 
Kronenabschnitte ab. Überle-
ben die Bäume den Befall, sind 
sie durch die starken Rinden-
schäden kaum mehr forstlich 
nutzbar.

Tintenkrankheit auf 
staunassen Böden
Weiters gefährlich ist die Tin-
tenkrankheit, die ein Phytho-

phtora-Wurzelpilz verursacht, 
vor allem auf staunassen Bö-
den. Deshalb ist auf den richti-
gen Standort zu achten. Für die 
Früchte ist der Esskastanien-
bohrer, eine Rüsselkäferart, 
von Bedeutung.

Holzverwendung

Im Mittelalter waren vor allem 
Brennholz und Pfähle wich-
tig aus den Edelkastaniennie-
derwäldern. Auch heute noch 
wird die Edelkastanie, wie die 
Robinie, gerne für Pfähle bei 
Lawinen- oder Hangschutzver-
bauungen verwendet, weil sie 
sehr dauerhaft ist. Dabei kön-
nen vor allem schwächere Di-
mensionen von zehn bis 20 
Zentimetern gut vermarktet 
werden. 
Starkes Holz guter Qualität, das 
frei von Ringschäle ist, wird auf 
Submissionen zu guten Preisen 
verkauft.

Maroni und Honig

Neben der Maronifrucht, die 
bei der Edelkastanie meist im 
Mittelpunkt steht, gibt es auch 
noch den Edelkastanienhonig.

Blätter und Früchte der Edelkastanie – Spezielle Herkünfte von Edelkas-
tanien sind für den Forstbereich nicht bekannt, für den Fruchtanbau sind 
Sorten in Verwendung. Foto: Ulrich Wasem, WSL

Maroni, die Frucht der Edelkastanie 
ist seit dem Mittelalter heiß be-
gehrt. Foto: Benjamin Gimmel/Wikimedia

Edelkastanienstamm mit 47 Zenti-
metern Durchmesser und 260 Euro 
Erlös pro Festmeter.

ÖKL-Richtwerte für die 
Maschinenselbstkosten 2024
Die ÖKL-Richtwerte für die Maschinenselbst-
kosten für das Jahr 2024 mit aktualisierten 
Werten sind erhältlich. Es handelt sich um eine 
unverbindliche Berechnungsgrundlage für den 
land- und forstwirtschaftlichen Einsatz von 
Maschinen in der Nachbarschaftshilfe. Die Richtwerte sind in 
Euro pro Stunde und ohne Mehrwertsteuer für 1.734 Maschinen und 
Geräte angegeben.

In den ÖKL-Richtwerten sind außerdem auch unverbindliche Pauschal-
richtwerte für die wichtigsten flächenbezogenen Arbeitsgänge angege-
ben. Damit ist eine Abrechnung in Leistungseinheiten, zum Beispiel je 
Hektar oder je Tonne möglich.

Neu: Web App
Bei Bestellung der „ÖKL-Richtwerte 2024 – digital“ zum Preis von 19 
Euro erhält man ab heuer zusätzlich zur Excel-Tabelle auch einen Zu-
gang zur neuen Richtwerte-Web-App. Mit dieser App können Maschinen 
einfacher gesucht und gefiltert werden.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, die persönliche Maschinensammlung 
abzuspeichern, Gespanne mit Zuschlägen zusammenzustellen und 
diese für Aufzeichnungen, diverse Unterlagen oder für Kundinnen und 
Kunden als PDF zu speichern und abzulegen.

Die ÖKL-Richtwerte 2024 sind als Heft oder als Excel-Tabelle mit App 
um 19 Euro erhältlich und zu bestellen unter Tel. 01 505 18 91 oder 
office@oekl.at oder mittels Webshop auf oekl.at. Die ÖKL-Richtwerte 
2024 sind außerdem auch kostenlos unter oekl.at in der Rubrik „OEKL 
Richtwerte 2024“ im Reiter „Richtwerte online“ einsehbar.

Foto: Karl Schuster/LK NÖ
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Neue Grenzen für Pauscha-
lierung
Ab der Veranlagung 2023 gel-
ten bei Einkommen- und Um-
satzsteuer höhere Pauschalie-
rungsgrenzen. Die Grenzen ab 
der Veranlagung 2023:
	� Anwendung der LuF-

PauschVO: Die Umsatz-
grenze für die Anwendbar-
keit der ertragsteuerlichen 
Pauschalierung liegt nun 
bei 600.000 Euro. Bis 2022 
waren es 400.000 Euro. Die 
Einheitswertgrenze liegt 
nun bei 165.000 Euro. Bis 
2022 waren es 130.000 Euro.
	� Umsatzsteuerpauschalie-

rung: Auch in der Umsatz-

steuerpauschalierung gilt 
für die Anwendbarkeit die 
neue Umsatzgrenze von 
600.000 Euro. Bis 2022 wa-
ren es 400.000 Euro.
	� Landwirtschaftlicher Ne-

benerwerb: Die Einnah-
mengrenze für den land-
wirtschaftlichen Neben-
erwerb liegt nun bei 45.000 
Euro brutto; bis 2022 waren 
es 40.000 Euro brutto.

Förderungen und Pauscha-
lierung
Das BMF hat in den Einkom-
mensteuer-Richtlinien (EStR 
4175) klargestellt, dass folgen-
de Förderungen bei voll- und 
teilpauschalierten land- und 
forstwirtschaftlichen Betrie-
ben nicht als Einnahmen zu er-
fassen sind:
	�  Agrardieselrückvergütung
	�  pauschale CO2-Abgaben-

Rückvergütung der Mehr-
kosten aus der CO2-Beprei-
sung

	�  Teuerungsausgleich Land-
wirtschaft (Versorgungssi-
cherheitsbeitrag)
	�  außergewöhnliche Anpas-

sungsbeihilfe für Erzeuger 
in den Agrarsektoren
	�  Stromkostenzuschuss Land-

wirtschaft.

Einkommensteuerbefrei-
ung für PV-Kleinanlagen 
ab Veranlagung 2023 erwei-
tert
Mit dem Abgabenänderungs-
gesetz 2022 wurde beschlos-
sen, dass Einkünfte natürlicher 
Personen aus der Einspeisung 
von bis zu 12.500 Kilowatt-
stunden elektrischer Energie 
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Mag. Roman Prein 
Tel. 05 0259 27203 
roman.prein@lk-noe.at

aus Photovoltaikanlagen von 
der Einkommensteuer befreit 
sind, wenn die Engpassleis-
tung der jeweiligen Anlage die 
Grenze von 25 Kilowattpeak 
nicht überschreitet. Bei Über-
schreiten der 12.500 Kilowatt-
stunden gibt es eine anteilige 
Befreiung im Sinne eines Frei-
betrages. Die Befreiung bezieht 
sich auf den einzelnen Steuer-
pflichtigen.

Betreiben mehrere Personen 
eine Anlage, steht der Freibe-
trag mehrmals zu. Ist ein Steu-
erpflichtiger an mehreren An-
lagen beteiligt, steht ihm der 
Freibetrag nur einmal zu.
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Durch das Abgabenänderungs-
gesetz 2023 wurde diese Ein-
kommensteuerbefreiung er-
weitert: „Einkünfte natürlicher 
Personen aus der Einspeisung 
von bis zu 12.500 Kilowatt-
stunden elektrischer Energie 
aus Photovoltaikanlagen sind 
steuerfrei, wenn die Engpass-
leistung der jeweiligen Anlage 
die Grenze von 35 Kilowatt-
peak und deren Anschlussleis-
tung die Grenze von 25 Kilo-
wattpeak nicht überschreiten.“

Abschaffung der „kalten 
Progression“
Durch die Abschaffung der 
„kalten Progression“ werden 
erstmalig ab der Veranlagung 
2023 die Grenzbeträge des Ein-
kommensteuertarifs und be-
stimmte Steuerabsetzbeträge, 
wie zum Beispiel Alleinverdie-
nerabsetzbetrag und Alleiner-

zieherabsetzbetrag, an die jähr-
liche Inflation angepasst.

Entnahme von Gebäuden 
aus dem Betriebsvermögen
Nach bisheriger Rechtslage war 
bei der Entnahme von Gebäu-
den aus dem Betriebsvermögen 
eine Entnahmebesteuerung 
durchzuführen. Bislang be-
trieblich genutzte, aber für den 
Betrieb nicht mehr benötigte 
Gebäude blieben – trotz Leer-
stands – häufig im Betriebs-
vermögen, um eine mögliche 
hohe Steuerbelastung zu ver-
meiden.
Die Entnahme von Gebäuden 
aus dem Betriebsvermögen 
ist nunmehr – wie bereits bei 
Grund und Boden – steuerneu-
tral zum Buchwert statt zum 
Teilwert möglich. Die neue 
Rechtslage gilt für Entnahmen 
seit 1. Juli 2023.

Allgemeine Hinweise
Betriebe mit einem Einheitswert bis 165.000 Euro und einem Nettoum-
satz bis 600.000 Euro haben die Möglichkeit, den Gewinn pauschaliert 
zu ermitteln. Auf die Pauschalierung besteht bei Vorliegen der Voraus-
setzungen ein Rechtsanspruch. Die Voll- oder Teilpauschalierung muss 
aber nicht günstig sein. Daher kann man darauf verzichten. Das kann 
insbesondere bei hohen Einheitswerten und geringen Erträgen vorteil-
haft sein. Beim freiwilligen Wechsel zur Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung oder Buchführung ist die erneute pauschale Gewinnermittlung 
frühestens nach Ablauf von fünf Jahren zulässig. Dies gilt auch beim 
freiwilligen Wechsel von der Voll- zur Teilpauschalierung.

Aufgepasst: Die oben genannten Grenzen entsprechen nicht den 
Grenzen der Buchführungspflicht (doppelte Buchführung). Buchfüh-
rungspflicht besteht rückwirkend seit 2020 ab einem Nettoumsatz 
von über 700.000 Euro. Übergangsfristen sind zu beachten. Bei 
einem Einheitswert von über 165.000 Euro und/oder einem Netto-
umsatz von über 600.000 bis 700.000 Euro muss der Gewinn 
zumindest durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ermittelt werden. 

Die Steuererklärungsformulare werden nur in einfacher Ausfertigung 
zugestellt. Um Steuerbescheide überprüfen zu können, empfehlen wir 
Kopien anzufertigen und aufzubewahren. Mitunter werden auch Formu-
lare zugestellt, die für Ihre Steuererklärung unter Umständen gar nicht 
notwendig sind. Solche Formulare sind nicht auszufüllen. 

Bei Betriebsgemeinschaften vergibt das Finanzamt mehrere Steuer-
nummern. Vergewissern Sie sich, welche Steuernummer bei welchem 
Formular anzugeben ist. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an Ihr Finanz-
amt. Beachten Sie zunächst die amtlichen Erläuterungen (E 2, E 6-Erl, U 
1a) für das Ausfüllen der Steuererklärungsformulare 2023. 

Daten von AMA & SVS ans Finanzamt

	�  Daten zur Identifizierung 
des Bewirtschafters, die So-
zialversicherungsnummer 
die Firmenbuchnummer 
oder Vereinsregisterzahl so-
wie die Betriebsanschrift,
	�  Daten über den Bestand, die 

Jahresproduktion und die 
Betriebsformen im Tiersek-
tor des abgelaufenen Jahres,
	�  Daten über die Nutzung 

land- und forstwirtschaft-
licher Flächen im abgelau-
fenen Jahr, insbesondere 
Flächenausmaße von Obst- 

Die AMA muss folgende 
Daten automationsunter-
stützt in strukturierter 
Form den Abgaben-
behörden des Bundes bis 
zum 15. März jeden Jahres 
übermitteln.

und Sonderkulturen so-
wie gärtnerisch und baum-
schulmäßig genutzte Flä-
chen
	�  Erhebungsmerkmale der 

inneren und äußeren Ver-
kehrslage des Berghöfeka-
tasters
	�  die im abgelaufenen Kalen-

derjahr gewährten Direkt-
zahlungen.

Die Sozialversicherungsanstalt 
der Selbständigen (SVS) hat 
jährlich bis zum 31. Jänner die 
Daten zur Identifizierung des 
Bewirtschafters einschließlich 
Sozialversicherungsnummer, 
Einheitswertaktenzeichen des 
Betriebes sowie Flächenausma-
ße von Zu- und Verpachtun-
gen einschließlich der betroffe-
nen Einheitswertaktenzeichen 
jeweils nach Nutzungen ge-
trennt zu übermitteln.

Foto: Tatjana Balzer/ fotolia

Wer muss eine Einkom-
mensteuererklärung aus-
füllen?
Jeder Landwirt hat eine Steu-
ererklärung für das abgelau-
fene Jahr abzugeben, wenn er 
vom Finanzamt aufgefordert 
wird, etwa durch Zusendung 
von Formularen, oder das Ein-
kommen im Jahr 2023 mehr als 
11.693 Euro betragen hat. 
Lohn-, Gehalts- oder Pensions-
empfänger haben eine Ein-
kommensteuererklärung ab-

zugeben, wenn die anderen 
Einkünfte, zum Beispiel Pacht, 
pauschalierte Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft oder 
Funktionärsentschädigungen, 
insgesamt mehr als 730 Euro 
betragen haben und das ge-
samte Einkommen 12.756 Euro 
überstiegen hat.

Bis wann sind die Erklä-
rungen einzureichen?
Wer keinen Steuerberater in 
Anspruch nimmt, muss die 

Foto: Hans-Peter Zwicklhuber/agrarfoto.com



März 2024 Steuererklärung 2023     Die Landwirtschaft
 
  |  

 45   |

Grenzen der Voll- und Teilpauschalierung

   Anwendbarkeit der Pauscha-
lierungsverordnung 
Anwendungsbereich der 
Vollpauschalierung
	�  Land- und forstwirtschaftli-

cher Einheitswert maximal 
75.000 Euro und
	�  15.000 Euro Forsteinheits-

wert, isoliert für die Forst-
wirtschaft
	�  60 Ar Weinbaufläche, iso-

liert für den Weinbau
Zur Gewinnermittlung nach 
flächenabhängigen Durch-
schnittssätzen im Gartenbau 
siehe Seite 44. 

Anwendungsbereich der 
Teilpauschalierung
	�  Land- und forstwirtschaft-

licher Einheitswert mehr 
als 75.000 Euro bis maximal 
165.000 Euro oder
	�  Sozialversicherungsrechtli-

che Beitragsgrundlagenop-
tion
	�  Antragsoption bei Betrie-

ben mit Einheitswert bis 
75.000 Euro

Für die Voll- und Teilpau-
schalierung gilt: Es wird auf 

1.

die selbstbewirtschaftete Flä-
che oder auf den selbstbewirt-
schafteten Einheitswert laut Fi-
nanzamt abgestellt.

Ein weiteres Kriterium für die 
Voll- und Teilpauschalierung 
ist die Einhaltung der Jahres-
umsatzgrenze.
Bis Veranlagung 2022 galt: 
Werden in zwei aufeinander-
folgenden Kalenderjahren, 
zum Beispiel 2021 und 2022, 
Umsätze von jeweils mehr als 
400.000 Euro netto erzielt, 
kann mit Beginn des darauf 
zweitfolgenden Kalenderjahres 
(2024) der Gewinn nicht mehr 
nach der Pauschalierungsver-
ordnung (Voll-/Teilpauschalie-
rung) ermittelt werden. 
Ab Veranlagung 2023 gilt: 
Werden in zwei aufeinander-
folgenden Kalenderjahren, 
zum Beispiel 2023 und 2024, 
Umsätze von jeweils mehr als 
600.000 Euro netto erzielt, 
kann mit Beginn des darauf 
zweitfolgenden Kalenderjahres 
(2026) der Gewinn nicht mehr 
nach der Pauschalierungsver-
ordnung (Voll-/Teilpauschalie-
rung) ermittelt werden.

Bei Lohntierhaltung ist zur 
Prüfung, ob man die 600.000 
Euro Grenze überschritten hat, 
zum Umsatz (Mast- oder Auf-
zuchtlohn) der Wert des Fut-
ters hinzuzurechnen. Die ge-
änderte Beurteilung hat für die 

Jahre ab 2018 zu erfolgen. Da-
mit ist es möglich, ab 2021 aus 
der Pauschalierung herauszu-
fallen. Kleine Betriebe können 
in der (Voll-) Pauschalierung 
bleiben. 
Auf Antrag kann die Gewinn-
ermittlung mittels Voll- oder 
Teilpauschalierung beibehal-
ten werden, wenn der Steuer-
pflichtige glaubhaft macht, 
dass die Umsatzgrenze nur vo-
rübergehend und aufgrund be-
sonderer Umstände überschrit-
ten worden ist.

    Welcher Einheitswert gilt für 
die Einheitswertgrenzen?
Für die Veranlagung 2023 ist 
der zum 31.Dezember 2022 
maßgebliche Einheitswert he-
ranzuziehen.

    Welcher Einheitswert gilt für 
den Grundbetrag bei der Voll-
pauschalierung?
Die Einheitswerte aufgrund 
der Hauptfeststellung zum 01. 
Jänner 2023 wirken nicht erst 
ein Jahr verspätet, sondern 
rückwirkend unmittelbar zum 
Hauptfeststellungszeitpunkt. 
Das ist der 01. Jänner 2023. 
Als Grundlage für den Durch-
schnittssteuersatz von 42 Pro-
zent im Rahmen der Vollpau-
schalierung gelten die neuen 
Einheitswerte bereits für die 
Veranlagung 2023.
Für die Frage der Gewinner-
mittlungsart sind die neuen 

2.

3.

Einheitswerte erstmals zum 
Stichtag 31. Dezember 2023 
maßgeblich – somit ab 2024 
wirksam.

Sollte ein Einheitswertbe-
scheid noch nicht vorliegen, 
wird die Veranlagung vorerst 
auf Basis des alten Beschei-
des vorgenommen. Sobald der 
neue Einheitswert vorliegt, ist 
der Veranlagungsbescheid von 
Amts wegen zu ändern.

     Keine Übergangsfrist bei Über-
schreiten der 75.000 Euro Ein-
heitswertgrenze
Liegt der Einheitswert zum 
31. Dezember 2022 nicht über 
75.000 Euro, kann man 2023 
die Vollpauschalierung anwen-
den. Beträgt der Einheitswert 
zum 31. Dezember 2022 mehr 
als 75.000 Euro, besteht 2023 
die Verpflichtung zur Auf-
zeichnung:
	� Teilpauschalierung oder
	� freiwillige Einnahmen-Aus-

gaben-Rechnung oder
	� freiwillige Buchführung

   Buchführungsgrenze – Buch-
führungsverpflichtung
Gemäß Paragraf 125 Bundes-
abgabenordnung besteht seit 
01. Jänner 2020 Buchführungs-
pflicht, wenn der Nettoumsatz 
eines Betriebes in zwei aufein-
anderfolgenden Kalenderjah-
ren jeweils 700.000 Euro über-
stiegen hat (Umsatzgrenze). 

4.

Was ist FINANZOnline?
FINANZOnline ist das elektronische Datenübertragungsverfahren der 
Finanzverwaltung auf Basis der Internettechnologie bei der man Amts-
wege per Mausklick erledigt. Landwirte können sich mit Lichtbildaus-
weis persönlich bei jedem Finanzamt anmelden. Bei der elektronischen 
Übermittlung füllt man die Steuererklärungen am Bildschirm aus und 
übermittelt sie online. Die Onlineversionen können unter bmf.gv.at auf-
gerufen werden.

Mit der Anmeldung erhält man eine Zugangskennung mit Teilnehmer-ID, 
Benutzer-ID und PIN, mit der man auch persönliche Daten ändern, das 
Steuerkonto abfragen und elektronisch Rückzahlungsanträge stellen 
kann. Die Bescheidübermittlung kann dann ebenfalls elektronisch erfol-
gen. Eine eigene Hotline beantwortet Fragen zu FINANZOnline unter 
Tel. 050 233 790.

Steuererklärungen in Papier-
form bis längstens 30. April 
2024 dem Finanzamt zu über-
mitteln. Dies gilt auch für 
einkommensteuerpflichtige 
Lohnempfänger. Dazu zählen 
nichtselbständiger Nebener-
werb und Bauernpensionisten.
In begründeten Einzelfällen 
kann man um Verlängerung 
der Abgabe ansuchen. 
Die Formulare Komb 24, Komb 
25 und Komb 26 sind auszu-
füllen, aber nur über Aufforde-
rung dem Finanzamt vorzule-
gen. 

Übermittelt man die Steuerer-
klärung elektronisch im Weg 
von FINANZOnline, verlän-
gert sich die Frist bis Ende Juni 
2024. Da der 30. Juni auf einen 
Sonntag fällt, endet die Abga-
befrist am 1. Juli.
Die elektronische Übermitt-
lung ist grundsätzlich dann 
zwingend vorgesehen, wenn 
der Steuerpflichtige über einen 
Internetanschluss verfügt und 
er wegen Überschreitens der 
Umsatzgrenze zur Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldun-
gen verpflichtet ist.

Welche Grenzen bei der 
Voll- und Teilpauschalie-
rung für die Veranlagung 
für das Kalenderjahr 2023 
gelten, erfahren Sie im 
Beitrag.

5.
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Die wichtigsten Formulare
E 1 – Einkommensteuererklä-
rung personenbezogen

E 1c – Beilage zur Einkommen-
steuererklärung E1 für Einzel-
unternehmer und Einzelunter-
nehmerinnen mit pauschalier-
ten Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft

E 2 – Ausfüllhilfe zur Einkom-
mensteuererklärung

E 3 – Antrag auf Erstattung der 
Kapitalertragsteuer für Zinsen

E 4 – Antrag auf den Mehrkind-
zuschlag

E 6 – Erklärung der Einkünfte 
von Personengesellschaften/ 
-gemeinschaften
Ergebnis unter anderem aus 
der Beilage E 6c, wobei für jede 
Einkunftsart jeweils ein For-
mular E 6 auszufüllen ist. Be-
wirtschaftet, zum Beispiel ein 
Ehepaar gemeinsam einen 
landwirtschaftlichen Betrieb 
und erzielt gemeinsam Ein-
künfte aus Vermietung und 
Verpachtung, dann ist für die 

Land- und Forstwirtschaft das 
Formular E 6c und E 6 auszufül-
len und für die Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung 
das Formular E 6b und E 6.

E 6c – Beilage zur Feststellungs-
erklärung (E 6) für pauschalier-
te Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft für Personen-
gesellschaften und -gemein-
schaften

E 6-Erl – Ausfüllhilfe zu E 6, E 
6c und anderen

E 11 – Beilage für Einkünfte aus 
einer Beteiligung an einer Per-
sonengesellschaft/Personenge-
meinschaft
Von jeder beteiligten Person ist 
zur Angabe des Gewinnantei-
les ein eigenes Formular E 11 
auszufüllen.

E 30 – Erklärung zur Berück-
sichtigung beim Arbeitgeber: 
Alleinverdienerabsetzbetrag, 
Alleinerzieherabsetzbetrag, Fa-
milienbonus Plus, behinde-
rungsbedingte Freibeträge für 
außergewöhnliche Belastun-

gen und erhöhter Pensionis-
tenabsetzbetrag

L 1 – Erklärung zur Arbeitneh-
merveranlagung und/oder An-
trag auf Erstattung des Allein-
verdiener-/Alleinerzieherab-
setzbetrages und Berücksichti-
gung des Kindermehrbetrags

L2 – Ausfüllhilfe für das For-
mular L 1 – Erklärung zur Ar-
beitnehmerveranlagung

L 1ab – Beilage zum Formular 
L 1 oder E 1 für außergewöhn-
liche Belastungen

L 1d - Beilage zum Formular L 
1, E 1 oder E 7zur besonderen 

Für pauschalierte Landwirte können im Wesentlichen die folgenden Formulare von Bedeutung sein.

Die Formulare und amtlichen Aus-
füllanleitungen kann man auch un-
ter bmf.gv.at im Bereich Formulare 
herunterladen – ausgenommen die 
Formulare L 1, L 1ab, L1d, L 1k und 
L 1k-bF. Foto: rupbilder/stock.adobe.com

Berücksichtigung von Sonder-
ausgaben

L1d-Erl - Ausfüllhilfe zur Bei-
lage L 1d

L 1k – Beilage zum Formular 
L 1 oder E 1 für Familienbonus 
Plus, Unterhaltsabsetzbetrag, 
außergewöhnliche Belastun-
gen für Kinder oder Nachver-
steuerung des Arbeitgeberzu-
schusses für Kinderbetreuung

L 1k-bF – Beilage zum Formu-
lar L 1 oder E 1 für Familienbo-
nus Plus in besonderen Fällen

L 1k-bF-Erl– Ausfüllhilfe zur 
Beilage L 1k-bF

Unsere Bauern. Verlass di drauf.

Damit Sie immer
auf dem Laufenden sind!
noe.lko.at
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Frühlingshafte Fliederprimel
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Im März

von Johannes Käfer 
Obmann der Gärtnervereinigung NÖ

Blütenstände deutlich über die 
mittelgrün gefärbten Blätter er-
heben. Die Blütenfarben rei-
chen von weiß, rosa und altro-
sa, über pink und violett bis hin 
zu rot. Diese Pflanze trägt nicht 
umsonst den Namen Flieder-
primel, hat sie doch herrlich 
duftende Blüten. 
Bei guter Pflege bringt sie schö-
ne Farbtupfer in kühle Zimmer.

DI Christian Kornherr

Die Fliederprimel (Primula 
malacoides) ist auch als Braut-
primel bekannt. Die ursprüng-
lich aus China stammende Pri-
mel-Art ist einjährig. Bei den 
heimischen Gärtnerinnen und 
Gärtnern ist sie immer zu Jah-
resbeginn erhältlich. In unse-
ren Breitengraden schmückt 

sie als Zimmerpflanze unse-
re Wohnräume. Ihr Standort 
sollte hell sein und idealerwei-
se eine Temperatur von 10 bis 
15 °C aufweisen. Je kühler sie 
steht, umso länger halten ihre 
Blüten. Sie benötigt stets einen 
feuchten Topfballen, verträgt 
jedoch keine Staunässe. Gie-
ßen Sie daher erst, wenn das 
Substrat oberflächlich abge-

trocknet ist und leeren Sie nach 
dem Gießen das überschüssige 
Wasser aus Untersetzern oder 
Übertöpfen weg.
Die Blätter der Brautprimel 
sind langgestielt und behaart, 
wobei der Rand gezähnt und 
gelappt ist. Ihr Wuchs ist stau-
denartig. Die Blüten befinden 
sich auf längeren Blütenstielen, 
wodurch sich die quirlartigen 

Ihre unzähligen Blüten bringen schon zeitig im Jahr frische Farbe ins Haus. 

Eine To Do Liste für den März ist nicht so ein-
fach, weil es einerseits schon richtig frühlings-
haft sein kann und andererseits noch sehr win-
terlich. Nehmen wir jene Tätigkeiten, die Sie auf 
jeden Fall erledigen können. Wenn die Tempera-
turen im Plus sind, können Sie jederzeit die Obst-
bäume schneiden. Der sogenannte Erhaltungs-
schnitt ist besonders wichtig für die Gesundheit 
von Bäumen und Früchten. Wenn Sie die späten 

Himbeeren noch nicht geschnitten haben, dann 
ist jetzt noch Gelegenheit. Die Aussaat von To-
maten und Paprika erfolgt auch im März. Zum 
Keimen der Samen wählen Sie einen sehr war-
men Platz mit bis zu 28 °C. Ragen die Keimlin-
ge aus der Erde, sollte die Temperatur auf knapp 
unter 20 °C reduziert werden. Bei hohem Licht-
angebot kann es wärmer sein, bei weniger Licht 
etwas kühler. So bleiben die Pflanzen kompakt.

Gartentipp
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FR, 1. Tag der Komplimente

FR, 8. Weltfrauentag

MI, 20. Weltglückstag

DO, 21. Gegen Rassismus

DO, 21. Tag des Waldes

DO, 21. Tag des Tatoos

MO, 25. Vollmond
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Im Kalender

Woran liegt es, dass sich viele 
Frauen zu wenig mit ihrer Fi-
nanzplanung generell und ihrer 
eigenen Absicherung im Alter 
beschäftigen? Wo sehen Sie An-
sätze, dies zu ändern? 
Frauen ist die finanzielle Ab-
sicherung der Kinder und der 
Familie besonders wichtig. 
Dabei wird die Absicherung 
und Vorsorge der eigenen Per-
son aber leider oftmals eher 
nachrangig behandelt, ob-
wohl dies ein entscheiden-
des Thema ist. Hier wollen 
wir ein größeres Bewusstsein 
schaffen. Frauen durchleben 
oftmals sehr unterschiedli-
che Lebensphasen, die auch 
von Mehrfachrollen, wie etwa 
als Mutter und Familienma-
nagerin, die auch im Berufs-
leben steht, gekennzeichnet 
sind. Es zeigt sich, dass Frauen 
sehr oft viele Lebensbereiche 
jonglieren – von familiären 
Verpflichtungen, Kinder-
erziehung und Pflege bis zur 
Übernahme von ehrenamtli-
chen Tätigkeiten. Das Thema 
Vorsorge rückt häufig in den 
Hintergrund. Sehr oft wird 
die Regelung der finanziellen 
Angelegenheiten ausschließ-
lich den Männern überlassen. 
Hier gilt es, unbedingt selbst 
aktiv zu werden und Know-
how aufzubauen, gerade 
wenn Frauen über viele Jahre 
in Teilzeit arbeiten und da-
durch relativ wenig Pension 
erwarten können, oder auch 
für den Fall, dass es zu einer 

Martina Wolf 
LK Österreich

Fakt ist: Die Mehrheit der Frau-
en in Österreich wird eine 
niedrigere Pension erhalten 
als ihre männlichen Partner. 
Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig. Hauptsächlich lassen sie 
sich daran festmachen, dass 
Frauen sehr oft in weniger gut 
bezahlten Berufen tätig sind, 
für gleiche Arbeit um 13 Pro-
zent weniger Gehalt erhalten 
als ihre männlichen Kollegen 
und einen großen Anteil an 
nicht entlohnter Care-Arbeit 
ausüben. Frauen müssten sich 
also bereits früh Gedanken 
über ihre Finanzen machen, 
damit sie der Frage: „Wird mei-
ne Pension für einen angeneh-
men Lebensabend reichen?“ 
gelassen begegnen können.  

Doch Mitzwanzigerinnen be-
schäftigen sich in den seltens-
ten Fällen mit ihrer Rente. Sind 
fünfzigjährige Frauen zu spät 
dran, um sich noch einen fi-
nanziellen Polster zu schaffen? 
Darüber haben wir mit Wal-
traud Perndorfer, Geschäftsbe-
reichsleitung der Privat Bank 
der Raiffeisenlandesbank OÖ 
AG, gesprochen.

Frau Perndorfer, gehen – Ihrer 
langjährigen Erfahrung nach – 
Frauen anders mit Finanzthemen 
um als Männer?
Perndorfer: Aus vielen per-
sönlichen Beratungsgesprä-
chen wissen wir, dass Frauen 
möglicherweise langfristige-
re Anlageziele verfolgen und 
weniger risikofreudig sind 
und dass sich das in konser-
vativeren Anlagestrategien 
widerspiegelt.

Direktvermarkter 
auf einen Blick
Die Broschüre „Mein regionaler 
Einkaufsführer“ stellt die „Gutes 
vom Bauernhof“-Betriebe in Nie-
derösterreich und Wien vor. Die 
übersichtliche Gliederung nach 
Bezirken erleichtert die Orien-
tierung. „Gutes vom Bauernhof“ 
steht für qualitativ hochwertige 
Lebensmittel bäuerlicher Her-
kunft und dient als verlässliche 
Orientierungshilfe beim Einkauf.  
Den Einkaufsführer gibt es kosten-
los unter 05 0259 26500 oder 
direktvermarktung@lk-noe.at.
Mobile User finden mit der 
Schmankerl-Navi-App zu den Be-
trieben ihres Vertrauens. Weitere 
Informationen zu den Betrieben 
können auch direkt auf der Web-
site gutesvombauernhof.at abge-
rufen werden.
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Frauen, macht 
mehr aus  
eurem Geld
Ein Interview mit Finanzexpertin Waltraud Perndorfer 
zeigt, wie wichtig es für Frauen ist, sich frühzeitig mit der 
Finanzplanung auseinanderzusetzen. Des Weiteren gibt 
sie Tipps, worauf man als Laie besonders achten sollte. 

Frauen sollten bis zum siebten Lebensjahr eines Kindes an die Möglichkei-
ten des Pensionssplittings denken. Foto: pixabay
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Bäuerliches Sorgentelefon  
Tel. 0810/676 810  
www.lebensqualitaet-bauernhof.at

HOF.

 
von unserem Mitarbeiter 
DI Josef Stangl, MA 
Dipl. Lebens- und Sozialberater 
Eingetragener Mediator 
Tel. 05 0259 362

Es geht wieder los!

Die Vegetation übernimmt mit den nötigen Arbeiten für An-
bau und Wachstum wieder die Hoheit über den Arbeitsalltag. 
Mit der Dringlichkeit vieler Arbeiten steigt auch die Gefahr, 
in eine Getriebenheit zu fallen. Das Erleben von „zu viel“ be-
stimmt unsere Gesellschaft und zunehmend auch die Arbeits-
situation vieler Bäuerinnen und Bauern. Was hilft uns aber, bei 
allen Notwendigkeiten, im guten und gesunden Maß zu blei-
ben? Es ist wichtig, zu wissen, wofür wir arbeiten. Ziele geben 
der Arbeit eine Richtung und das Erleben von Sinn macht uns 
widerstandsfähig – auch, wenn es einmal enger wird. Fried-
rich Nietzsche hat es so ausgedrückt: „Wessen Leben ein War-
um hat, der kann fast jedes Wie ertragen“. Sinn und Ziel lassen 
sich schwer im arbeitsreichen Alltag finden. Dazu braucht es 
manchmal Abstand und Zeit, um sich und die Arbeit wieder 
auf eine „Sinn-volle“ Spur zu bringen. Kennen Sie das auch? 
Wir sind in Gedanken oft schon beim nächsten Schritt, beim 
nächsten Tag, beim nächsten Projekt. Dabei kann das bewuss-
te Konzentrieren auf das, was jetzt wichtig ist, der gegenwär-
tigen Arbeit viel mehr Ruhe und Qualität geben. Das ist auch 
der Ansatz der „Achtsamkeit“, den Betroffene von Burnout in 
Kuraufenthalten lernen. Viel wichtiger wäre, erst gar nicht in 
die Überlastung zu kommen, wozu auch einfache Methoden 
helfen: Konzentrieren Sie sich täglich eine Minute ganz auf die 
Atmung – am besten draußen und in der Sonne. Sie werden im 
Laufe der Zeit eine Beruhigung Ihres Gedankenkarussells mer-
ken. Präsenz ist der wichtigste Schlüssel, um aus Getrieben-
sein, Sucht, Stress und Angst auszusteigen. Das hat der mittel-
alterliche Mystiker Meister Eckhart so schön zusammengefasst: 
„Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige. Immer ist 
der wichtigste Mensch der, der dir gerade gegenübersteht. Im-
mer ist die wichtigste Tat die Liebe.“  

Innehalten
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Trennung kommt und sich 
die finanzielle Lage dadurch 
verschlechtert. 

Mit welchem Alter sollte man 
beginnen, Maßnahmen zur Vor-
sorge zu treffen, und wie kön-
nen diese aussehen?
Je früher, desto besser! Bereits 
mit Eintritt in das Arbeitsleben 
sollte für das Thema Vorsorge 
ein fixer Betrag zurückgelegt 
werden, auch wenn es sich nur 
um kleine Summen handelt. 
Ich denke hier an Fondsspar-
pläne – über den langen Zeit-
raum profitieren Sie von den 
Zinsen und Zinseszinsen der 
Veranlagung. 

Wenige Jahre vor der Regelpen-
sion kann sich jede und jeder 
Versicherte die individuelle Pen-

sionshöhe unverbindlich berech-
nen lassen. Ist es dann bereits 
zu spät für Maßnahmen, um im 
Alter einen besseren finanziel-
len Polster zu haben?
Zu spät ist es in den seltensten 
Fällen, um Maßnahmen zur 
persönlichen Absicherung zu 
starten. Frauen sollten jeden-
falls rechtzeitig, d. h. bis zum 
siebten Lebensjahr eines Kin-
des, an die Möglichkeiten des 
Pensionssplittings denken, 
wenn Kinderbetreuungszeiten 
vorliegen. 

Spar- und Veranlagungsmög-
lichkeiten wirken wegen ihrer 
Komplexität auf viele Menschen 
abschreckend. Worauf sollte 
man als Laie dabei besonders 
achten? 
Ein guter Überblick steht am 
Beginn jeder Veranlagung. Ver-
schaffen Sie sich diesen über 
Tutorials im Internet, besu-
chen Sie Vorträge zum Thema 
oder wenden Sie sich an den 
Bankberater Ihres Vertrauens, 
um die bestmögliche Art der 
Vorsorge für sich zu finden. 
Nur kaufen, was man versteht!

 
Gibt es Anlageformen, zu denen 
Frauen besonders gerne greifen?
Tatsächlich investieren viele 
Frauen in eher konservative 
Anlageformen wie etwa das 
Sparbuch. Die Anzahl der Frau-
en, die sich für ihre Zukunft fi-
nanziell absichern wollen und 
Wertpapiere kaufen, wächst 
allerdings kontinuierlich. 

Was würden Sie als Finanzex-
pertin Ihren Geschlechtsgenos-
sinnen raten?
Die Vorsorge sollte idealerwei-
se so früh wie möglich be-
ginnen. Je früher Sie mit der 
finanziellen Vorsorge starten, 
desto mehr Zeit haben Ihre 
Investitionen, Zinseszinsen 
zu generieren, und desto ein-
facher wird es, langfristige 
Finanzziele zu erreichen. Di-
versifizieren Sie Ihre Inves-
titionen über verschiedene 
Anlageklassen (Aktien, Anlei-
hen, Immobilien). Prüfen Sie 
Lebens-, Kranken- und Berufs-
unfähigkeitsversicherungen, 
um sich vor finanziellen Risi-
ken zu schützen.
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Mit der Vorsorge 
sollte man so 
früh wie möglich 
starten, um lang-
fristige Finanzziele 
zu erreichen.
Waltraud Perndorfer

Foto: pexels
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Praxisnah: Mach eine Lehre 
in der Land- & Forstwirtschaft

Eine Lehre in der Land- & Forst-
wirtschaft ist sowohl nach der 
Pflichtschule als auch im An-
schluss an eine Landwirtschaft-
liche Fachschule, als sogenann-
te Zweitlehre, möglich. Nach 
der Ausbildung am Lehrbetrieb 
und dem Besuch der Berufs-
schule schließen die jungen 
Menschen mit der Facharbei-
terprüfung ab. Die ausgebilde-
ten Lehrlinge können dann als 
Fachkraft eine qualifizierte be-
rufliche Tätigkeit übernehmen 
und sie können in dieser Sparte 
die Meisterprüfung ablegen. 
Die Berufsausbildung findet 
unter Bedingungen des wirkli-
chen Arbeitslebens statt, meist 
an Maschinen und Einrich-
tungen, die dem modernsten 
Stand der Technik entspre-
chen. In der Lehrlingsausbil-
dung wird höchstes Augen-
merk auf die Vermittlung prak-
tischer Fertigkeiten gelegt. Die 
Ausbilderinnen und Ausbilder 
stehen am Betrieb mitten im 
Arbeitsleben und sind daher 
ständig mit neuen technischen 
und wirtschaftlichen Anforde-
rungen konfrontiert und kön-
nen ihr Wissen unmittelbar an 

ihre Auszubildenden weiterge-
ben. Durch das gemeinsame 
Lernen mit anderen Lehrlin-
gen in der Berufsschule erwer-
ben die Jugendlichen wichtige 
soziale Kompetenzen.
Lehrlinge dürfen nur in einem 
anerkannten Lehrbetrieb von 
einem anerkannten Lehrbe-
rechtigten ausgebildet werden. 
Dies kann auch der elterliche 
Betrieb (Heimlehre) sein, wenn 
die gesetzlichen Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Als Ausbilder 
kommen sowohl Facharbeiter 
als auch Meister in Frage, wo-
bei Facharbeiter einen 40-stün-
digen Lehrgang absolvieren 
müssen. 

Nach der Pflichtschule

Die Lehre dauert drei Jahre. In 
jedem Lehrjahr wird der Lehr-
ling für zehn Wochen in die 
Berufsschule einberufen. Die 
Berufsschule ergänzt die prak-
tische Ausbildung am Betrieb 
um die theoretischen Fach-
kenntnisse. Darüber hinaus 
werden zusätzliche Inhalte wie 
Betriebswirtschaft, Marketing, 
EDV, Englisch und Persönlich-

keitsbildung vermittelt. Die Be-
rufsschule befindet sich für alle 
Fachrichtungen der Landwirt-
schaft am Edelhof bei Zwettl, 
die Berufsschule für Gartenbau 
ist in Langenlois.

Anschlusslehre

Für künftige Betriebsüberneh-
mer mit mehreren betrieb-
lichen Schwerpunkten bie-
tet sich die Zweitlehre an. Der 
Lehrling kann diese am elter-
lichen Betrieb oder auf einem 
Fremdbetrieb absolvieren und 
dabei einen weiteren Beruf mit 
der Facharbeiterprüfung ab-
schließen. Für diese Anschluss-
lehre werden meist zwei Jahre 
der ersten Lehre angerechnet. 
Daher dauert diese nur noch 
ein Jahr. Nach der landwirt-
schaftlichen Lehre bieten sich 
beispielsweise Anschlussleh-
ren in der Forstwirtschaft, im 
Weinbau oder im ländlichen 
Betriebs- und Haushaltsma-
nagement an. Zur Vorbereitung 
auf die Facharbeiterprüfung 
gibt es Berufsschullehrgänge.

Integrative Ausbildung

Die integrative Berufsausbil-
dung ermöglicht Personen mit 
persönlichen Vermittlungs-
hindernissen eine Eingliede-
rung in das Berufsleben samt 
Lehrabschluss. Die um ein bis 

zwei Jahre verlängerte Lehrzeit 
bietet mehr Zeit für die Ver-
mittlung der Ausbildungsin-
halte und einen zusätzlichen 
Berufsschulbesuch. 

Finanzielles

Die Lehrlingsentschädigung 
ist im jeweiligen Kollektivver-
trag geregelt. Bei bäuerlichen 
Betrieben in NÖ beträgt die 
Lehrlingsentschädigung im 
ersten Lehrjahr 810,91 Euro, 
im zweiten 1.132,58 Euro und 
im dritten 1.456,51 Euro. Es 
gibt auch finanzielle Vortei-
le. Der Lehrling erhält diver-
se Lehrlingsunterstützungen 
wie zum Beispiel das blaugel-
be Schulstartgeld. Auch die Fa-
milienbeihilfe wird länger ge-
währt. Der Lehrbetrieb kann 
die Lehrbetriebsförderung in 
Anspruch nehmen. Die Basis-
förderung für bäuerliche Be-
triebe beträgt im ersten Lehr-
jahr 2.432 Euro, im zweiten 
2.265 Euro und im dritten 
1.456 Euro.
Für weitere Informationen 
steht die NÖ Land- und forst-
wirtschaftliche Lehrlings- und 
Fachausbildungsstelle (LFA) 
bei der Landwirtschaftskam-
mer NÖ gerne zur Verfügung. 
Tel. 05 0259 26401, E-Mail: 
lfa@lk-noe.at. Weitere Infos  
finden Sie auch im Web unter 
lehrlingsstelle.at.

Vom landwirtschaftlichen Facharbeiter über eine Lehre  
im Feldgemüsebau oder in der Bienenwirtschaft bis hin 
zum Forstfacharbeiter – Jugendliche können zwischen 
15 Lehrberufen in der Land- und Forstwirtschaft wählen 
und dabei eine fundierte Ausbildung absolvieren. 

Fo
to

: a
gr

ar
fo

to
.c

om

Lehrberufe
	� Landwirtschaft

	� Weinbau & Kellerwirtschaft

	� Forstwirtschaft

	� Pferdewirtschaft

	� Gartenbau

	� Feldgemüsebau

	� Geflügelwirtschaft

	� Bienenwirtschaft

	� Fischereiwirtschaft

	� Forstgartenwirtschaft & Pflege

	� Obstbau & Obstverwertung

	� Molkerei & Käserei

	� Landw. Lagerhaltung

	� Biomasse & Bioenergie

	� Ländliches Betriebs- & 
Haushaltsmanagement
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Onlinekurs: Einschränkung 
ertragssteigernder Betriebsmittel

top oder ein Tablet mit Brow-
ser sowie Breitbandinternet 
(mind. 4 Mbit/s Download) 
und einen Lautsprecher.

Nach der Kursanmeldung er-
halten Sie Ihre persönlichen 
Zugangsdaten für die Lernplatt-
form eLFI. Damit ist der Kurs 
zwölf Monate lang verfügbar. 
Nach erfolgreichem Abschluss 
können Sie Ihre Teilnahmebe-
stätigung selbst ausdrucken. 
Kosten: 30,00 Euro pro Person.

In diesem Kurs erhalten Sie 
wichtiges Wissen zur ÖPUL 
2023 Maßnahme „Einschrän-
kung ertragssteigernder Be-
triebsmittel (EEB)“. Sie können 
diesen Onlinekurs orts- und 
zeitunabhängig von zu Hause 
aus am Computer absolvieren.
Die Inhalte sind:
	� Stickstoff Allgemein: Be-

deutung, Aufgaben und ver-
schiedene Bindungsformen, 
Leguminosen als Stickstoff-
lieferanten sowie Umwelt-
wirkungen von Stickstoff
	� Stickstoff aus Wirtschafts-

dünger: Nährstoffe & Nähr-
stoffgehalte, Stickstoffanfall 
aus der Tierhaltung, Ober-
grenze aus der Maßnahme 
„EEB“ und Berechnung mit-
tels LK Düngerrechner
	� Pflanzen im Dauergrünland: 

Grünlandpflanzen und Ein-
flüsse auf die Artenzusam-
mensetzung sowie ausge-
wählte Zeigerpflanzen und 
relevante Futtergräser
	� Düngung im Dauergrünland: 

Düngungsmanagement, Er-
tragslagen im Grünland und 

Feldfutterbau, standortange-
passte Landwirtschaft durch 
„Abgestufte Wiesennutzung“
	� Reduktion Ammoniakverlus-

te: Verlustquellen in der Rin-
derhaltung und deren Reduk-
tionsmöglichkeiten

Der Onlinekurs wird mit drei 
Weiterbildungsstunden für die 
ÖPUL 2023 Maßnahme „Ein-
schränkung ertragssteigernder 
Betriebsmittel“ angerechnet. 
Für den Kurs brauchen Sie le-
diglich einen Computer/Lap-

Foto: Wolfgang Spitzbart - stock.adobe.com

Foto: Georg Pomaßl

Einsparungspotentiale für 
Ackerbau- und Grünlandprofis
Die Maschinenkosten machen einen wesentlichen Anteil der Produktionskosten 
aus. An welchen Schrauben Sie drehen können, um diese Kosten zu senken und 
gleichzeitig den Boden zu schonen, erfahren Sie in diesem Seminar: Maschinen-
einstellungen, Bearbeitungszeitraum, Reifenfülldruck oder Bearbeitungstiefe.

Referenten: Ing. Robert Diem, Ing. Christoph Wolfesberger, Ing. Christoph Berndl, 
und Ing. Hans Gerhard Gnauer (Landwirt)
Termin: 12. April 2024, 9.00 bis 16.30 Uhr
Kosten: 75 Euro pro Person (inkl. Kursunter-
lagen und Pausenverpflegung)

Anmeldung und Information unter der
Tel. 05 0259 29200 oder unter lk-technik.at.

Kurstipp von der LK-Technik Mold

Weitere Bildungsangebote & Informationen auf noe.lfi.at

Neu-/Quereinstieg 
in Landwirtschaft

Sie steigen neu in die Landwirt-
schaft ein und benötigen ver-
tiefende Informationen? Sie sind 
Hofnachfolger und wollen bereits 
Gelerntes auffrischen und Aktuel-
les zur Investitionsförderung und 
zur Erstniederlassungsprämie 
erfahren? Dann sind Sie hier ge-
nau richtig. In diesem eintägigen 
Seminar werden rechtliche und 
allgemeine Grundlagen für Neu- 
und Quereinsteiger in die Land-
wirtschaft erläutert. Sie erhalten 
einen Überblick über die Be-
triebsgründung inkl. Fördermög-
lichkeiten sowie über die Abgren-
zung zwischen Landwirtschaft 
und Gewerbe. Weitere Themen 
sind die Voraussetzungen für 
eine Bauführung im Grünland, 
die Erfordernisse im Grundver-
kehr sowie die unterschiedlichen 
Gewinnermittlungsarten Darüber 
hinaus werden wichtige betriebs-
wirtschaftliche Kennzahlen er-
läutert.
Do, 4. April, 9 bis 16 Uhr
St. Pölten, LK NÖ 
Kosten: 45 Euro pro Person 

Tiergesundheit 
auf der Weide

So schön ein Weidesommer für 
unsere Tiere sein kann, so gilt es 
auch manche Herausforderun-
gen zu meistern. Dieses Webinar 
gibt einen Überblick über häufige 
Gesundheitsprobleme auf der 
Weide. Sie lernen, Symptome zu 
erkennen und richtig einzuschät-
zen. So können Sie entscheiden, 
ob ein Tierarzt hinzugezogen 
werden muss. Außerdem werden 
Heilpflanzen und Homöopathie 
besprochen.
Di, 12. März, 19.00 – 21.30 Uhr, 
zu Hause am PC

Foto: Stevanovic Igor - stock.adobe.com
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108 tolle Projekte 
präsentiert

Im Jänner findet bei der Landju-
gend traditionell die Präsentation 
der Projektmarathon-Ergebnis-
se aus dem Vorjahr statt. Dabei 
zeigten die einzelnen Gruppen 
einer hochkarätig besetzten Jury, 
was sie geleistet haben. Durch 
die erfreulich hohe Anzahl an 
teilnehmenden Gruppen muss-
ten die Vorstellungen wieder auf 
zwei Termine aufgeteilt werden. 
Am 22. Jänner präsentierten die 
Gruppen des Wald-, Wein- und 
Industrieviertels ihre großartigen 
Projekte, neun Tage später waren 
schließlich die Gruppen aus dem 
Mostviertel dran.
Die Projektprämierung findet 
schließlich am 16. März am  
„Tag der Landjugend“ in Wiesel-
burg statt.

Gerüstet fürs neue Arbeitsjahr

Sportbegeistert durch den Winter

So wie jedes Jahr kamen die 
Bezirksleitungen aller Landju-
gend-Bezirke Niederösterreichs 
auch heuer wieder in der Land-
wirtschaftskammer NÖ zu-
sammen, um  ihre Generalver-
sammlung abzuhalten.
Knapp 200 Funktionärinnen 
und Funktionäre aus allen vier 
Vierteln wählten dabei ihren 
neuen Landesvorstand. Zu-
erst wählten die Bezirksleitun-
gen ihr jeweiliges Viertels team 

bestehend aus zwei Burschen 
und zwei Mädels. Diese Teams 
bilden den Landesvorstand. Im 
Anschluss wählte der Landes-
vorstand die neue Landeslei-
tung aus seinen Reihen.
Die Bekanntgabe der Landes-
leitung und die offizielle Über-
gabe an den neuen Landes-
vorstand erfolgen traditionell 
beim „Tag der Landjugend“ in 
Wieselburg. Dieser findet heu-
er am 16. März statt.

lerisches Talent unter Beweis 
zu stellen. Beim Landesent-
scheid Hallenfußball traten 
15 Teams mit über 100 Spie-
lern gegeneinander an. Ein ei-
gener Mädels-Entscheid kam 
diesmal leider nicht zustande. 
Den Siegerpokal konnte sich 
Grammatneusiedl vor Yspertal 
und Reinsberg-Gresten holen. 
Mit rund 70 motivierten Land-

Zu einem attraktiven Pro-
gramm für die Jugend am Land 
gehören  auch Sportwettbewer-
be und so fanden kürzlich die 
Landesentscheide Hallenfuß-
ball und Hallenvolleyball statt.
Ende Jänner ging es in der 
Sporthalle des Stiftsgymnasi-
ums Melk zur Sache. Aus ganz 
Niederösterreich reisten Land-
jugendliche an, um ihr fußbal-

Sprenghofen holte sich den Lan-
dessieg im Volleyball. Foto: LJ NÖ

jugendmitgliedern ging es 
dann im Februar gleich weiter. 
Beim Landesentscheid Hallen-
volleyball waren acht gemisch-
te Gruppen mit ihren besten 
Volleyballern vertreten. Nach 
sechs Stunden voll mit span-
nenden Matches standen die 
Sieger fest. Das Team Sprengho-
fen sicherte sich vor Aschbach 
und Wolfsbach den 1. Platz.

Der alte und neue Landesvorstand der Landjugend NÖ. Foto: Pomaßl/LK NÖ

Landjugend wählte ihren neuen Landesvorstand.

Bezirksfunktionäre bildeten sich weiter 
Die kalte Jahreszeit ist ideal für Teambuilding und Weiterbildung. Bei den Funktionärswochenen-
den aller vier Vierteln standen daher Kennenlernen und Weiterbildung am Programm. Das schafft 
eine gute Basis für die Zusammenarbeit und die Funktionäre können sich über die Bezirksgrenzen 
hinweg vernetzen. Landesweit wurden so rund 140 Verantwortungsträger erreicht. Dabei setzten 
das Most- und das Waldviertel auf Rhetorikinhalte, im Weinviertel stand ein Outdoorseminar am 
Programm und das Industrieviertel sprach über richtige Sitzungsführung und Projektmanagement.

Foto: LJ NÖ
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Beantragte Flächen nicht-
landwirtschaftlich genutzt
Gewisse Melde- und Korrekturnotwendigkeiten sind zu beachten      SEITE 57

Qualitätsstufen-System für Tierhaltung
Haltungsform, Herkunft und Qualität auf AMA-Gütesiegelbasis

Die österreichische Nutztier-
haltung geht geschlossen in die 
Transparenz-Offensive: Eine 
Kombination aus Haltungs-
form, Herkunft und Qualität 
soll künftig in Form eines Qua-
litätsstufen-Systems auf tieri-
schen Produkten sichtbar wer-
den, beginnend im Lebensmit-
teleinzelhandel. Darauf haben 
sich alle großen Tierhaltungs-
verbände unter dem Dach der 
Nutztierhaltung Österreich 
(NTÖ) und alle Präsidenten 
der Landwirtschaftskammern 

nach intensiven Gesprächen 
geeinigt. Die Agrarmarkt Aust-
ria (AMA) Marketing, die als 
gemeinsame Umsetzungsplatt-
form vorgesehen ist, unter-
stützt diesen Plan. 

Das Ziel ist es, eine bessere 
Wahlmöglichkeit für Konsu-
mentinnen und Konsumenten 
zu schaffen, sie für mehr Tier-
wohl zu gewinnen und eine 
bessere Lebensgrundlage für 
die heimischen Bauernfami-
lien zu erreichen. In Deutsch-
land gibt es ein derartiges Sys-

tem bereits seit 2019 – derzeit 
noch auf freiwilliger Basis, ab 
2025 (beginnend bei Schwei-
nefleisch) gesetzlich verpflich-
tend. Teile des Handels setzen 
dies bereits jetzt um. 

Im nächsten Schritt soll nun 
die AMA Marketing bis zum 
Sommer konkrete Umsetzungs-
schritte für ein zertifiziertes 
und unabhängig kontrolliertes 
System erarbeiten. Dazu sind 
Gespräche mit dem Handel und 
weiteren Beteiligten der Wert-
schöpfungskette vorgesehen.

Qualitätsstufensys-
tem unverzichtbar

Josef Moosbrugger 
Präsident der LK Österreich

Was sich in Deutschland aus-
gehend von Politik und Handel 
in puncto Haltungskennzeich-
nung entwickelt hat, bringt 
auch Österreich massiv unter 
Zugzwang. Unsere Molkereien, 
die Milch in die Bundesrepub-
lik liefern wollen, sind vor die 
Tatsache gestellt worden, dass 
sie eine Haltungsformenkenn-
zeichnung als Vorgabe erfüllen 
müssen, um nicht ausgelistet zu 
werden. Molkereien und AMA 
mussten daher ein Stufenmo-
dell erarbeiten, in dem unsere 
Haltungsformen bestmöglich 
abgebildet sind. 
Auch hierzulande lässt der Han-
del nicht locker und fordert 
zunehmend eine Haltungsfor-
menkennzeichnung. Gemein-
sam mit der gesamten Nutztier-
haltung bzw. allen Verbänden 
haben wir uns daher entschlos-
sen, in die Offensive zu gehen 
und die AMA aufzufordern, 
aufbauend auf dem AMA-Güte-
siegel ein Qualitätsstufensystem 
zu entwickeln. Für uns ist aber 
unverzichtbar, dass Herkunft, 
Haltung und Mehrwert der 
heimischen Produktion zusam-
men abgebildet werden. Wir 
wollen die Regeln marktorien-
tiert selber entwickeln, damit 
nicht wieder andere über unse-
re Köpfe hinweg entscheiden 
und Geschäfte machen. Unsere 
Landwirtschaft muss vielmehr 
mit am Tisch sitzen und klare 
Bedingungen stellen – auch in 
puncto Abgeltung. 
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Mit der neuen Gesund-
heitsaktion „Gemeinsam 
lächeln“ haben Kunden 
der Sozialversicherung der 
Selbständigen (SVS) gut 
lachen: Versicherte, die 
2024 zum Zahnarzt gehen, 
sorgen nicht nur für ein 
gesundes Lächeln, sondern 
können sich auch einen 
Bonus von 100 Euro holen.

Gesunde Zähne sind nicht 
nur schön anzusehen. Sie sind 
auch wichtig für die allgemei-
ne Gesundheit, für Wohlbefin-
den und Lebensqualität. Denn 
wer regelmäßig zum Zahnarzt 
geht, beugt langwierigen und 
kostenintensiven Behandlun-
gen vor. Als Gesundheitsversi-
cherung hat die SVS ein großes 
Ziel: Kunden zu einem gesun-
den Lebensstil zu motivieren 
und Erkrankungen präventiv 
vorzubeugen. Umfangreiche 
Initiativen und ein attraktives 
Anreizsystem sollen Eigenin-
itiative, Eigenverantwortung 
und Gesundheitskompetenz 
stärken. Etablierte Angebote 
wie der SVS Gesundheitshun-
derter, der Gesundheits-Check 

Junior oder der SVS Sicher-
heitshunderter unterstreichen 
dieses Engagement.

Zahngesundheit  
im Fokus

Um den Vorsorgegedanken 
weiter zu fördern, setzt die SVS 
auf jährliche Schwerpunktak-
tionen und „belohnt“ dieje-
nigen, die Verantwortung für 
ihre Gesundheit übernehmen. 
In Fortführung dieser Tradi-
tion wurde 2024 die Gesund-
heitsaktion „Gemeinsam lä-
cheln“ gestartet. Dabei erhal-
ten alle SVS Kunden, die im 
Jahr 2024 zum Zahnarzt gehen, 
einmalig einen Bonus in Höhe 
von 100 Euro.

Die Initiative soll SVS Kun-
den zu regelmäßigen zahnärzt-
liche Kontrollen motivieren 
und so den Wandel zu einer 
effektiven Vorsorge im zahn-
medizinischen Bereich voran-
treiben.

Den Bonus von 100 Euro 
für den Besuch beim Zahnarzt 
können alle Kunden, die 2024 
bei der SVS krankenversichert 
sind und eine zahnärztliche 
Leistung in Anspruch neh-
men, erhalten – einmal für sich 

selbst und einmal 
für jeden an-
spr uc hsbe-
rechtigten 
A n g e h ö -
rigen. Um 
m i t z u m a -
chen, mel-
den sich Ver-
sicherte ganz 
einfach über 
svsGO, die di-
gitalen Services 
der SVS, für die 
Aktion an.

Anmelden  
über svsGO
– Mit der ID Aus-
tria in das svsGO 
Kundenportal ein-
loggen
– Teilnahme „Gemein-
sam lächeln“ bestätigen
– svsGO Nachrichten aktivie-
ren und Bankverbindung an-
geben

Nach dem Zahnarztbesuch 
wird der Bonus automatisch 
und ohne Antrag auf das Kon-
to, das bei der Anmeldung an-
gegeben wurde, ausbezahlt. 
Eine Anmeldung ist auch nach 
absolviertem Zahnarztbesuch 

möglich. Als Basis für die Aus-
zahlung dient die e-card, die 
beim Zahnarzt gesteckt, bzw. 
die eingereichte Honorarnote 
des Wahl- oder Privatzahnarz-
tes, die durch die SVS abgerech-
net wird.

Alle Infos unter  
svs.at/gemeinsamlaecheln

 Diese Seite entstand in Kooperation mit der SVS

svsGO: Der schnellste Draht zur Sozialversicherung der Selbständigen
Wege, Wartezeit und Nerven 
sparen: Mit svsGO, den digitalen 
Services der SVS, können Selbstän-
dige ihre Sozialversicherungsan-
liegen bequem, sicher und schnell 
erledigen. Damit bleibt Kunden der 
SVS mehr Zeit für die wichtigen 
Dinge im Leben: ihren Betrieb, 
ihre Familie, ihre Freizeit! Einzige 
Voraussetzung für die Nutzung ist 
die ID Austria.

Einfach, jederzeit und überall

	n Rechnungen einreichen

	nBeitragskonto im Blick  
behalten

	nBewirtschaftungsverhältnisse 
einsehen

	nBestätigungen downloaden

	n persönliche Daten aktualisieren

	nDokumente und Unterlagen 
sicher übermitteln

	nNachrichten direkt senden

	n e-Rezepte anzeigen

Tipp: Das Serviceangebot wird lau-
fend erweitert. Es steht im svsGO 
Portal über die SVS Website oder 
mit der svsGO App auch unter- 
wegs am Smartphone zur  

Verfügung. Weitere Infos  
unter svs.at/go 

SVS Gesundheitsaktion 2024  
„Gemeinsam lächeln“
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Die steigenden Wetterextre-
me infolge der globalen Erd-
erwärmung stellen eine wach-
sende Herausforderung für die 
Landwirtschaft dar. In diesem 
Kontext wird das Risikoma-
nagement immer entscheiden-
der. Frost, Hagel, Sturm, Über-
schwemmungen sowie zu-
nehmende Dürren bedrohen 
die Ernteerträge und die wirt-
schaftliche Stabilität landwirt-
schaftlicher Betriebe. 

Umfassende Produkt-
palette

Um sich gegen diese Unsi-
cherheiten zu wappnen, bietet 
die Österreichische Hagelversi-
cherung eine umfassende Pro-
duktpalette. Die Vielfalt reicht 
dabei von Obst- und Weinbau 
über Ackerbau, Gartenbau, Ge-
müsebau bis hin zur Grünland-
bewirtschaftung und Tierhal-
tung. Diese Versicherungen er-
möglichen es Landwirten, sich 

vor den finanziellen Auswir-
kungen von Wetterextremen 
zu schützen und somit ihre 
Existenzgrundlage zu sichern. 
Als Reaktion auf die zuneh-
menden Wetterextreme und 
das steigende Tierseuchenri-
siko wird die Versicherungs-
prämie mit 55 % von Bund 
und Ländern bezuschusst. Als 
Landwirt bezahlt man nur 45 % 
der Prämie, so bleibt die Ver-
sicherung auch für jeden Be-
trieb leistbar. Die Abwicklung 
der Prämienförderung erfolgt 
durch die Österreichische Ha-
gelversicherung.

Vorausschauendes Wirtschaften:  
Landwirte setzen auf Risikomanagement 

Weiterwirtschaften 
im Schadensfall

Sebastian Auernig 
Obmann Rinderzucht Austria

„In der Rinderhaltung ist immer 
wieder mit Ausfällen zu rechnen. 
Auch die Gefahr von Tierseuchen 
und Krankheiten wie TBC oder 
Rinderbrucellose ist nicht zu unter-
schätzen. Sowohl ein Ausbruch 
am eigenen Betrieb als auch in der 
Umgebung kann oft nicht verhindert 
werden. Damit Ertragsausfälle und 
beispielsweise auch die Milchent-
sorgungs- und -transportkosten 
nicht zur wirtschaftlichen Katas-
trophe werden, habe ich meinen 
Betrieb bei der ÖHV versichert. Mit 
der Rinderversicherung ist auch im 
Schadensfall ein Weiterwirtschaften 
möglich.“

Versicherung deckt 
Teil des Schadens

Matthias Hasiweder 
Landwirt aus Oberösterreich

„In den vergangenen Jahren war ich 
mit meinem Betrieb stark von der 
Dürre betroffen. Auch Hagel- und 
Sturmschäden – insbesondere 
beim Mais – waren immer wieder 
dabei. Nicht zu wissen, wie das 
Wetter im heurigen Jahr wird, ist ein 
bedrückendes Gefühl – man kann 
nichts machen. 

Eine Versicherung gegen Hagel, 
Sturm und Dürre ist für mich nicht 
mehr wegzudenken, denn sie deckt 
zumindest einen Teil des Schadens 
ab und ist eine finanzielle Absiche-
rung, insbesondere, wenn Futter  
für die Tiere zugekauft werden 
muss.“

Ertragsausfall kann 
länger begleiten

Christine Maissen 
Gärtnerin aus Vorarlberg

„Eine entsprechende Unwetterver-
sicherung gehört bei einer Gärtnerei 
zum Risikomanagement einfach 
dazu. Es dauert oft nur wenige 
Minuten, bis ein Hagelunwetter 
Gewächshäuser und Pflanzen 
beschädigt hat. Die Aufräumarbei-
ten dauern hingegen oft mehrere 
Wochen und der Ertragsausfall kann 
einen sogar noch länger begleiten. 
Wir versichern uns, damit das 
Wetter nicht unsere betriebliche 
Existenz gefährdet.“

Verantwortung 
gegenüber Tieren

Johannes Mooshammer 
Pferdezüchter aus Salzburg

 „Die Versicherung unserer Pferde 
ist nicht nur ein finanzieller Schutz, 
sondern ein Ausdruck unserer Ver-
antwortung den Tieren gegenüber. 
Sie gewährleistet, dass unsere Tiere 
die beste tierärztliche Versorgung 
bekommen. Sei es bei einer 
Kolik oder wenn ein Pferd operiert 
werden muss. Leider sind auch 
Verendungen oder Totgeburten in 
der Pferdehaltung ein großes Risiko. 
Auch hier schützt die Versicherung 
vor finanziellen Einbußen.“

Für jeden Betrieb 
notwendig

Elisabeth Vukits 
Obstbäuerin aus der Steiermark

„Im vorigen Jahr konnte nicht einmal 
die Hälfte der Äpfel im Vergleich 
zu einem normalen Ertragsjahr auf 
unserem Betrieb geerntet werden. 
Einige Anlagen waren komplett 
leer. Ich bin froh, versichert zu sein. 
Diese Risikovorsorge sehe ich als 
Notwendigkeit für jeden landwirt-
schaftlichen Betrieb. Auch die Quali-
tät der Schadensermittlung durch 
erfahrene Berufskollegen sowie die 
rasche Auszahlung möchte ich an 
dieser Stelle erwähnen.“

Existenz des  
Betriebs sichern

Johanna Zöbl 
Landwirtin aus der Steiermark

„Tierseuchen sind auch in der Schaf- 
und Ziegenhaltung ein ernstzuneh-
mendes Thema. Daher gilt es auch 
hier Risikovorsorge zu betreiben. 
Das gehört zu einem modern ge-
führten und umsichtig denkenden 
Betrieb einfach dazu. Letztend-
lich geht es darum, Existenzen zu 
sichern, wenn ein Betrieb aufgrund 
einer Tierseuche von den Behörden 
gesperrt wurde.“

Diese Seite entstand in Kooperation mit der 
Österreichischen Hagelversicherung

BEACHTEN

Die Antragsfrist für 
die Dürreindex- 
Versicherung und die Agrar-
Universal-Versicherung endet 
am 31. März! www.hagel.at

!
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Rechtzeitig vor Beginn der 
Weide- und Alm-Saison 
hat das Landwirt-
schaftsministerium 
Klarstellungen veröffent-
licht, die insbesondere 
die Tiermeldungen beim 
Almauf- und -abtrieb 
von Schafen und Ziegen 
deutlich erleichtern.

Thomas Weber 
LK Österreich

Das Jahr 2023 brachte für 
schaf- bzw. ziegenhaltende Be-
triebe, die Zahlungen im Rah-
men der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) in Anspruch ge-
nommen haben, einen deut-
lichen Mehraufwand. Dies 
liegt in der EU-Vorgabe be-
gründet, dass alle Schafe und 
Ziegen einzeltierbezogen zu 
beantragen sind, um Doppel-
förderungen einzelner Tiere 
im Rahmen von GAP-Zahlun-
gen zu vermeiden. Um den 
Meldeaufwand bei gleichzei-
tiger Teilnahme an den Maß-
nahmen „Tierwohl – Weide“ 
am Heimbetrieb sowie „Alm-
bewirtschaftung“ und/oder  
„Almauftriebsprämie“ am 
Almbetrieb zu verringern, hat 
das Landwirtschaftsministe-
rium nun folgende Verein-
fachung ab dem Antragsjahr 
2024 erwirkt:

Keine Abmeldung 
beim Heimbetrieb

Wenn Schafe und/oder Zie-
gen eines an „Tierwohl – Wei-
de“ teilnehmenden Betriebs 
beim Auftrieb auf Almen oder 
Gemeinschaftsweiden nur 
vorübergehend an den Alm-/
Gemeinschaftsweidebetrieb 
zur Betreuung übergeben wer-
den, die Verfügungsgewalt 
über das Tier aber weiterhin 
beim Heimbetrieb verbleibt, 
dann ist für den Heimbetrieb 

im eAMA in der Beilage „Tier-
wohl – Weide/Stallhaltung“ 
für Schafe und Ziegen kei-
ne Tierabgangsmeldung des 
Heimbetriebs beim Auftrieb 
bzw. keine Tierzugangsmel-
dung beim Abtrieb notwen-
dig. 

Analog zur Vorgangsweise 
bei Rindern genügt es nun-
mehr, wenn der Alm-/Ge-
meinschaftsbetrieb den Alm-
auftrieb bzw. den -abtrieb 
meldet. Die separate Mel-
dung beim an der Maßnahme 
„Tierwohl – Weide“ teilneh-
menden Heimbetrieb entfällt 
somit, da das Tier weiterhin 
dem Heimbetrieb zugeordnet 
bleibt. Im Fall von Verkauf, 
Verendung oder Schlachtung 
bleibt die Meldeverpflichtung 
beim Heimbetrieb, der den 
Abgang unmittelbar zu mel-
den hat. Auf die Übereinstim-
mung von Tierart, Geschlecht 
und Geburtsdatum des jewei-
ligen Tieres zwischen den ein-
zelnen Beilagen ist nach wie 
vor zu achten. 

Vereinfachungen für 
„Tierwohl – Weide“

Zusätzlich gibt es ab 2024 
bei der Maßnahme „Tier-
wohl  – Weide“ zwei weitere 
Vereinfachungen: Zum einen 

wird es im Weidetagebuch er-
möglicht, dass die Dokumen-
tation in Bezug auf den Wei-
deort nicht je Einzelfeldstück 
zu erfolgen hat, sondern ge-
meinsam in einer Weidepe-
riode beweidete Feldstücke 
zusammengefasst werden 
können. Werden zudem alle 
Tiere einer Kategorie auf den-
selben Feldstücken geweidet, 
kann die Aufzeichnung an-
stelle der exakten Tieranzahl 
mit dem Vermerk „alle Tiere 
der Kategorie“ erledigt wer-
den. 

Zum anderen müssen Wei-
deunterbrechungen durch 
Geburten bei Schafen und 
Ziegen (Achtung: gilt nicht 
bei Rindern!) künftig nur 
mehr stückbezogen aufge-
zeichnet werden, sofern si-
chergestellt ist, dass die be-
antragte Mindestweidedauer 
(120 bzw. 150 Weidetage) für 
die gesamte Kategorie auch 
bei Abzug der Tage der Stall-
haltung im Zuge der Ablam-
mung/Abkitzung eingehal-
ten wird. 

Rechtzeitig vor Beginn 
der Weidesaison wird die 
AMA die betroffenen ÖPUL-
Merkblätter aktualisieren 
und über alle Details mittels  
E-Mail-Newsletter informie-
ren.

Ab 2024 entfällt die Doppelmeldenotwendigkeit bei Schafen und Ziegen, 
die auf eine Alm/Gemeinschaftsweide getrieben werden. Foto: Ekrem

Weideaufzeichnungen sowie  
Almmeldungen ab 2024 vereinfacht

Strategieprozess 
„VISION 2028+“

Für den im Herbst 2023 von Land-
wirtschaftsminister Norbert Tot-
schnig gestarteten Strategiepro-
zess „VISION 2028+“ liegen nun 
Ergebnisse der 1. Phase – eine 
Analyse des Ist-Zustandes – vor. 
Bei einer repräsentativen Befra-
gung wurden als größte Heraus-
forderungen die steigenden gesetz-
lichen Auflagen und die ausufernde 
Bürokratie gesehen. Darüber hi-
naus belasten die Bauern die un-
berechenbare Situation auf den 
Märkten sowie die steigenden An-
sprüche der Gesellschaft bei gleich-
zeitig mangelnder Zahlungsbereit-
schaft der Konsumenten. Auch die 
Auswirkungen des Klimawandels, 
die Arbeitsüberlastung und fehlen-
de Planungssicherheit werden als 
eine der künftigen Herausforderun-
gen gesehen. Dennoch blicken drei 
Viertel der Jungbauern sehr positiv 
bis neutral in die Zukunft. Chan-
cen für den eigenen Betrieb sehen 
die Bauern insbesondere im Trend 
zur Regionalität und Qualität und 
einem steigenden Interesse der 
Bevölkerung an der Landwirtschaft. 
Als wichtigste Zukunftsstrategien 
gelten die Weiterbildung, ein ver-
stärkter Fokus auf Kooperation, 
Vernetzung sowie Qualitätspro-
gramme. Im nächsten Schritt wer-
den nun Zukunftsbilder und kon-
krete Entwicklungspfade erarbeitet. 
Die Ergebnisse sollen auch in die 
EU-Verhandlungen über die künf-
tige Gemeinsame Agrarpolitik und 
den Green Deal einfließen.

Bio-Segment  
bleibt stabil 
Laut RollAMA-Zahlen für das Ge-
samtjahr 2023 wurde der Umsatz 
mit Bio-Frischeprodukten im Le-
bensmitteleinzelhandel um 5,3 % 
auf rund 873,6 Mio. Euro gestei-
gert. Der Absatz war, wie in vielen 
anderen Bereichen, auch bei Bio 
leicht rückläufig (–2,8 %). Laut der 
jährlichen Erhebung „The World of 
Organic Agriculture“ kann Öster-
reich mit 11,5 % hinter Dänemark 
(12 %) weltweit den zweithöchsten 
Bio-Anteil vorweisen. 
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Thomas Weber 
LK Österreich

Bei der nicht-landwirtschaft-
lichen Nutzung von im Rah-
men der Gemeinsamen Ag-
rarpolitik im Mehrfachantrag 
(MFA) beantragten Flächen ist 
zu unterscheiden, ob die nicht-
landwirtschaftliche Nutzung 
innerhalb oder außerhalb der 
Vegetationsperiode stattfindet 
und welche Beeinträchtigung 
der Flächen durch die Inan-
spruchnahme entsteht. Je nach 
Sachverhalt ist aktiv mittels 
Korrektur/Codierung im MFA 
zu reagieren, eventuell auch 
auf Prämien zu verzichten. Zu-
sätzlich können Meldungen 
an die AMA unter „Eingaben 
-> Andere Eingaben“ im eAMA 
noch vor Beginn der nicht-
landwirtschaftlichen Nutzung 
notwendig sein.  

Innerhalb der Vegetationsperio-
de (1. April bis 30. September)
Dauer der Grundinanspruch-
nahme bis max. 14 Tage und 
keine Beeinträchtigung von Bo-
den, Grundwasser und Umwelt 
(z. B. Lagerplätze, Rangierflä-
chen):
	nMeldung „kurzfristige nicht-

landwirtschaftliche Nutzung“ 
via Eingaben online an AMA 
vor Beginn, die landwirtschaft-
liche Nutzung (z. B. Ernte) 
muss bereits erfolgt sein
	n bei Nichteinhaltung der 

(Mindest-)Bewirtschaftungs-
kriterien (z. B. keine Ernte 
möglich, Zwischenfrucht zer-
stört): MFA-Korrektur (Abmel-
dung Zwischenfrucht, Ver-

zicht auf ÖPUL-Prämien mit-
tels Code „OP“; für jede ÖPUL-
Maßnahme gibt es einen eige-
nen OP-Code)

Dauer der Grundinanspruch-
nahme länger als 14 Tage:
	nMFA-Korrektur (Code „GI“, 

auch wenn Nutzung/Ernte 
auf der Fläche bereits erfolgte; 
wenn noch keine Kultur an-
gebaut, als Schlagnutzungsart 
„sonstige Fläche“ beantragen) 
=> Prämienverzicht
	n bei unvorhersehbarem öf-

fentlichem Interesse: eventuell 
Meldung „höhere Gewalt“ an 
AMA, dann trotz Code „GI“ Prä-
miengewährung möglich

Außerhalb der Vegetationsperio-
de (1. Oktober bis 31. März)
Beeinträchtigung von Boden, 
Grundwasser und Umwelt oder 
Verbauung oder die Fläche 
kann im Folgejahr nicht land-
wirtschaftlich genutzt werden:
	nMFA-Korrektur (Schlagnut-

zungsart „sonstige Fläche“ 
oder Code „GI“) => Prämien-
verzicht
	n bei unvorhersehbarem öf-

fentlichem Interesse: eventu-
ell Meldung „höhere Gewalt“ 
an AMA, dann trotz Code „GI“ 
Prämiengewährung möglich 

Vorübergehende nicht-land-
wirtschaftliche Nutzung (z. B. 
Lagerplatz), Fläche ist in der 
nächsten Vegetationsperiode 
wieder landwirtschaftlich nutz-
bar und keine Beeinträchtigung 
von Boden, Grundwasser und 
Umwelt:
	n keine Meldung/Codierung 

notwendig 

	nGr undinanspr uchnahme 
kann auch länger als 14 Tage 
dauern

Inanspruchnahme von  
Kleinstflächen (≤ 50 m²)

Keine Meldung, keine Codie-
rung oder Korrektur des MFA 
notwendig

Grundinanspruchnahme im  
öffentlichen Interesse

Hierbei handelt es sich bei-
spielsweise um Bauarbeiten 
bei Wasser-  und Gasleitungen, 
Strom-  und Telekomkabeln. 

Eine Prämiengewährung ist 
denkbar, kann jedoch nur in 
Anspruch genommen werden, 
wenn:
	n die Möglichkeit zur Einräu-

mung von Zwangsrechten im 
weitesten Sinn (z. B. Abtretung 
von Grundstücken, Einräu-
mung von Servituten) besteht, 
	nmind. 0,3 ha am Betrieb be-

troffen sind,
	n die Grundinanspruchnah-

me unvorhersehbar nach Frist-
ende der MFA-Abgabe (15. Ap-
ril) eintritt und
	n binnen drei Wochen ab 

Kenntnis zusätzlich zur Codie-
rung mit „GI“ eine Meldung 
„höhere Gewalt“ mit Belegen 
an AMA eingereicht wird.

Lagerungen, die mit einer  
landwirtschaftlichen Tätigkeit  
in Verbindung stehen

Sofern die betroffene Fläche 
nicht nachhaltig beeinträch-
tigt wird und eine nachfolgen-
de landwirtschaftliche Nut-
zung wieder möglich ist, sind 
folgende Lagerungen jederzeit 
ohne Meldung zulässig:

	n Stroh, Heu- und Siloballen 
auf den Flächen, auf denen sie 
geerntet wurden, bis zum Ve-
getationsbeginn des Folgejah-
res (Ausnahme: Auf Ackerbio-
diversitätsflächen ist jegliche 
Lagerung grundsätzlich verbo-
ten, ebenso Siloballen auf Na-
turschutzflächen)
	n Erdaushub aus innerbetrieb-

licher Bautätigkeit 
	n Feldmieten nach (einmali-

ger) Ernte der Fläche 
Längerfristige Holzlagerplät-

ze (Stammholz, Hackguthau-
fen usw.) müssen als „sonstige 
Flächen“ beantragt oder dürfen 
gar nicht beantragt werden, da 
nicht aus landwirtschaftlicher 
Tätigkeit gewonnen. 

Nähere Informationen geben die 
Landeslandwirtschaftskammern 
auf Bezirksebene.

Wenn beantragte  
Flächen nicht- 
landwirtschaftlich  
genutzt werden 
Bei Grundinanspruchnahme zu nicht-landwirtschaftlichen 
Zwecken sind gewisse Melde- und Korrekturnotwendig-
keiten zu beachten. 

Die Nutzung von Acker-/Grünlandflächen für Zeltfeste oder als Parkplatz wäh-
rend der Vegetationsperiode ist vor Beginn an die AMA zu melden.   
 

Moore: 44 Mio. Euro 
für Revitalisierung
Zur Umsetzung der österreichi-
schen „Moorstrategie 2030+“ 
wurde nun das EU-LIFE-Projekt 
„AMooRe“ in dem für die nächs-
ten zehn Jahre 44 Mio. Euro zum 
Schutz und zur Revitalisierung 
von Mooren bereitstehen. Ge-
tragen wird das Projekt von allen 
neun Bundesländern sowie den 
Universitäten Wien und Kiel. 
Moore sind einzigartige Lebens-
räume und wichtig für den 
Umwelt- und Klimaschutz. Laut 
einer Studie des Umweltbundes-
amts befinden sich derzeit 90 
Prozent der österreichischen 
Moore in kritischem Zustand.
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Stroh-PelletZ der Firma 
Steinwendner überzeugen 
als Einstreu aufgrund ihrer 
enormen Saugfähigkeit. 
Durch diesen Schwamm-
effekt wird weniger 
Einstreu benötigt und der 
Arbeitsaufwand verringert 
sich deutlich. Selbst beim 
Fütterungsprozess ist die 
Handhabung sehr einfach 
und automatisierbar. 

PelletZ werden bei der Erzeu-
gung auf 70 bis 90 °C erhitzt, 
deshalb sind sie nahezu keim- 
und staubfrei. Die platzsparen-
de Lagerung, schnelle Verrot-
tung und der wertvolle Dünger 
überzeugen immer mehr Tier-
halter, Stroh-PelletZ einzuset-
zen. Egal ob als Einstreu oder 
Beschäftigungsmaterial (redu-
ziert das Schwanzbeißen) – der 
Trend in Richtung „Tierwohl-
stall“ verstärkt den Gebrauch 
von PelletZ. Als wertvoller und 

heimischer Rohfaserlieferant 
werden Stroh-PelletZ besonders 
in der Schweinebranche immer 
öfter verwendet. Die platzspa-
rende Lagerung sowie die leich-
te Kombinierbarkeit mit einem 
bestehenden Fütterungssystem 
sind dabei von großem Vorteil. 
Die Anwendungsmöglichkei-
ten sind breit gefächert. Ob 
bei Nutztieren (Rinder, Hüh-
ner, Puten, Pferde, Alpakas … ) 
oder Kleintieren (Hasen, Meer-

schweinchen …), Stroh-Pel-
letZ finden fast überall Verwen-
dung. Selbst bei der Zucht von 
Speisepilzen wurden damit her-
vorragende Ergebnisse erzielt.
Auch in Biogasanlagen werden 
Stroh-PelletZ vermehrt einge-
setzt, sie verursachen im Ge-
gensatz zu normalem Stroh kei-
ne Schwimmdecke. Durch die 
hohe Dichte ergeben sie dop-
pelt so viel Biogas pro Tonne 
Frischmasse wie Mais und erhö-

hen den TS-Gehalt des Substra-
tes ohne Änderungsmaßnah-
men in der Pump- und Rühr-
technik.   
Die Firma Steinwendner Agrar 
Service GmbH aus Thalheim 
bei Wels (OÖ) ist seit über 30 
Jahren innovativ im Bereich Ag-
rarservice und Strohhandel tä-
tig. Den Trend zum Pelletieren 
von Stroh, Heu und Luzerne er-
kannte man frühzeitig. Produ-
ziert wird direkt vom Feld mit 
einer „Premos 5000“ der Firma 
KRONE. Auch stationär ist die 
Presse verwendbar, hierzu wur-
de extra ein Ballenauflöser für 
Quaderballen entwickelt.

Unser Fachmann Philipp Leithinger 
gibt Ihnen gerne Tipps für den 
Einsatz auf Ihrem Betrieb und 
Empfehlungen für die optimale An-
wendung der Steinwendner-PelletZ: 
Tel. 0676/9115840; p.leithinger@
steinwendner.at

Stroh-PelletZ: Futter, Einstreu & Biogas

Mit einer Premos 5000 von Krone erzeugt die Firma Steinwendner direkt 
am Feld oder auch im stationären Betrieb die Stroh-PelletZ.  Foto: Krone
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2024 wird es erstmals 
ein AMA-Gütesiegel für 
den Bereich Ackerfrüchte 
geben. Ackerbau-Betriebe 
können sich noch bis  
15. April 2024 zum neuen 
AMA-Gütesiegel- 
Programm anmelden.  
Welche Vorteile das 
bringt und wie die An-
meldung funktioniert, 
haben wir für Sie kurz 
zusammengefasst.

90 Prozent der Bevölkerung 
kennen das AMA-Gütesiegel. Es 
ist die stärkste Marke der Land-
wirtschaft und steht für nach-
vollziehbare Herkunft, Qua-
lität und Kontrolle. Im Laufe 
des Jahres 2024 wird es auch 
ein AMA-Gütesiegel für Acker-
früchte geben. Das neue AMA-
Gütesiegel-Programm verrin-
gert die Austauschbarkeit der 

heimischen Getreideprodukte 
und sichert die regionale Pro-
duktion ab. Nur Getreide bzw. 
Mehl, das in Österreich ange-
baut, geerntet und vermahlen 
wurde, darf das rot-weiß-ro-
te AMA-Gütesiegel tragen. Mit 
der Aufnahme von Getreideer-
zeugnissen in das AMA-Güte-
siegel-Programm wird das The-
ma Regionalität beim Einkauf 
von Mehl, Brot und Backwaren 
mehr an Bedeutung gewinnen 
und stärker ins Bewusstsein der 
Konsumentinnen und Konsu-
menten gerückt. 

Kosten und Kontrollen

Es fallen keine Teilnahme- 
und Anmeldegebühren für 
landwirtschaftliche Betriebe 
im AMA-Gütesiegel-Programm 
„Ackerfrüchte“ an. Es wird auf 
das vorhandene Kontrollsystem 
der AMA-Zahlstelle aufgesetzt. 
Für vereinzelte risikobasierte 

und anlassbezogene Kontrol-
len im Rahmen des AMA-Gü-
tesiegel-Programms besteht die 
Möglichkeit einer Kontrollkos-
tenförderung. Wir empfehlen 
daher allen Landwirtinnen und 
Landwirten bereits im Zuge der 
Anmeldung diesen Punkt anzu-
kreuzen, damit gegebenenfalls 
eine Kontrollkostenförderung 
ausbezahlt werden kann. 

Voraussetzungen

Um das AMA-Gütesiegel zu 
erhalten, müssen getreidepro-
duzierende Betriebe bestimm-
te Standards erfüllen. Die Vo-
raussetzungen sind erfüllt, 
wenn mindestens an einer der 
vorgegebenen Basismaßnah-
men (z.  B. UBB, vorbeugender 
Grundwasserschutz  – Acker, 
System Immergrün etc.) teilge-
nommen wird und insgesamt 
mindestens drei „ÖPUL-Punk-
te“ erreicht werden. 

Eine Anmeldung zum AMA-
Gütesiegel für Ackerfrüchte ist 
bis Mo, 15. April im AMA-Por-
tal „Mein Gütesiegel“ unter 
https://amamarketing-portal.
services.ama.at/ möglich! 

AMA-Gütesiegel für Ackerfrüchte: 
Bis zum 15. April anmelden!

Diese Seite entstand in Kooperation 
mit der AMA-Marketing

Online-Infos  
und Webinare

Mehr Informationen zu 
den Voraussetzungen  
zum AMA-Gütesiegel für 
Ackerfrüchte findet man unter 
amainfo.at/ackerfruechte. 

Dort sind auch die Webinar-
Termine aufgelistet, in denen 
alles rund um das neue AMA-
Gütesiegel-Programm erklärt 
wird und auch Fragen gestellt 
werden können.

!
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mobile u. stationäre 
tankanlagen

w w w . e m t e c - t a n k a n l a g e n . a t

tel 072 43/51 683, mail office@emtec-tankanlagen.at

TRAPEZPROFILE UND SANDWICHPANEELE 
für Dach & Wand – Verschiedene Farben und 
Längen, Maßanfertigung möglich.
Preis auf Anfrage unter 07755/20120 oder
tdw1@aon.at - www.dachpaneele.at

TANKS NEU und GEBRAUCHT
Weintanks aus VA + 
GFK, Pufferspeicher, 
Lösch-/Regenwasser-
behälter, Flüssigdün-
gertankanlagen, Diesel-, Heizöl- u. 
Pflanzenölbehälter von
1.000 – 300.000 Ltr. Inhalt, Pum-
pen und Rührwerke zu verkaufen. 
Tel. 0049 7251/9151-0, Fax: 9151-
75, E-Mail: info@barth-tank.de 

PP-MEGA-Rohr
Abflussrohr

Entwässerungsrohr
PP-MEGA-Drän

www.bauernfeind.at
Ihr SpezialistIhr Spezialist

Laufschienen für Schubtore

Formrohr, U-Profil,...
07277/2598

Kaufe ALTHOLZ -  
zahle Höchstpreise

Stadlbretter, Böden, Balken
0664/8598176  oder 07246/7781,

fichtner@holz-furnier.at

Holzspalteraktion mit
 Stammheber, 2-Geschwindigkei-

ten, versenkbaren Zylinder. 
z.B. 22 Tonnen mit E-und 

Zapfwellenantrieb € 2.360,- 
30 Tonnen mit E- und Zapfwellen-

antrieb € 2.560,-inkl. Mwst.; 
Lieferung € 100,- 

Tel. 0699/88491441

WWW.HUBERSLANDHENDL.AT

WIR BIETEN:
-  Begleitende Beratung in der Geflügelaufzucht  

durch Experten und Tierärzte

-  Selbständigkeit und Eigenverantwortung  
Ihres Betriebes, d. h. keine Integration  
oder Einkaufsbündelung

- partnerschaftliche Zusammenarbeit

Um dem steigenden Bedarf an Masthähnchen  
gerecht zu werden, suchen wir engagierte und  
zukunftsorientierte Partner. Wenn auch Sie neue 
Wege beschreiten möchten und Ihren Betrieb in eine 
sichere Zukunft führen möchten, freuen wir uns,  
wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

Hubers Landhendl GmbH
Hauptstraße 80
A-5223 Pfaffstätt

Peter Kaiser
p.kaiser@huberslandhendl.at 
+43 664 88 14 98 62

ZUSAMMENHALT RESPEK T MOTIVATION

Satzspiegel - 2pt Rahmen

WIR SUCHEN BETRIEBE FÜR:

BIO-MASTHÄHNCHEN UND
KONV. TIERWOHL-MASTHÄHNCHEN

HAUSMESSE 
PALMSONNTAG, 24.03.2024

in FISCHBACH PROGRAMM:

Suchen Partnerbetriebe 
(auch Bio-Betriebe) welche unsere 
Jungrinder (ab mindesten 10 Stk) - 

Stiere-Ochsen-Kalbinnen  
fertig mästen. Firma Schalk, 

Tel. 0664-2441852 – Verkauf 
selbstverständlich auch möglich!

Biete Betonschneiden und Kern-
bohrungen. Tel. 0664/4819902

www.woelfleder.at
Rinderställe, Entmistungen, Tore, 

Tel. 0676/845859228   
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Biostimulanzien: Ein wichtiger Baustein für 
eine zukunftsfähige Landwirtschaft
Die Landwirtschaft ist zunehmend mit den Herausforderungen 
des Klimawandels konfrontiert. Gleichzeitig reduzieren sich 
die Möglichkeiten im Pflanzenschutz. Deshalb ist es wichtiger 
denn je, effektive und nachhaltige Alternativen für einen wett-
bewerbsfähigen Anbau zu finden. Biostimulanzien bieten in 
diesem Umfeld eine innovative Hilfestellung, um mit diesen 
Herausforderungen zurecht zu kommen. Biostimulanzien 
können mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen nachweislich dabei helfen, die Nähr-
stoffaufnahme zu verbessern, die Stressresistenz zu erhöhen und die Vitalität 
der Pflanzen zu verbessern.

Widerstandsfähiger Anbau im Klimawandel: Kwizda Vital Essenz 
macht‘s möglich
Kwizda Vital Essenz ist ein neues Produkt, das verschiedene Biostimulanzien in 
einer einzigartigen Formel kombiniert. Diese innovative Lösung trägt maßgeblich 
zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit Ihres Betriebs bei, vor 
allem unter herausfordernden Bedingungen.

Vorteile von Kwizda Vital Essenz
	�  Erhöhte Stresstoleranz: Hilft der Pflanze, Stressphasen (wie Trockenheit, 

Hitze oder Frost) besser zu überstehen und sichert damit Erträge.

	�  Verbessertes Wachstum: Das Wachstum der Pflanze und die Entwick-
lung der Wurzeln wird mit Pflanzenhormonen stimuliert.

	�  Höhere Erträge und Qualität: Durch die Verbesserung der Pflanzenge-
sundheit und -resilienz

Kwizda Vital Essenz lässt sich nahtlos in bestehende Pflanzenschutzstrate-
gien integrieren und bietet somit eine praktikable und effiziente Lösung.

www.kwizda-agro.at

Markenartikel zu Bestpreisen
Der Tiroler Versandhandel 
Personalshop gehört zu den 
größten Versandhandelsunter-
nehmen in Österreich. 

Die Firma definiert sich als ein 
geschlossener Einkaufskreis für 
einkaufsberechtige Kunden in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. 

Zum vielseitigen Angebot gehö-
ren Bekleidungsartikel, Schuhe 
sowie praktische Haushaltsarti-
kel namhafter Topmarken – und 
das zu stark reduzierten Preisen. 

Personalshop hat außerdem österreichweit 8 Filialen, in denen das 
gesamte Sortiment, sowie nur in den Filialen erhältliche Artikel, 
angeboten werden. Diese sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
super leicht erreichbar und mit ausreichend gratis Parkplätzen aus-
gestattet. Kunden können hier direkt vor Ort von ihren exklusiven 
Personalshop-Vorteilen profitieren und sich außerdem besondere 
Schnäppchen und Restposten sichern, die im Katalog nicht angebo-
ten werden. 

Die Einkaufsberechtigung bei Personalshop lohnt sich also für Top-
Markenartikel zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis: 
per Katalog, online oder in den Filialen!

Infos: www.personalshop.com
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: www.rosys.at : office@rosys.at : +43 6649183637

Vor allem in einer Hochsaison wie Ostern kann die Zustellung an Kund:innen schnell zur Herausforderung werden. ROSY’S

temperierte Abholstationen schaffen hier Abhilfe - sowohl logistisch, als auch kostensparend, gewinnsteigernd und

umweltfreundlich! Sie ersparen sich damit nicht nur die kosten- und zeitintensiven Hauszustellungen, sondern zusätzlich auch

noch mind. 50% der Zustellkosten verglichen mit Ihrer bisherigen Zustell-Variante. Durch ROSY’S Click & Collect können

Bestellungen rund um die Uhr eingelagert und abgeholt werden. Außerdem bieten wir auch einen automatischen Verkauf über

Ihren Webshop an.

Welche Vorteile hat ROSY’S für mich?

Deutliche Reduktion der Zustellungskosten von mind. 50%, verglichen mit Ihrer bisherigen Zustell-Variante

Profit-Steigerung von bis zu €10,- pro Bestellung

Maximale Flexibilität für Zusteller:innen sowie Kund:innen durch unbegrenzte Öffnungszeiten

Garantierte Einhaltung der von Ihnen gewählten Kühlstufe (digital von ROSY’S überwacht)

Kühlgutversicherung ist inkludiert

Entfall thermischer Umverpackungen (reduzieren Sie Verpackungskosten und schonen Sie die Umwelt)

Keine wiederholten Zustellversuche falls Kund:innen nicht zu Hause sind

Erreichen Sie durch ROSY’S mehr Kund:innen und reduzieren Sie gleichzeitig Ihre Kosten! Melden Sie sich jetzt bei uns und wir

finden gemeinsam die für Sie passende Lösung - rechtzeitig vor Ostern!

Das Ostergeschäft steht vor der Tür und Sie möchten Ihren Profit
dieses Jahr maximieren? ROSY'S hat die Lösung!

Top-Angebote im Personalshop-Katalog

Siehe 
Prospekt 

anbei

30%
Neukunden-
Neukunden-

RABATT*T*
   ALLES!   ALLES!aufauf

100.000,-

Euro
100.000,-

Euro
100.000,-

Euro
100.000,-

100.000,-

100.000,-

100.000,-

Euro
100.000,-

Euro
Euro

Euro
Euro

Euro
100.000,-

Euro Ihre Chance** auf den 

€ 100.000,00 
HAUPTGEWINN!

 Ihre Chance** auf den ++

www.personalshop.com

Markenartikel zu
Bestpreisen
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www.agrikit.at           Beste Qualität - guter Service

Franz Kitzler
Ersatzteile 
Ehrendorferstraße 4
3950 Dietmanns
Tel.: 02852/8212
Mail.: info@kitzler-lm.at

Ersatzteile für die      
Landwirtschaft 

Motoren - Teile Kupplungen Filter

ecohackzero 
30 - 70 kW

HACKGUTKESSEL

Saubere Luft dank Null-

  Emissionstechnologie

Biomasseheizungen  |  Wärmepumpen  |  Solaranlagen

zero 

Saubere Luft dank Null-

SOLARFOCUS GmbH   Werkstraße 1  |  A-4451 St. Ulrich/Steyr 
Tel.: 0 7252 / 50 002 - 0  |  offi ce@solarfocus.at

SYSTEM
GARANTIE

JAHRE

A+

+ Robuste Austragung mit 
   Einkammer-Zellradschleuse

+ Abgasrezirkulation für 
   trockene Brennstoffe

+ Partikelfi lter serienmäßig 
   integriert

ENERGIE
GENIE

Abriss von Bauernhäusern 
u. Stadeln, Ankauf von Altholz, 

prompt, faire Bezahlung, österreich-
weit. Tel. 0664/2325760, 

 abm.holz@gmail.com

PV-Großanlagen Errichter sucht ge-
eignete Freiflächen ab 1 ha für lang-
fristige Pacht oder Eigenfinanzierung  

10hoch4 Energiesysteme GmbH 
Tel. 0676 452 4645 

Suche alte Mopeds und
Motorräder (PUCH, KTM, JAWA 

usw.) auch defekt und Teile. 
Tel. 0664/1446073 

Königswieser Funkseilwinde 
mit Grundausstattung 5,5 t Schild-

breite 1,5 m, € 7.450,00, 
3 Jahre Garantie. Detailangebot un-

verbindlich unter 07245/25358
www.koenigswieser.com

HAAS
MARCHFELDGEMÜSE

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen  
landwirtschaftlichen Mitarbeiter (m/w/x)
Ganzjahres-Vollzeitstelle, ab sofort 
Dienstort: 2285 Breitstetten
Ihre Aufgaben
• Selbstständiges Bedienen landwirtschaftlicher Maschinen und Traktoren 

(Anbau, Ernte, Bodenbearbeitung, Ausbringung Dünger/PSM etc.)
• Pflege und Wartungsarbeiten an landwirtschaftlichen Maschinen und 

Traktoren
Ihre Qualifikationen
• Abgeschlossene Fachausbildung oder Praxis in der Landwirtschaft
• Interesse an der Landwirtschaft
• Handwerkliches Geschick
• Führerschein B, F
• Überstundenbereitschaft (Hauptsaison)
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
Wir bieten Ihnen
• Abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Dynamisches und angenehmes Arbeitsumfeld in einem Familienbetrieb
• Moderner Fuhrpark (Fendt, John Deere etc.)
• Leistungsgerechte, attraktive Entlohnung (Überzahlung bei entsprechen-

der Qualifikation möglich)

Wir freuen uns auf Ihr Interesse unter: 
office@haas-marchfeldgemuese.at oder 0676/847437300
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wirtschaftliche Betriebsberatung unter-
stützt. 

Kontakte

Gerti 57, fleißig und bescheiden m. 
attraktivem Äusseren möchte die 
Liebe wieder erleben (gerne älter) 

0664/88262264
 www.liebeundglueck.at 

Lisa 52, einfache hübsche Frau 
will sich wieder verlieben. Alter 

egal – das Herz zählt (gerne LW) 
0664/88262264 www.liebe-

undglueck.at 

Sofia 68, mobil, gute Haus-
frau wünscht sich nichts sehn-
licher als wieder mit einem ein-

fachen Mann glücklich zu werden. 
0664/88262264 

www.liebeundglueck.at

Eva 64, sehr attraktiv will Dir 
all ihre Liebe schenken u. mit Dir 

glücklich sein. Mobil + umzugsbe-
reit. 0664/88262264 

www.liebeundglueck.at 

Vanessa 28 J.
Sympathische Sie sucht charman-
ten Landwirt zum Verlieben. Lust 

auf gemeinsame Ausflüge und 
Stallarbeit? Ruf mich an!

Tel. 06643246688 
www.sunshine-partner.at

Pferdeliebhaberin 
sucht Herzblatt, 36 J.

Tierfreundin mit Pferdenarrheit 
sucht humorvollen Landwirt für ge-

meinsame Stallzeit und mehr.
Tel. 06643246688 

www.sunshine-partner.at

Sabrina 42 J.
sucht charmanten Landwirt für ge-
meinsame Zukunft auf dem Land. 
Familie und Zweisamkeit stehen 

bei mir hoch im Kurs.
Tel. 06643246688 

www.sunshine-partner.at

Sonja 58 J.
Kreative Sie mit Leidenschaft 

fürs Kochen sucht charmanten 
Landwirt zum Verwöhnen und 

gemeinsamen genießen.
Tel. 06643246688 

www.sunshine-partner.at

Betriebswirtschaftsberater:in (w/m/d)
für die Mitarbeit in der Abteilung 5.0 Betriebswirtschaft sowie die Unter-
stützung der Bezirksbauernkammern in NÖ.

Jurist:in (w/m/d)
für die Rechtsabteilung mit Sitz in St. Pölten. Die Tätigkeit umfasst grund-
sätzlich die Beratung der Kammerzugehörigen, Vortragstätigkeiten und 
Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen.

Referent:in im Referat Förderung (w/m/d)
Der Einsatzschwerpunkt liegt in der Abwicklung von Investitionsförde-
rungsanträgen (Ländliche Entwicklung)

Wir suchen

Scan me

Alle Infos zu den Ausschreibungen finden Sie auf 
noe.lko.at im Reiter Niederösterreich unter 
„Wir über uns“/Karriere.

Fässer zu verkaufen!
Fässer ab 2 l, Barriquefässer, 

Lagerfässer, Krautbottiche, Fleisch-
bottiche, Reparaturen, Geschenke, 

Holz- und Korbwaren günstig! 
Fassbinderei EILETZ, 

8720 Knittelfeld Bahnstraße 3, 
Tel. 03512/82497, 

E-mail: fassbinderei.eiletz@aon.at
www.heubelueftung.at

www.dachpaneele.at
AKTION Dach- und Wandprofile

Trapezprofile ab 10,90/m² inkl. USt
Telefon 07755 / 20120

SCHÖN ZU SEHEN, 
WAS SPENDEN BEWIRKT

LICHT FÜR DIE WELT hilft Schulkindern mit Sehschwäche in  
den ärmsten Regionen der Welt. Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende! 
licht-fuer-die-welt.at SCHÖN, DICH ZU SEHEN!

JETZT
SCHULKINDERN 

AUGENLICHT 
SCHENKEN
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Zutaten
500 g festkochende Erdäpfel
150 g Pastinaken, 150 g Karotten 
1 Stk. Petersilwurzel, 200 g Kürbis
2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 1 EL Öl
2 EL Paradeismark, Kümmel, Majoran
Thymian, 2 TL Paprikapulver, Salz,
Pfeffer, 1 Lorbeerblatt, Muskatnuss
750 ml Fond, 100 g Crème fraîche 

Ca. 20 Minuten leicht köcheln 
lassen. Das Gemüse darf noch 
bissfest sein. Crème fraîche un-
terrühren, mit geriebener Mus-
katnuss abschmecken. 
Je nach Saison kann anstelle 
von Kürbis auch gelber und ro-
ter Paprika verwendet werden.

von Dipl.-Päd. Ing. Elisabeth Heidegger

Erdäpfel und Gemüse würfelig 
schneiden. Die fein gehackte 
Zwiebel und den Knoblauch in 
Öl goldbraun anrösten. Dann 
das Gemüse kurz mitrösten, bis 
es Farbe nimmt. Paradeismark 
sowie die Gewürze unterrüh-
ren, zuletzt das Paprikapulver 
dazugeben. Mit Gemüsefond 
aufgießen, salzen und pfeffern. 

Fasten mit Genuss: 
Fastengulasch

Rezept des Monats

Gesundheitstipp des Monats

Imagefilm: Bäuerinnen backen Mehlspeisen & Zukunftschancen. 
 
Die Bäuerinnen Niederösterreich sind eine vielseitige und facettenreiche Gemeinschaft, die sich 
für die Interessen von Bäuerinnen und Frauen im ländlichen Raum einsetzt. Sie wollen Frauen 
ermutigen, Neues zu wagen und sich kontinuierlich fachlich wie persönlich weiterzuentwickeln. 
Im kommenden Bäuerinnenwahljahr wollen sie vor allem neue Mitglieder ansprechen und zeigen, 
dass „Die Bäuerinnen“ mehr sind, als man auf den ersten Blick unmittelbar sieht. „Unsere offene 
Vereinsstruktur bietet Frauen die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu bewirken. Die Kraft unserer 
Bäuerinnenorganisationen liegt in der Gemeinschaft, wo ,Mehlspeisen UND Zukunftschancen‘ 
gebacken werden“, betont die Geschäftsführerin des Vereins „Die Bäuerinnen“ Roswitha Zach bei 
der Präsentation des neuen Imagefilmes. Abzurufen unter baeuerinnen-noe.at/imagefilm. 
Foto (v.l.): Mitwirkende Darstellerin Heidi Ratzinger sowie die Landesbäuerin-Stellvertreterinnen 
Annemarie Raser und Eva Hagl-Lechner mit Geschäftsführerin Roswitha Zach.

Wer schreibt,  
der bleibt
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Margit Kitzweger-Gall 
Gebietsbäuerin Schwechat

Dies ist ein Glaubenssatz, 
den ich schon seit meiner 
Schulzeit mitnehme. Daher 
geben wir – der Bauernhof 
Kitzweger – alle unsere Da-
ten in den Grünen Bericht 
ein.
Der Grüne Bericht wird seit 
1960 jährlich vom österrei-
chischen Landwirtschafts-
ministerium herausgegeben. 
Er enthält eine detaillierte 
Darstellung über die Situ-
ation der österreichischen 
Land- und Forstwirtschaft.
Die Basis dafür bilden die 
Ergebnisse der rund 2.000 
freiwillig buchführenden 
Betriebe, und wir sind einer 
von ihnen! Diese Aufzeich-
nungen dienen auch unse-
rem eigenen Betrieb, denn 
dies ist unsere Buchhaltung. 
Am Jahresende können wir 
die Einkünfte und Ausgaben 
der einzelnen Sparten se-
hen. Diese nutze ich zur Er-
mittlung des Deckungsbei-
trags, um Gewinn und Ver-
lust zu berechnen. Hierbei 
entnehme ich die Summen 
im Zuge der landwirtschaft-
lichen Nebentätigkeiten 
und weiß dann, ob ich eine 
Einkommensteuererklärung 
abgeben muss oder ob ich 
unter der Freibetragsgrenze 
mit meinen Einkünften lie-
ge. Das bringt einen guten 
Überblick über unsere wirt-
schaftliche Situation.
Der Grüne Bericht ist und 
bleibt ein umfassendes 
Nachschlagewerk für alle Be-
reiche der Land- und Forst-
wirtschaft. Man kann ihn 
auch im Internet nachlesen. 
So kann man sich seine eige-
ne datenbasierte Meinung 
zur Land- und Forstwirt-
schaft bilden. 

Gesundheit junger Menschen stärken
Ausreichend Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind wichtig für die Gesundheit, und zwar schon von Kindes-
beinen an. Essentiell ist auch das seelische Wohlbefinden unserer Kinder. Das „ABC der psychosozialen Gesundheit“ unter-
stützt dabei junge wie auch erwachsene Menschen:
A – Achte auf dich: Tu etwas, das dir Freude bereitet!
B – Bleibe in Kontakt: Unternimm etwas gemeinsam mit anderen!
C – Check dein Umfeld: Engagiere dich für etwas, das dir wichtig ist!
Übrigens: Bei den SVS-Feriencamps erleben die Kids eine schöne, unbeschwerte Zeit und bekommen zugleich Unterstüt-
zung für ihre körperliche und mentale Gesundheit. Anmeldung ab sofort möglich unter: svs.at/feriencamps

www.kommundkoch.at

Die Landwirtschaft     Bäuerinnen März 202464
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